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1. Einleitung 
Es gibt wohl kaum ein Thema der Geschichte welches so intensiv mit Vorurteilen verknüpft 
ist wie das der Hexen. 
Das war vor einigen hundert Jahren so, als Vorurteile dazu führten, das vermeintliche 
Teufelsanbeter auf Scheiterhaufen verbrannt wurden. Doch Vorurteile bestehen auch 
heute noch: Nicht nur, weil Hexenverfolgung in vielen Teilen Afrikas immer noch präsent 
ist. Sondern auch weil Stereotype auch noch in der westlichen Hemisphäre existieren: Für 
die Romantiker und Nationalsozialisten war die Hexe eine weise, urgermanische Frau; in 
Märchen wurde sie zum Bösewicht und neuerdings in der Filmindustrie zur jugendlichen 
Zauberin. Dass sich solche Stigmatisierungen kaum von denen zum Zeitalter der 
Verfolgungen unterscheiden, wird dabei oft vergessen. 
Auch die Interpretation der Verfolgungen selbst folgt heute gängigen Meinungen: Sie seien 
ein Produkt des finsteren Mittelalters, ausgeführt von der fanatischen Inquisition der 
katholischen Kirche. 
Und nicht zuletzt bin auch ich zu Beginn der Arbeit einem Vorurteil erlegen: In meiner 
Heimat Odenthal scheint eine Diskrepanz zu bestehen zwischen der öffentlichen 
Überzeugung, bei uns habe die Hexenverfolgung außerordentlich gewütet und den 
tatsächlich dokumentierten Sachlage. So wurde mir vor gut einem Jahr zugetragen, in 
unserem Dorf habe man noch Hexen verbrannt, als dies im restlichen Land längst 
abgeschafft worden war- ein Gerücht, welches ich in meiner Arbeit ausräumen werde. 
Im Gegenteil muss man konstatieren, dass die Prozesse in Odenthal in beinahe keinerlei 
Hinsicht außergewöhnlich, sondern ganz typisch waren und zumindest bezüglich der 
Opferzahlen beinahe ungewöhnlich schwach ausgeprägt. Diese „Normalität“ hilft aber mit 
den lokalen Ereignissen Rückschlüsse für den allgemeinen Ablauf der Hexenverfolgungen 
zu ziehen. 

An dieser Stelle wird ersichtlich, dass diese Arbeit zweigleisig gestaltet ist: Zunächst richtet 
sie den Blick auf Hexen und die Jagd aus dieselben, in einem weiteren Schritt konzentriert 
sie sich auf die Fälle in Odenthal als konkretes Beispiel dieser Verfolgung. Die beiden Teile 
werden mit den Begriffen „Makroebene“ und „Mikroebene“ bezeichnet. Sie stehen in 
Korrespondenz: Mithilfe der Erkenntnisse aus dem ersten Bereich können die lokalen 
Verhältnisse eingeordnet und interpretiert werden. Und jene wiederum ergänzen die 
Schilderung der Verfolgungen mit ihrem konkreten Bezug. 
Über beiden Ebenen steht das Thema „Außenseiter der Geschichte“. An mehreren Stellen 
wird versucht ein Urteil zu fällen, ob diese Bezeichnung auf die Hexen zutrifft indem die 
näheren Umstände ihrer Ausgrenzung beleuchtet werden. 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2. Makroebene 

2.1 Verbreitung des Hexenglaubens 
Die Tatsache, dass das Themenfeld Hexe besonders mit der frühneuzeitlichen Verfolgung 
in Mitteleuropa verknüpft ist, führt zu der Annahme, genau wie die Verfolgungen selbst sei 
der Glaube an Hexen -wie er in 2.2 nochmals gesondert definiert werden soll- ein zeitlich 
wie räumlich begrenztes Phänomen. Stattdessen wird in der Geschichtsforschung eher 
vom Gegenteil ausgegangen, sprich von einer Verbreitung zu allen Epochen und in jedem 
Kulturkreis. Der Begriff der Omnipräsenz ist in diesem Zusammenhang angebracht. 
Zum Beweis dieser These müssen unterschiedliche Bereiche betrachtet werden: Denn der 
Begriff postuliert gleichsam zeitliche, räumliche und gesellschaftliche Omnipräsenz. 

Der zeitliche Aspekt soll an dieser Stelle eher kurz betrachtet werden, schließlich wird auf 
die Anfänge sowie die heute Ausprägung des Hexenglaubens in den Teilkapiteln 2.3 und 
2.8 eingegangen. In beiden Fällen lässt sich aber feststellen, dass Hexerei in der Tat zu 
allen Epochen von großer Bedeutung war. So behandeln einige der ältesten Schriften der 
Menschheit dieses Thema und auch heute ist seine Popularität ungebrochen. 

Auch bei der Betrachtung der geographischen Verbreitung ist die Omnipräsenz wieder 
herauszustellen: Dabei folgen wir den Weltkontinenten absteigend sortiert nach ihrer 
Bevölkerungsanzahl:  
In Asien, vor allem in Südostasien, sind Hexereivorstellungen ganz unabhängig vom 
religiösen und kulturellen Hintergrund anzutreffen; ob im hinduistischen Indien, im 
islamisch dominierten Indonesien und Malaysia, im buddhistischen Thailand oder im teils 
christlich, teils von Naturreligionen geprägten Papua-Neuguinea. Allerdings ist dieser 
Glaube in den jeweiligen Kulturen mit unterschiedlichen Graden der Ernsthaftigkeit 
verknüpft . Auch den beiden größten asiatischen Staaten, Russland und China, ist die 1

Thematik nicht unbekannt: Aus dem 18. Jahrhundert ist eine Hexenpanik in China 
überliefert  und in Russland ist vor allem der Schamanismus präsent, auch, weil dieser 2

durch die Expansion aus anderen Ländern importiert wurde .  3

Von allen Kontinenten ist in Afrika der Glaube an Hexen wohl am stärksten, auch, weil 
dieser dort nach wie vor einen hohen Stellenwert besitzt. Die bekannteste Form ist die der 
Voodoo-Religion aus Westafrika . Viele Forscher und Feldstudien haben inzwischen 4

Erkenntnisse über die afrikanischen Vorstellungen produziert. So spalten sich ihre 
Gesellschaften, je nachdem, ob sie Unglück Ahnengeistern und Göttern oder Hexen 
zuschreiben. Welche kulturellen Besonderheiten dabei den Ausschlag geben, ist 
unbekannt. Max Marwick konnte aber nachweisen, dass je allgemeiner ein Unglück 
ausfällt, es desto häufiger Hexen zugeschrieben wurde. Außerdem gelang es ihm zu 
zeigen, dass enge soziale Milieus wie Nachbar- oder Verwandtschaft notwendige 
Bedingung für das Entstehen von Hexereianschuldigungen sind . Wichtig ist klarzustellen, 5

dass dieser Glaube keineswegs von europäischen Kolonialisten importiert wurde, sondern 
auch schon vor dieser Zeit vorhanden war und der Gerichtsbarkeit der Stammesführer 

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.15, Z.8-18.1

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.15, Z.5-8.2

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.20, Z.5-9.3

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.15, Z.23-24.4

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.13 Z.20 - S.14 Z.11.5
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unterstand. Dabei kamen bereits Instrumente zum Einsatz, die wir später in den 
europäischen Hexenverfolgungen kennenlernen werden: Folter und Exekution .  6

Für Amerika gilt ebenfalls, dass hier schon in einer von den anderen Kontinenten isolierten 
Epoche magische Vorstellungen existierten, die an den Hexenglauben erinnern. Dabei ist 
auffällig, dass diese umso stärker ausgeprägt sind, je sesshafter die jeweilige Zivilisation 
war. Besonders bei den Pueblo-Indianern war der Glaube an Hexen stark, der Fokus liegt 
dabei auf dem Diebstahl und der Vernichtung von Ernte. Darüber hinaus scheinen auch im 
Aztekenreich entsprechende Traditionen schon vor der Kolonisation vorhanden gewesen 
zu sein; denn dort berichten schon die ersten Siedler im 16. Jahrhundert über 
entsprechende Hexereivorstellungen. Akzentuiert wird in dem heutigen Mexiko vor allem 
der Nagualismus genannte Glaube, Tierseelen würden besondere Mächte innewohnen. 
Mit der Ankunft der Europäer gelangten neue Elemente aus Europa, Afrika und Asien in 
die Glaubenswelten der amerikanischen Kulturen. Und bis heute werden so auch hier 
Hexen verfolgt und getötet .  7

Der Glaube an Hexen in Europa wird in den anderen Kapiteln zur Genüge behandelt 
werden, deswegen wird sein Nachweis an dieser Stelle außen vor gelassen. Wenden wir 
uns stattdessen am Ende dem australischen Kontinent und den ozeanischen Inseln zu: 
Für sie wurde von Malinowski nachgewiesen, dass hier das Thema zwar keine primäre 
Rolle einnimmt, es aber trotzdem in der Gesellschaft in Form von „bwagau“ genannten 
Zauberern und „mulukwausi“ genannten Hexen verankert ist und Unglück und Tod auch an 
dieser Stelle auf Hexerei zurückgeführt werden . 8

Nachdem nun also der zeitliche und räumliche Bereich behandelt wurde, widmen wir uns 
zuletzt dem sozialen: Man könnte leicht annehmen, dass der Glaube an Hexen mit dem 
rationalen Weltbild einer gebildeten westlichen Gesellschaft nicht vereinbar ist. Behringer 
hält dem entgegen, dass auch bei uns eine „stabile Minderheit“  von Gläubigen bestehe: 9

Mehr als jeder Zehnte halte sie für möglich, der Anteil wächst sogar bis auf beinahe ein 
Viertel, wenn es allgemeiner um Schadenzauberei wie das Anwünschen von Krankheiten 
geht (die entsprechenden Umfragen stammen freilich noch aus den 70er-, 80er- und 90er-
Jahren) . Gleichwohl zeigt das Idealtypus des hiesigen Hexenanhängers, dass sehr wohl 10

eine Beziehung zwischen der Progressivität und dem Glauben an magische Kräfte 
besteht: Höheres Alter, geringer Bildungsstand, sozialer Außenseiterstatus, Landleben und 
hohe Religiosität in Verbindung mit der Vorstellung eines leibhaftigen Satans, sind 
Aspekte, die solchen Menschen häufig eigen sind . Dem wiederum entgegen stehen 11

Evaluationen an afrikanischen Hochschulen, an denen hohe Anteile der Studenten 
Hexerei für möglich halten . Es lässt sich also konstatieren, dass durchaus ein 12

umgekehrtes Verhältnis zwischen Bildungsstand und Hexenglauben besteht, trotzdem 
können solche Vorstellungen prinzipiell in allen Gesellschaftsschichten existieren. 

Es hat sich also unser eingangs aufgestelltes Postulat bestätigt: Der Hexenglauben ist in 
mehrfacher Hinsicht auch heute noch ubiquitär. 

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.14, Z.22-25.6

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.15 Z.19 - S.16 Z.15.7

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.14, Z.33 - S.15 Z.2.8

 Behringer, W., Hexen, 2009, S.17, Z.4-5.9

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.16 Z.21 - S.17 Z.3.10

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.17, Z.5-12.11

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.14, Z.12-19.12
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2.2 Definition des Hexenglaubens 
Die große Verbreitung, so wie sie in 2.1 festgestellt wurde, führt zu zwei möglichen 
Ursachen für dieses Phänomen: Entweder ist der Hexenglauben ein Relikt aus unserer 
gemeinsamen ursprünglichen Heimat Afrika, von der er durch den homo sapiens in alle 
Erdteile getragen wurde. Oder -dies postulierte Malinowski- der Glaube an Hexen sei 
immer wieder auf das Neue entstanden und erfülle deswegen überall dieselbe Funktion . 13

Beide Hypothesen, insbesondere die letztere, implizieren eine tiefere Ursache im Sinne in 
einer Veranlagung im Menschen. An dieser Stelle gehen wir in das Feld der Psychologie 
über: In 2.1 wurde bezüglich des Falles Afrika darauf verwiesen, dass, wenn eine 
bestimmte Kultur nicht über die Institution Hexe verfüge, sie stattdessen auf Götter oder 
(Ahnen-)Geister zurückgreife. Man muss das Hexenthema also im größeren Kontext der 
Religion sehen: Zeit seiner Existenz ist der Mensch äußeren Phänomenen ausgesetzt, die 
er durch seinen begrenzten Verstand nicht rational erklären kann. Den Ausweg aus 
diesem Problem bietet der Glaube an übersinnliche Dinge. Und in diesem Kontext 
entstehen zwangsläufig entweder immaterielle (Götter, Geister) oder materielle (Hexen, 
Magier) Instanzen, die eine Personifikation des Übernatürlichen darstellen. Dieser 
Umstand kann in Ansätzen schon bei Kindern nachgewiesen werden, die Magie durch 
eine intellektuell begrenzte Deutung ihrer Außenwelt kreieren. Den Psychoanalytiker 
Freund führte dies zu der Aussage, Omnipotenzphantasien seien im menschlichen 
Bewusstsein angelegt . Dies würde erklären, warum eine kulturübergreifende Ähnlichkeit 14

bezüglich des typischen Hexenstereotypes herrscht. 

Gleichzeitig bedeutet eine Omnipräsenz der Hexen nicht, dass sie nicht jeweils regionalen 
Ausprägungen unterworfen wären. Je mehr man sich in die Thematik der Hexerei vertieft, 
desto mehr tritt zu Tage, dass keine homogene Vorstellung von einer Hexe existiert.  
Das lässt sich bereits daran erkennen, dass die Forschung mit unterschiedlichen 
Definitionen arbeitet. Der Begriff Hexe leitet sich ab vom altdeutschen Wort „hagzissa“ 
oder „hag(a)zus(sa)“ ab, im Bezug auf in Hecken wohnenden dämonischen Wesen . Der 15

Duden stellt auf, es handle sich um ein „im Volksglauben […] auftretendes weibliches 
dämonisches Wesen […], die mit ihren Zauberkräften den Menschen Schaden zufügt und 
oft mit dem Teufel im Bunde steht“ . Ähnlich formuliert es „Meyers Taschenlexikon 16

Geschichte“, hier ist von „zauberkundige[n] Frauen mit mag.-schädigenden Kräften“  die 17

Rede, allerdings wird auch darauf hingewiesen, dass Hexen „auch vor- und nichtchristl. 
Religionen“  bekannt seien. Wolfgang Behringer  wird noch allgemeiner, indem er von 18 19

„bestimmte[n] Personen [,die] ohne natürliche Hilfsmittel schädliche Wirkungen 
hervorrufen können“  spricht.  20

Wir sehen: Die Definitionen differieren in ihrer Strenge, im weitesten Sinne sind mit Hexen 
Magier jedweder Art gemeint, im engsten Sinne hingegen nur diejenigen, die in Europa 
verfolgt wurden. Grundsätzlich lassen sich allerdings drei Elemente herausstellen, die dem 
meisten Begriffserklärungen eigen sind: 

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.13, Z.3-10.13

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.13, Z.10-19.14

 Vgl. Bibliographisches Institut (Hg.): Meyers Taschen-Lexikon Geschichte Band 3, 1982, S.66, Z.54-56.15

 Bibliographisches Institut GmbH (Hg.): „Hexe]“ [online], 2013.16

 Bibliographisches Institut (Hg.): Meyers Taschen-Lexikon Geschichte Band 3, 1982, S.66, Z.56-59.17

 ebd.18

 Wolfgang Behringer (*1956) ist Professor für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität des Saarlandes.19

 Behringer, W., Hexen, 2009, S.7, Z.1-3.20
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1. Im Gegensatz zu anderen Zauberern müssen Hexen nicht auf Hilfsmittel in Form von 
Sprüchen, Artefakten oder Beschwörungen zurückgreifen, sondern die Kraft wohnt 
ihnen gewissermaßen inne- oder um die Worte von Thomas Becker zu benutzen: „Sie 
zaubern, weil sie böse sind“ . Eine weitreichende Folge dieser Vorstellung ist die 21

resultierende Erblichkeit des Hexenhandwerks. Diese Idee ist im ähnlichen Maße 
ubiquitär wie die der Hexerei selbst. Sie bedingt in der Regel eine Gefahr für die 
gesamte Familie vermeintlicher Hexen, da sich der Verdacht auf sie überträgt. 

2. Wie bereits aus 1) ersichtlich hat diese Hexenmagie in den allermeisten Fällen einen 
bösen Charakter. Eine Hexe will den Menschen also in erster Linie nicht nützen, 
sondern ihnen Nachteile zufügen; Schadenzauber sind eine omnipräsente Vorstellung. 
Diese können gegen Menschen, Tiere oder Pflanzen (wobei die letzten beiden als 
menschliches Eigentum fungieren und solche Zauber dadurch wieder gegen den 
Menschen gerichtet sind) treffen. Walter Rummel  und Rita Voltmer  warnen 22 23

allerdings davor, die Grenzen zwischen „weißer“ und „schwarzer“ Magie zu eng zu 
ziehen: „Die Kräfte, welche in einem Fall nützen, beinhalten auch immer ein 
Bedrohungspotenzial für andere“ .  24

3. Der dritte weit verbreitete Punkt ist die Feminisierung: In der Tat fällt auf, dass Frauen 
eine weitaus größere Rolle in der Thematik spielten als Männer. Obwohl dies 
oberflächig betrachtet mit einer patriarchalischen Gesellschaft erklärbar scheint, hat 
dieser Umstand in der Fachwelt eine große Diskussion ausgelöst, bei der viele 
Theorien in den Raum gestellt wurden. Aufgrund der Omnipräsenz des 
Hexenglaubens reicht es nicht, einzig auf die christliche Theologie zu verweisen, nach 
der Frauen anfälliger für den Teufel seien. Einige Forscher sind dafür dem Ansatz der 
untergeordneten Stellung der Frau gefolgt- mit unterschiedlichen Ergebnissen: 
Siegried Nadel hat den Widerspruch zwischen dieser inferioren Stellung und der 
eigentlich viel größeren Macht der Frau dazu auserkoren, die Schaffung der Institution 
Hexe als Lösung dieses Konfliktes zu bedingen. Andere Autoritäten haben sich eher 
auf den Umstand konzentriert, dass das soziale Ungleichgewicht der Geschlechter 
dazu führe, dass Frauen andere Wege bräuchten, um ihren Willen durchzusetzen. 
Dieser Ansatz ist also weniger als Nadels darauf bedacht, zu überlegen, weswegen 
man von außen Frauen magische Fähigkeiten zuschrieb, sondern will sie viel eher 
selbst in die Nähe magischer Riten rücken. Ähnlicher Meinung sind Rummel und 
Voltmer: Frauen hätten eher einen Bedarf an magischen Praktiken . Auch Esther 25

Goody hat darauf verwiesen, dass Frauen keine legalen Wege besäßen, ihre 
Aggression zu äußern. In eine ähnliche Richtung argumentiert Christina Larner, sie 
sieht eine Disparität zwischen der physischen Äußerung von Aggression bei Männern 
und der verbalen bei Frauen. In eine ganz andere Richtung gehen die Theorien, die 
Robert Muchembleds Beobachtung folgen, dass nicht nur die Hexen selbst, sondern 
auch ihre Ankläger bzw. diejenigen, die die Gerüchte in die Welt setzten, Frauen 
waren. Heide Wunder hat dieses Gedanken insofern ausgeführt, dass 
Verdächtigungen in femininen Domänen entstanden, sei es bei der Geburt, der 
Kinderbetreuung oder der Pflege von Kranken. Andere Forscher wiederum haben 
generell feminine Aspekte im Hexenglauben herausgestellt.  James Sharpe möchte 
z.B. spezifische Eigenschaften der Frau, wie Menstruation und Schwangerschaft, in 
ihrer Beziehung zur Zauberei untersuchen. Lyndal Roper hält ganz allgemein den 
Hexereivorwurf für körperbezogen. Und Monica Blöcker hat für den spezifischen 

 Interview mit Becker, T. 1.1, 2015, 22:32-22:34.21

 Dr. Walter Rummel ist Historiker und Leiter des rheinland-pfälzischen Landesarchivs in Speyer.22

 Dr. Rita Voltmer doziert Geschichte an der Universität Trier.23

 Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.3, Z.41-42.24

 Vgl. Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.28, Z.1-3.25
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Bereich Wettermagie darauf verwiesen, dass Frauen eher Elementen zugeordnet 
wurden. All diese Ansätze dürfen aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass, um die 
Worte Christina Larners zu benutzen, Hexerei „geschlechtsbezogen, aber nicht 
geschlechtsspezifisch“  war: Obwohl eine Konzentration auf Frauen zu beobachten ist 26

-allein schon erkennbar am femininen Wort „Hexe“-, gibt es auch viele Beispiele für 
Hexer bzw. für Kulturen, in der Männer häufiger die Funktion der Magier übernahmen: 
In einigen nordosteuropäischen Ländern wie Island, Finnland oder Estland waren 
Zauberer in der Regel männlich. Selbiges gilt für die Azteken im heutigen Mexiko. Es 
ist allerdings schwer festzustellen, welche Besonderheiten in diesen Staaten zu dieser 
Ausprägung führten. Laut Wofgang Behringer ist die Feminisierung „nicht einfach das 
Produkt einer patriarchalischen Gesellschaft“, habe aber dort eine „spezifische 
Ausprägung“  erfahren . 27 28

Mit diesen drei Komponenten können wir verschiedene Arten von Magiern als Hexe 
einordnen oder nicht: 
So ist z.B. der Schamanismus, eine der ältesten Institutionen der Religion, der häufig mit 
Hexerei in Verbindung gebracht wird, schon per Definition nicht mit unserer Festlegung 
vereinbar: Schamanen sind Menschen, die im Zustand von Ekstase bzw. Trance in der 
Lage sein sollen, mit metaphysischen Instanzen in Kontakt treten und diese um Beistand 
bitten. Und auch wenn dieses Amt meist erblich ist, ist allein deswegen schon Punkt 1 
nicht mehr gegeben, denn sie greifen auf den Trancezustand und dann auf Geister o.Ä. 
zurück, um eine Wirkung zu erzielen. Darüber hinaus sollen Schamanen ihrer 
Gemeinschaft eher nützen als ihr zu schaden und auch wenn Frauen nicht per se davon 
ausgeschlossen sind, ist dies doch eine stark maskulin geprägte Rolle . Ähnlich verhält 29

es sich mit Funktionären der antiken Religionen: Ob als Wahrsager oder Priester- die 
Macht beruht meist auf der Fähigkeit, die Götter um Beistand zu bitten und dies geschieht 
über Trance oder auch mithilfe von Opfergaben. Zwar waren einige Ämter durchaus 
Frauen zugedacht, z.B. das der Pythia im Orakel von Delphi, nichtsdestotrotz war von 
eigenmächtiger Zauberkraft, ferner von deren bösen Charakter, nicht die Rede. 
Ein neuer Fall begegnet uns mit den rituellen Magiern: Diese ebenfalls auf die Antike 
zurückgehende Bewegung kannte neben „weißer“ auch „schwarze Magie“, meistens unter 
der Bezeichnung Nigromantie. Schadenzauber oder solche zum Erlangen von Macht und 
Vermögen waren hier also durchaus mit inbegriffen, jedoch fehlt auch an dieser Stelle die 
direkte Ausübung- stattdessen behalfen sich solche Personen mit Zauberbüchern, die 
dazu dienen sollten, übernatürliche Kräfte zu rekrutieren. Nichtsdestotrotz müssen wir die 
rituellen Magier im Hinterkopf behalten, denn ihr Kult erfreute sich durch die 
Wiederentdeckung ihrer Werke während der Kreuzzüge gerade bei gebildeten Klerikern 
großer Beliebtheit und sollte später das Hexenstereotyp beeinflussen .  30

Eine der ersten Formen, bei der der Begriff der Hexe selbst angebracht scheint, ist der 
germanische strigen-Glaube: Die weibliche „striga" (auch: lamia), zur Hälfte menschlich, 
zur Hälfte ein Dämon und mit einem Vampir zu vergleichen, stand im Verdacht, Menschen, 
insbesondere Kinder, bei lebendigem Leibe zu verschlingen . Auch wenn ihre Macht 31

damit eher physischer Gestalt war, sind somit alle Aspekte in etwa gegeben. Eigentlich 
sind strigen zwar im Bereich der Sagenwelt zu lokalisieren -in diesem Fall müssten wir alle 
Formen der Hexerei in Mythen berücksichtigen -als Beispiel sei die Zauberin Circe aus der 

 Behringer, W., Hexen, 2009, S.29, Z.32-33.26

 Behringer, W., Hexen, 2009, S.28, Z.24-25.27

 Gesamter Abschnitt: Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.27 Z.36 - S.29 Z.33.28

 Vgl. Kwiatkowski, G. (Hg.), „SCHÜLER-DUDEN. Die Religionen“, 1980, S.379f. (Abschnitt: „Schamanismus“).29

 Vgl. Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.21 Z.42 - S.22 Z.29.30

 Vgl. Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.18, Z.14-17.31
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Odyssee genannt-, jedoch kam es durchaus dazu, dass Frauen verdächtigt wurden, eine 
striga zu sein und dafür auch hingerichtet wurden (siehe 2.3). 
Ähnlich relevant für spätere Hexereivorstellung ist eine sehr spezielle Bewegung von 
Frauen, die behauptete, nachts mit der Göttin Diana weite Strecken im Flug 
zurückzulegen- auch wenn diese nur durch den „Canon Episcopi“, den wir später 
kennenlernen werden, belegt ist . Diese Form trifft nicht auf die oben postulierte 32

Hexereidefinition zu, aber sie hat das spätere Bild vom Hexenflug offensichtlich geprägt. 
Jedenfalls können wir nach diesem Prinzip weitere „Berufsgruppen“ des Mittelalters 
durchgehen, ob Kräuterfrauen, Medizinmänner oder Heiler allgemein; ob Wahrsager oder 
Wetterzauberer- wir sehen, dass die enge Hexendefinition in den allermeisten Fällen nicht 
zutrifft. Das wirft aber umso mehr die Frage auf, woher dann die Personen stammten, die 
in Europa verfolgt wurden. 

Ihnen allen gemein war, dass sie aufgrund des sogenannten „gelehrten Hexenbegriffs“ als 
solche galten. Dieser umfasste die folgenden fünf Aspekte:  
1. Die entsprechenden Personen haben ihre Macht erlangt durch einen Pakt mit dem 

Teufel. Sie haben ihm zu- und Gott abgesagt und erlangen im Gegenzug von ihm 
dämonische Kräfte. Damit wird den Hexen nicht länger nur Schadenzauberei, sondern 
darüber hinaus die Teufelsanbetung vorgeworfen, dadurch wird aus der Hexerei ein 
Kumulativdelikt. 

2. Dieser Pakt wird der germanischen Tradition folgend durch ein Zeichen besiegelt; in 
diesem Falle durch den Geschlechtsverkehr mit dem Satan. Als Begriff hierfür wird die 
„Teufelsbuhlschaft“ verwendet. 

3. Die Zusammentreffen mit dem Teufel finden in Gemeinschaft mit anderen Hexen statt, 
da der Teufel möglichst viele Anhänger an sich binden will. Diese werden je nach 
Quelle bezeichnet als Hexensabbat oder Teufelstanz. 

4. Um ungesehen zu diesen Versammlungen zu gelangen, wird die Hexe vom Satan 
befähigt, durch die Luft zu fliegen, bisweilen unter Zuhilfenahme eines Besens. Auf 
den Ursprung dieses Glaubens in den Flugvorstellungen mit Göttin Diana wurde 
bereits hingewiesen. 

5. Da ihnen das Böse innewohnt, sprechen Hexen Schadenzauber gegen ihre 
Umgebung aus. Dieses früher maßgebliche Verbrechen rückt in Verbindung mit der 
Teufelsanhängerschaft in den Hintergrund . 33

Alles in allem ist Hexerei also ein verschieden definierter Begriff, der im engeren Sinne 
größtenteils Frauen umfasst, die aus sich heraus schwarze Magie ausüben. Zum Zeitalter 
der Verfolgungen wurde diesem Vorwurf der des Glaubensabfalls hinzugefügt. Dies sollte 
aber nicht vergessen machen, dass darüber hinaus Magie den Alltag der Zeit bestimmte. 

2.3 Geschichte des Hexenglaubens bis zu den 
Verfolgungen 
Behringer weist darauf hin, dass „Beschwörungen und Texte zur Hexenabwehr zu den 
ältesten überlieferten Texten der Menschheit gehören“ . Tatsächlich ist die 34

 Vgl. Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.19, Z.28-32.32

 Vgl. Interview mit Becker 1.1, T., 2015, 2:50-7:11. 33

 Behringer, W., Hexen, 2009, S.13, Z.1-3.34
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Schadenzauberei als Delikt in der ältesten überlieferten Gesetzgebung des sumerischen 
Herrschers Hammurabi (gest. 1750 v.Chr.) verankert . 35

Doch muss das nicht bedeuten, dass die Vorstellung zauberkundiger Menschen in dieser 
Zeit entstanden ist. Vielmehr lassen sich nur keine älteren Funde angeben, weil sich aus 
jener Zeit im Ermangeln einer Schrift keine Quellen mit direktem Bezug finden. Doch in 
einigen gefundenen Artefakten und Höhlenmalereien aus prähistorischer Zeit lassen sich 
religiös-magische Ansichtsweisen hineininterpretieren . Das würde die in 2.2 aufgestellte 36

These stützen, diese seien in der menschlichen Psyche verankert. 

Denn der Hexenglaube zieht sich durch die ganze Geschichte: Im Alten Testament heißt 
es: „Eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen“ . Forscher haben allerdings darauf 37

hingewiesen, dass das hebräische Original an dieser Stelle falsch übersetzt wurde . Auch 38

die Griechen stellten Schadenzauberei unter Strafe. In Rom lassen sich sogar etliche 
Bezüge herstellen: Im römischen Zwölftafelgesetz von 451 v.Chr. wird verboten, mit Magie 
die Ernte des Nachbarn zu stehlen. Den angeblich bis zu 5000 Hingerichteten der 
sogenannten Bacchanalien-Verschwörung von 186 v.Chr. wird u.a. vorgeworfen, mithilfe 
von Magie politische Verschwörungen durchgeführt zu haben. Dann erließ der Diktator 
Cornelius Sulla mit dem „Lex de sicaris et venificis“ im Jahre 81.v.Chr ein eigenes Gesetz 
zur Zauberei. Während der Kaiserzeit wurden vermeintliche Schadenzauberer immer 
wieder angegangen, gleichzeitig suchten die Regenten oft den Rat von Auguren auf. 
Zwischen dem dritten und viertem Jahrhundert stellte Diokletian schwarze Magie 
schließlich unter Todesstrafe, interessanterweise auch an dieser Stelle durch Verbrennen. 
Der christliche Kaiser Constantinus hob dann im Codex Theodosidanus gar jegliche 
Unterscheidung in gute und böse Magie auf und ließ Vertreter beider Arten als „Feinde der 
Menschheit“ töten. 
Nicht nur bei den Römern, auch bei den Germanen war der Hexenglauben anscheinend 
weit verbreitet und gleichzeitig in seiner schädigenden Form verboten: Im salischen Recht 
sollen erwiesene strigas für das Verspeisen von Männern bestraft werden. Auch bei den 
Merowingern führte Schadenzauberei zur Hinrichtung der Täter. Auch in anderen 
germanischen Reichen war dies so, im Sachsen- und Schwabenspiegel von 1225 und 
1250 ist darüber hinaus explizit der Feuertod festgeschrieben . 39

All diese gesetzlichen Bestimmungen lassen bereits erahnen, dass der Begriff 
„Hexenverfolgung“, der heute auf ein geringes Zeitalter begrenzt benutzt wird, nicht 
darüber hinwegtäuschen sollte, dass Hexen, insbesondere solche, die der schwarzen 
Magie anhingen, seit jeher verfolgt wurden. Auf die Opfer der Bacchanalien-Konspiration 
wurde bereits verwiesen. Trotzdem sind diese Ausschreitungen vom eigentlichen 
Verfolgungszeitalter in zweierlei Hinsicht zu trennen: Erstens erreichten sie nie die 
Dimension einer Massenbewegung und zweitens waren sie -die Bestrafung vermeintlicher 
Schadenzauberer ausgeklammert- illegal und somit ein Teil der Lynchjustiz. Ein solcher 
Fall wird uns im folgenden Kapitel noch begegnen. Es gibt allerdings auch Ausnahmefälle 
wie eine Verfolgung im 6. Jahrhundert durch die fränkische Königin Fredegunde oder eine 
Hinrichtung nach dem Tod des Regenten Arnulfs im Jahr 899 . Letztere Begebenheit zeigt 40

allerdings bereits, dass dafür Bezüge wie angebliche Delikte gegen die Königsfamilie 

 Vgl. Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.34, Z.5-7.35

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.12, Z.31-33.36

 Kath. Bibelanstalt (Hg.), Die Bibel, Exodus 22,17.37

 Vgl. Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.33, Z.24-27 (Der Übersetzungsfehler wird nicht 38

angegeben).
 Vgl. Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.34 Z.7 - S.36 Z.3.39

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.32 Z.28 - S.33 Z.3.40
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vorliegen mussten. Ein weiterer Fall legaler Verfolgungen ist evtl. im 11. Jahrhundert in 
Dänemark ersichtlich, wo Zauberer für Wetterphänomene verantwortlich gemacht wurden, 
ebenfalls ein Aspekt, der in 2.4 noch einmal angesprochen werden wird. Trotzdem sind 
diese Verhältnisse nicht vergleichbar mit denen illegaler Lynchmorde: Sie verliefen 
meistens verdeckt, ohne dass Quellen bestünden, die uns davon in Kenntnis setzten. So 
bleiben Einblicke meist nur durch Zufälle oder indirekte Verweise: In der sogenannten 
Gewitterpredigt des Bischofs Agobard von Lyon (769-840) werden größere Pogrome 
gegen Zauberer thematisiert, die für Wetterprobleme und ein Viehsterben verantwortlich 
gemacht wurden. Aus der Ukraine erfahren wir durch ein Gerichtsverfahren, dass die 
Angeklagten einen Adligen für eine angeblich von ihm ausgelöste Epidemie umgebracht 
hatten. Und in Graz sollen an einem einzigen Tag dreißig Frauen verbrannt worden sein . 41

Trotz alledem stimmt die Aussage von Edith Ennen, Hexenprozesse hätten das Früh- und 
Hochmittelalter nicht geprägt . Legale wie illegale Verfolgung von Hexen ist zwar 42

überliefert, sie bewegte sich aber auf einem Niveau, wie wir es auf der ganzen Welt finden 
und welches nicht das Level systematisch betriebener Massenhinrichtungen erreicht. 

2.4 Ursachen der Hexenverfolgungen 
In der Öffentlichkeit wird gemeinhin die katholische Kirche als Haupttäter der 
Hexenverfolgung ausgewiesen. In der Wissenschaft wird diese These und im Speziellen 
die Schuldzuweisung an die Institution der Inquisition jedoch bestritten. Es gilt aber als 
gesichert, dass die Kirche mit ihrer theologischen Deutung der Hexerei die theoretische 
Grundlage für die europäischen Massenverfolgungen lieferte. 

Dabei ist diese ihre Position keineswegs selbstverständlich und historisch gesehen immer 
so beständig gewesen: Die Hexerei wird im Christentum differenziert betrachtet, da sie 
einerseits den Einfluss des Teufels beweisen soll und andererseits mit der darin 
enthaltenen Magie die Allmacht Gottes infrage stellt. Das Thema war folglich häufig 
Gegenstand theologischer Diskussionen, die eng mit den übergeordneten Fragen nach 
dem Wesen und der Macht Luzifers und mit der Gottes verknüpft sind. 
Und im frühen Mittelalter bezogen die Gelehrten in dieser Debatte durchaus eine andere 
Position als im Spätmittelalter und der frühen Neuzeit. Der zufolge konnte der Teufel nur 
indirekt Einfluss auf die Menschen nehmen, in dem er ihre Wahrnehmung beeinflusste- 
Hexen waren vor diesem Hintergrund geblendete Frauen, die von ihm die Einbildung 
erlangt hatten, magische Fähigkeiten zu besitzen. Und auch die Dämonen, an die man in 
der einfachen Bevölkerung immer noch glaubte, wurden in der kirchlichen Deutung zu 
gefallenen Engeln mit ebenfalls aber nur indirekten Handlungsmöglichkeiten. Diese 
frühmittelalterliche Position der Theologie wurde im kirchlichen Handbuch „Canon 
Episcopi“ festgeschrieben, der gegenüber Hexen maximal körperliche Strafen oder die 
Ausweisung aus der Gemeinde vorsah. Grundsätzlich aber nahm man den Frauen 
gegenüber eher eine gutmütig-belehrende Haltung an, indem man versuchte, sie auf den 
Pfad des Glaubens zurückzuführen.  
Dies muss allerdings auch im Kontext der Tatsache betrachtet werden, dass die 
katholische Kirche im germanischen Europa jener Zeit noch einen missionierenden 
Charakter innehatte, vor dessen Hintergrund es galt, den heidnischen Glauben infrage zu 
stellen. Außerdem war diese Haltung keineswegs unangefochten: So lassen sich zwar auf 
der einen Seite viele Autoritäten anführen, die diesem Diskurs folgten: 1080 z.B. tadelt 

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.33, Z.6-37.41

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.32, Z.22-24.42
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Papst Gregor VII. den dänischen König Harald für die Sitte, Frauen und Priester für 
Wetterphänomene verantwortlich zu machen und hinzurichten mit dem Verweis darauf, 
dieser Tod Unschuldiger würde den Zorn Gottes nur mehren und somit kontraproduktiv 
wirken. Und als 10 Jahre später bei Freising drei vermeintliche Giftmischerinnen verbrannt 
werden, berichten die Chroniken von einem „Märtyrertod“  und ansässige Geistliche 43

begraben die Opfer im Vorhof von Weihenstephan. Schon im 9. Jahrhundert macht sich 
Bischof Agobard von Lyon (gestorben 840) über den Glauben lustig, dem zufolge 
Wetterzauberer auf Luftschiffen durch das Land ziehen würden. Auf der anderen Seite gibt 
es aber stets auch Persönlichkeiten, die für ein aggressiveres Vorgehen gegen Hexen 
plädieren: So wird im selben Fall Kaiser Ludwig der Fromme von anderen Bischöfen dazu 
angehalten, gegen eben diese Magier mit ihren Luftfahrzeugen vorzugehen. Zudem hatte 
schon weit vorher im 5. Jahrhundert der Bischof und berühmte Theologe Augustinus von 
Hippo definiert, dass jede Form magischen Handelns, also auch weiße Magie, nur mit dem 
Teufel herbeigeführt werden könne und somit einen Teufelspakt darstelle. Diese These 
wurde später zum Verfolgungszeitalter wieder aufgegriffen . 44

Vorerst aber dominierte die Hexerei-skeptische Auslegung in der Kirche. Aufgrund ihrer 
Macht kam diese Haltung auch in den weltlichen Gesetzen der ehemalig heidnischen 
Staaten jener Zeit zum Ausdruck. Alte Riten, z.B. das Verbrennen von strigas, wurden 
verboten, wie z.B. durch Karl dem Großen im Jahr 787- und zwar auf Todesstrafe . 45

Oftmals wurden vermeintliche Zauberer der Kirche übergeben, die wie gesagt oft 
vergleichsweise milde Strafen verhängte. Die wohl schärfste Behandlung mit Auspeitschen 
und Ausweisung aus der Gemeinde wurde heidnischen Priestern zugedacht. Eine 
spezielle Ausnahme stellten außerdem Schadenzauber dar: Sie wurden ungeachtet des 
Christentums durch die weltlichen Herrscher weiterhin als wirksam erachtet und traditionell 
mit dem Flammentod geahndet .  4647

Trotzdem waren jene Verhältnisse weit von denen entfernt, wie wir sie während der 
Hochzeit der Verfolgungen vorfinden. Somit bleibt die Frage, was diesen -auch 
theologischen- Wandel forciert haben könnte. Hierbei ist vor allem eine Entwicklung der 
Glaubensabspaltung im 11. Jahrhundert zu nennen, bei der sich die Bewegungen der 
Katharer und Waldenser von der katholischen Kirche lossagten, weil sie deren Reichtum 
und Verweltlichung ablehnten. Die Katharer gingen in ihrer Kritik sogar so weit, dass sie 
behaupteten, der Teufel herrsche über die Welt. Die katholische Kirche sah sich in ihrer 
Position so überraschend angegriffen, dass sie ihrerseits mit aller Härte reagierte: Die 
Ketzer (damals ein wertneutraler Begriff) wurden in die Nähe des Teufels gerückt- bei den 
Katharern durch eine fatale Umdeutung der von ihnen postulierten Teufelsherrschaft. Viele 
der Verbrechen, die man ihnen zuschrieb, weisen bereits Parallelen zu den späteren 
Vorwürfen an Hexen auf: Treffen mit dem Satan; das Schließen eines Paktes mit diesem, 
der durch einen rituellen Kuss auf den Anus besiegelt wird; und auch der gemeinsame 
Geschlechtsverkehr . 48

Aus diesem Ketzer- wurde mit der Zeit das Hexenstereotyp. Dabei wurden einige Aspekte 
ergänzt, andere kamen durch Vermischung mit anderen Vorurteilen hinzu: So vermengten 
sich die Klischees von Ketzern und rituellen Magiern. Die Vorstellung von letzteren wurde 
bereits in 2.2 besprochen. Laut Behringer hat zusätzlich das Judenstereotyp das der 
Hexen beeinflusst: So seien die Begrifflichkeiten Sabbat und Synagoge im 

 Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.20, Z.20.43

 Vgl. Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.18 Z.17 - S.19 Z.49.44

 Vgl. Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.35, Z.2-11.45

 Vgl. Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.20, Z.1-7.46

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.32, Z.16-19.47

 Vgl. Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.20 Z.27 - S.21 Z.34.48
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Zusammenhang mit Hexen kein Zufall. Und auch 
das brunnenvergiftende Pulver, mit dem die Juden 
angeblich die Pest verursachten, taucht später bei 
Hexenprozessen wieder auf. 
Indes bleibt schwer zu klären, wie und warum 
diese Vermengung von Stereotypen stattgefunden 
haben soll . 49

Tatsache ist, dass auf diese Art und Weise der in 
2.2 aufgeführte gelehrte Hexenbegriff entstand. Er 
stellt die wohl mit größte Schuld der katholischen 
Kirche für die Hexenverfolgungen dar, da sie so 
das Bild von den Hexen und deren vermeintlichen 
Verbrechen festschrieb. Es muss allerdings 
klargestellt werden, dass dieses Stereotyp zwar 
anfangs von inquisitorischen Gerichten adaptiert 
wurde, die Prozesse später aber von weltlichen Gerichten geführt wurden. Auch wurden 
sie dort nicht von Inquisitoren angetrieben- die Fälle Spanien und Italien zeigen im 
Gegenteil eine vergleichsweise restriktiv-skeptische Haltung dieser Institution . Natürlich 50

darf auf der anderen Seite die Kirche von den Verfolgungen nicht ausgeklammert werden, 
sie sorgte für eine Verbreitung des von ihr geschaffenen Hexereivorstellung und 
bestimmte ihrer Autoritäten traten in besonderer Weise in der Hetze hervor. 

Aber in der Geschichtsforschung hat sich die Position durchgesetzt, dass ein rein 
monokausaler, gegen den Katholizismus gerichteter Ansatz die Hexenverfolgungen nicht 
erfasst . Und so wurde nach weiteren Gründen gesucht:  51

Schon früh beschäftigte die Wissenschaftler die Konzentration der Hexenverfolgungen auf 
das christlich-römische Europa. Dies ließ neben religiösen auch auf romanische Einflüsse 
schließen : In der Tat geht das Vorgehen bei Hexenprozessen auf das römische Recht 52

zurück, dem zufolge bei Ausnahmeverbrechen (crimen exceptum) geltende Regeln außer 
Kraft zu setzen und auch Foltermethoden anzuwenden seien .  53

Aber auch dies kann ebenso wie der gelehrte Hexenbegriff nur als Voraussetzung für 
Verfolgungen angesehen werden, es lässt aber offen, was konkrete Auslöser waren. 
Deswegen seien an dieser Stelle zwei Komponenten in den Raum gestellt, die essentiell 
für die Pogrome waren: Einerseits eine Bevölkerung, die im Rückgriff auf den Hexenbegriff 
Verfolgungen initiiert oder toleriert; andererseits eine Obrigkeit, die die Ausschreitungen 
zulässt oder gar antreibt und dem Ganzen einen legalen Rahmen verleiht. 

Wenden wir uns zunächst der Bevölkerung zu: In ihr musste sich in einem ersten Schritt 
der Hexenbegriff festigen. Hier kommt wieder die Kirche ins Spiel: Theologische 
Netzwerke wie die der Jesuiten, Franziskaner und Dominikaner verankerten ihn in der 
katholischen Kirche- und Prediger dann wiederum in den Gemeinden . Weltliche Literaten 54

sorgten für zusätzliche Verbreitung . Auf ähnliche Weise wurden die Meldungen der 55

Prozesse in das Land getragen: Reisende erzählten von dem Wirken der Hexen, 
Fachmänner wurden in Verfolgungsregionen transferiert. Als Beispiel mag dienen, dass 

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.36 Z.22 - S.37 Z.24.49

 Vgl. Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.122 Z.28 - S.124 Z.2.50

 Vgl. Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.2, Z.27-49.51

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.34, Z.20-32.52
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schwedische Soldaten im 30-jährigen Krieg den Hexenbegriff in ihre Heimat brachten und 
dort Ausschreitungen hervorriefen . Eine genauere Darstellung der Rezeptionsgeschichte 56

wird in 2.5 vorgenommen. Zwei geschichtliche Ereignisse förderten die Entwicklung: 
Einerseits wurde 1450 der Buchdruck erfunden und erleichterte Massenkopien von 
Traktaten , andererseits spaltete die Reformation die Kirche des 16. und 17. 57

Jahrhunderts, was zur Folge hatte, dass die von den Konfessionen gegenseitig erhobenen 
Vorwürfe das Bild der Existenz des Bösen weiter zementierten. Darüber hinaus gingen 
beide Fraktionen nun härter gegen angebliche Glaubensabweichler vor.  
Nichtsdestotrotz brauchte es einen Anlass, um dieses Feindbild der Hexen auch 
anzuwenden: Unter normalen Umständen bestand kein Bedarf in der Bevölkerung, 
massive Pogrome vom Zaun zu brechen; es brauchte folglich ein allgemeines 
Krisengefühl, um eine Jagd auf Sündenböcke zu bedingen. Einen Krisenfaktor sehen wir 
bereits in der Reformation, doch dies allein reicht nicht aus. Thomas Becker spricht davon, 
dass während der Verfolgungen die apokalyptischen Reiter -Pest, Hunger und Krieg- 
gegeben waren . Grund für die ersten beiden Punkte war die sogenannte Kleine Eiszeit.   58

Mit diesem Namen wird eine klimatische Kälteperiode im Anschluss an das wärmere 
Mittelalter benannt. Bezeichnenderweise fällt sie relativ genau mit den Verfolgungswellen, 
deren zeitliche Ausgestaltung in 2.5 beschrieben wird, zusammen: Nach ersten Anzeichen 
im 14., 15. und 16. Jahrhundert setzte die Kleine Eiszeit vollständig ab 1560 ein. Sie 
äußerte sich in ungewöhnlich kalten Wintern und verregneten Sommern. Die 
Auswirkungen waren massiv: Es kam zu Ernteeinbußen und einer Inflation der 
Lebensmittelpreise. All das brachte die bäuerliche Vorstellung einer stabilen Weltordnung 
zu Fall. Es setzte sich das Bild einer Endzeit und Apokalypse durch, welches das 
Stereotyp der Teufelsanbeter bediente. Die Kleine Eiszeit eignete sich gerade deswegen 
dezidiert als Anlass für Verfolgungen, da Hexen seit jeher Wetterzauberei vorgeworfen 
wurde. Zwar betont Thomas Becker, dass es in jener Zeit statt Hungersnöten eher eine 
Lebensmittelverknappung gegeben hätte, nichtsdestotrotz resultiert daraus als weiteres 
Krisensymptom eine Schwächung des Immunsystems durch Mangelernährung, 
Krankheiten waren die Folge . Der letzte apokalyptische Reiter stellte sich schließlich 5960

mit vielen weltlichen und religiösen Kriegen ein, deren Auswirkungen Pogrome weiter 
forcierten, allen voran beim 30-jährigen Krieg. 
Als letztes sei anzumerken, dass das Hexenstereotyp nicht nur den „Inbegriff von 
Bösartigkeit“  verkörperte, sondern darüber hinaus der damaligen Bevölkerung aufgrund 61

des apokalyptischen Kontextes plausibel erschien. All das förderte eine Suche nach 
Schuldigen, bot sich dazu aber auch der Instrumentalisierung an- ein Aspekt, der dem 
Kapitel 2.6 vorbehalten sein wird. 

Als nächstes müssen wir den Blick auf die Obrigkeit richten, denn diese war in gleichem 
Maße von Belang für „erfolgreiche“ Verfolgungen wie die Landbewohner. Dieser Umstand 
wird überall da ersichtlich, wo es in Europa kaum bis keine Verfolgungen gab: England, 
Italien, Spanien oder auch Portugal waren sehr prozessarm , in den Niederlanden gab es 62

seit 1603 keine Hinrichtungen mehr . Als exemplarisch gilt vor allen Dingen der Fall der 63

Kurpfalz: Hier sind sogar ab 1560 keine Tötungen mehr nachweisbar und dies ist nicht der 

 Vgl. Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.94 Z.15 - S.95 Z.29.56

 Vgl. Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.93, Z.5-17.57

 Vgl. Interview mit Becker, T. 1.1, 2015, 12:00-12:08.58

 Vgl. Interview mit Becker, T. 1.1, 2015, 11:50-11:59.59

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.47 Z.25 - S.48 Z.17.60

 Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.97, Z.1.61

 Vgl. Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.74, Z.40-41.62

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.80, Z.34-35.63

Seite �12



calvinistischen Konfession, sondern der skeptischen Haltung des Fürsten zu verdanken. 
Unter anderem beeinflusst von gelehrten Juristen an seinem Hof gestaltete er die 
gerichtlichen Hürden für Hexenprozesse „unerreichbar hoch“ : Simple Behauptungen 64

wurden genauso wenig zugelassen wie eine Geständniserzwingung durch Folter . 65

Auf der anderen Seite lassen sich natürlich auch Gegenfälle nennen, wo bestimmte 
mächtige Einzelpersonen die Pogrome entscheidend mit prägten. Wenn Verfolgungen von 
einem derart begrenzten Personenkreis ausgingen, wird vom sogenannten „top down-
Modell“ gesprochen. Als Beispiele anführen lassen sich sogenannte „Hexenbischöfe“ im 
fränkischen Gebiet. Anders als bei Fanatikern wie Heinrich Institoris (siehe 2.5) war ihr 
Motiv vor allem die Kompensation eigener herrschaftlicher Probleme . 66

Beiden Fällen, verfolgungsfördernde und -verhindernde Herrscher, ist gemein, dass sie 
ganz klar den Einfluss der Obrigkeit belegen.  
Rummel und Voltmer sehen es jedoch als wichtig an, innerhalb dieser Obrigkeit zwischen 
bestimmten Ebenen zu unterscheiden: Neben der ganz oberen der Fürsten und Regenten 
gab es auch eine untere der Beamten, Juristen und Kleinadligen. Auch sie waren von 
herausragender Bedeutung- beweisen tut dies der Fall St. Maximin in der Nähe von Trier: 
Hier wurde beinahe jeder fünfte Bewohner als Hexe hingerichtet  und ausschlaggebend 67

dafür war eine „auf bürokratischer Ebene perfektionierte Hexenjagd“ . Die Motive waren 68

sehr vielfältig: Entweder sah man sich von Seiten der Bevölkerung einem massiven 
Verfolgungsdruck ausgesetzt, der zusammen mit mangelnder Erfahrung eine willfährige 
Haltung erzeugte. Alternativ betrachtete man die Prozesse auch als eine Möglichkeit der 
Bereicherung und des sozialen Aufstiegs . 69

Wir sehen also: Für ein derart außerordentliches Phänomen wie das der Hexenverfolgung 
brauchte es auch außerordentliche Ursachen. Diese reichten von theologisch-
institutionellen Vorraussetzungen über katalysierende Krisen bis zu einem Zusammenspiel 
von „oben und „unten“ in den Prozessen.  

2.5 Hexenverfolgung in der Frühen Neuzeit 
In 4.4 wurde ausführlich beurteilt, welche Faktoren eine Rolle gespielt haben könnten, um 
eine derart riesige Verfolgungswelle in Europa zu katalysieren. 
Bei der Suche nach einem Ursprung der Ereignisse gelangt man in ein relativ kleines 
Alpengebiet, namentlich die italienisch-französischen Voralpen und die französisch-
schweizerischen Westalpen, zur Zeit des 15. Jahrhunderts. Hier kann die in 2.4 
angesprochene Vermischung des Ketzer- und des Magierstereotyps zu einer Hexensekte 
zum ersten Mal beobachtet werden . 70

Rummel und Voltmer führen mehrere Gründe an, warum gerade dieses Areal am Anfang 
einer europaweiten Verfolgung stand: Erstens habe die Region die Verfolgung von 
Ketzern, in diesem Fall der Waldenser selbst erfahren. Die Prozesse seien dabei auch 
nicht länger nur der geistlichen, sondern zunehmend der weltlichen Justiz zugeordnet 
worden, wie auch später während der Verfolgungswellen. Eine herausragende Rolle habe 
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aber besonders das Baseler Konzil gespielt, da dieses Treffen geistlich-gelehrter Kräfte 
zur Festigung und Verbreitung der Ideen geführt habe . 71

All diese Faktoren markieren also Auslöser für eine Hexenverfolgung. Als Hauptquellen 
dafür dienen zu Anfang vor allem die Geschichtsschreiber Nider und Fründ. Erstgenannter 
beschrieb in seinem Band „Formicarius“ 1437 von einem Richter Peter von Bern geführte 
Prozesse gegen eine Sekte, bei deren Beschreibung Einflüsse des Ketzer- aber auch des 
Strigenglaubens deutlich werden. Bei Fründ wird es noch genauer, er beschreibt 1428 
stattgefundene Massenverfolgungen von „hexssen […] zubrern“ , denen alle klassischen 72

Vorwürfe an Hexen außer dem sexuellen Verkehr mit dem Teufel und rituelle 
Hexensabbate angedichtet werden. Als dritter Anhaltspunkt dient ein Schreiben Papst 
Alexanders V., der vor neuen Sekten und Zauberern warnt. Die dünne Informationslage 
aus jener Zeit mahnt natürlich zur Vorsicht, aber insbesondere die Schilderungen Fründs 
sind historisch verbürgt . All das führte Rummel und Voltmer zur Aussage, man sehe im 73

Alpenraum die „Erfindung“  der Hexenverfolgung und ein „Versuchslabor“  für die 74 75

späteren Ereignisse. 

Nach diesen ersten Verfolgungen kommt es zu zwei Entwicklungen: Einerseits schreitet 
die Fusion von klassischen Ketzereikonzepten mit magischen Vorstellungen sukzessive 
voran; andererseits verbreitet sich das dadurch entstehende Hexenstereotyp in ganz 
Europa. Für beide Phänomene verantwortlich ist laut 
Rummel und Voltmer eine Wechselbeziehung 
zwischen der kirchlichen Obrigkeit einerseits und der 
bäuerlichen Gesellschaft andererseits: Erstgenannte 
habe mit ihren zunehmend auch magische Delikte 
behandelnden Inquisitionsprozessen die Vorstellung, 
dass es Verantwortliche für alltägliche Unglücksfälle 
gäbe, in der Landbevölkerung verankert. Das habe 
neben dem Effekt, dass diese nun mehr und mehr an 
solchen Verfolgungen partizipierte, auch für eine 
Rezeption gesorgt, die das Hexereikonzept immer 
weiter trug . Kirchliche Prozesstätigkeit und 76

literarische Rezeption begünstigten sich also 
gegenseitig. 
Wenn wir von literarischer Rezeption sprechen, so 
darf nicht außer Acht gelassen werden, dass dies 
nicht der einzige Weg der Verbreitung war. Der 
aktive Part konnte sowohl auf weltlicher als auch 
kirchlicher Seite liegen: Auf der einen Seite brachten 
Theologen ihre eigenen Vorstellungen erst an 
Priester, die dann wiederum in ihren Predigten die 
Botschaften in ihre Gemeinden trugen. Behringer 
stellt aber angesichts einer länderübergreifenden 
Zunahme an Abbildungen von fliegenden Hexen in 
Fresken von Kirchen Mitte des 15. Jahrhunderts die 
These auf, dass es zusätzlich eine „gesteuerte 
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Bildpropaganda“  gab. Auf der anderen Seite 77

tauchten Hexen auf einmal in zeitgenössischer 
Literatur auf, aber eben auch in anderen Formen der 
Kunst. So gehörten sie laut Jane Davidson zu den 
beliebtesten Bildthemen der Epoche, der wohl 
bekannteste Maler ist in diesem Zusammenhang 
Albrecht Dürer . Die bekannteste Rolle unter den 78

Rezeptionisten nimmt allerdings ein gewisser Heinrich 
Institoris, zu deutsch Heinrich Kramer ein: Er hatte 
schon in den 1480er Jahren versucht, in seiner 
elsässischen Heimat Hexenprozesse anzustoßen, war 
damit allerdings gescheitert. Deswegen holte er sich 
1484 von Papst Innozenz VIII. eine offizielle 
Bestätigung ein, dass die Hexerei ein dringliches 
Thema und Kramer der zuständige Inquisitor für 
Oberdeutschland sei. Dieser versuchte alsdann, in 
Innsbruck Verfolgungen zu beginnen, wurde aber nach 
kirchlichen und weltlichen Widerstand aus Tirol 
verwiesen. Institoris verfasste anschließend zwischen 
1486 und 1487 den „Malleus Malificarum“, zu deutsch 
Hexenhammer: Dieser griff zwar auf bereits bekannte 
Ideen zurück, spitzte sie aber gleichzeitig zu: In der Hexerei vereinten sich kirchliche wie 
weltliche Verbrechen, deswegen müssten auch weltliche Gerichte gegen Hexen vorgehen. 
Weiter wären geltende Regeln außer Kraft zu setzen, da nur mit brutalen Verhören die 
Tarnung derselben durchbrochen werden könne. Die Verantwortlichen seien vor allem 
unter den Frauen zu suchen, da sie am ehesten den Avancen des Teufels unterliegen 
würden . 79

Da in den 1490er Jahren die Hexenverfolgungen in Europa drastisch zunehmen, wird seit 
jeher in der Fachwelt ein Zusammenhang mit dem Hexenhammer diskutiert. Bis auf den 
gemeinsamen Nenner, dass dieser eine alle bisherigen Maße übersteigende Resonanz 
erzeugt hat, ist der Stellenwert des Buches nach wie vor umstritten. Rummel und Voltmer 
haben sich dabei insofern positioniert, dass sie zwar dem Traktat bescheinigen „nicht 
sonderlich originell“  zu sein, sie sehen im „fanatische[n] Eifer von Einzelpersonen“  wie 80 81

Kramer nichtsdestotrotz einen wesentlichen Faktor bei der Verbreitung des Hexenbegriffs. 
Als Beispiel führen sie den Mönch Wilhelm von Bernkastel an, der in den 1490er Jahren 
nach einer Zusendung der Werke Niders und Kramers so sehr beeinflusst wird, dass er 
seinen Patienten im Kloster Hexen als Verursacher ihrer Leiden nennt und so eine lokale 
Verfolgung auslöst. In den Augen der Forscher ist dieses Vorgehen exemplarisch für die 
Rezeption der Hexereivorstellung . Auch Behringer nähert sich der Bedeutung des 82

Hexenhammers mit einem Beispiel: Der deutsche Jurist Ulrich Molitor verfasste ebenfalls 
Ende des 15. Jahrhunderts eine Gegenschrift zum Hexenhammer, die in zehnfacher 
Auflage noch größere Aufmerksamkeit fand als Kramers Buch selbst . Ob diese 83

Beobachtung seine Wirksamkeit widerlegt, da die Gegenposition also noch viel mehr 
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nachgefragt wurde oder sie im Gegenteil belegt, weil offenbar ein großes Interesse für das 
Thema bestand, ist jedoch fraglich. 
Fakt ist, dass die erste große, auch vorreformatorisch genannte, Verfolgungswelle in 
Europa in den 1470-1520 ihren Höhepunkt erreichte. Begonnen hatte sie schon 1420 und 
sie hielt noch in das beginnende 16. Jahrhundert an. Wie viele Menschen ihr zum Opfer 
gefallen sind, ist vollkommen unklar. Kramer gibt zwar an, mehr als 200 Hinrichtungen 
forciert zu haben; aber diese Angabe ist ebenso fraglich wie die Schätzungen, die von 
insgesamt 3000 Toten ausgehen . Nichtsdestotrotz scheint eine Opferzahl im vierstelligen 84

Bereich realistisch. 

Nachdem dann aber das Strafrecht Karls V. 1532 Hexerei als solche nicht als Delikt 
anerkennt, ist die letzte Möglichkeit verstrichen die Verfolgungen langfristig in der Legalität 
zu verankern. Es folgt ein Zeitalter, in dem die Entwicklung abgeschlossen zu sein scheint- 
weder gibt es breite Hinrichtungen noch Traktate, die die Stimmung anheizen würden. 
Einzelne Prozesse geraten vor diesem Hintergrund schon wieder zu großen Spektakeln .  85

Noch größer ist der Aufschrei allerdings, als 
um 1560 eine neue Welle einsetzt, die die alte 
in ihren Ausmaßen weit übersteigt . Ihre 86

Ursachen sind vielfältig und in der Fachwelt 
umstritten, aber auf diese Thematik wurde 
bereits in 2.4 zur Genüge eingegangen. 
Tatsache ist, dass diese neue Hochzeit mit 
Spitzen in den 1580er-Jahren und 1626-1630 
bis ins Jahr 1630 anhält und dann allmählich 
bis 1800 abebbt. Die letzte Hinrichtung fand 
unter großen Protesten 1782 in der Schweiz 
statt . Dabei darf nicht vergessen werden, 87

dass nach dem Ende gerichtlicher Prozesse 
die Verwurzelung des Hexenglauben in der 
Bevölkerung weiterhin gegeben war. Und so 
folgte eine Phase der illegalen Lynchjustiz, für 
die sich Einzelfälle bis ins 20. Jahrhundert 
nachweisen lassen . 88

Dies war natürlich nur eine sehr kurze Übersicht der Hochzeit der europäischen 
Verfolgungen. Wie die Hexenprozesse zu jener Zeit abliefen, bleibt der exemplarischen 
Darstellung in der Mikroebene (Kapitel 3) überlassen.  Außerdem wird die vorgestellte 
zeitliche Einteilung umso komplexer, je mehr man sie regionalen Begebenheiten anpasst: 
So kann man z.B. in einem ersten Schritt präzisieren, dass die Verfolgung in den Ländern 
Nord- und Osteuropas etwas zeitversetzt stattgefunden hat- das sogenannte „Zentrum-
Peripherie-Modell“. Geht man aber noch mehr in den mikroskopischen Bereich, so 
erscheint auch dieses zu ungenau . 89

Abschließend stellt sich natürlich die Frage, die ganz zentral für das Thema ist: Wie viele 
Menschen sind den europäischen Hexenverfolgungen zum Opfer gefallen? Hartnäckig hält 
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sich dabei das Gerücht, es habe über 9 Millionen Tote gegeben. Diese Zahl beruht 
allerdings auf einer riesigen, zweifelhaften Hochrechnung, die im 18. Jahrhundert durch 
Gottfried Christian Voigt vorgenommen wurde und genau genommen auf 9.442.994 
Menschen kommt. Die Wissenschaft hat diese Zahl beständig nach unten korrigiert, 
momentan wird von 50.000-60.000 Hinrichtungen ausgegangen . Die Ungenauigkeit 90

resultiert aus verschiedenen Gründen wie den wenigen und fragwürdigen Quellen oder 
regionalen Differenzen in der Verfolgung, die Verallgemeinerungen erschweren . 91

2.6 Das Hexenstereotyp- Hexen als historische 
Außenseiter? 
Bei der Betrachtung der Frage, welche soziale Position Hexen innehatten/innehaben, bzw. 
genauer gefasst, ob man sie im Sinne des Wettbewerbsthemas als Außenseiter titulieren 
kann, ist eine Differenzierung vonnöten: Wir müssen hier trennen zwischen Magiern 
allgemein (z.B. Heilern und Wahrsagern) und jenen Personen, die in der Frühen Neuzeit 
als Hexe verfolgt wurden. 

Bei der ersten Gruppe wurde bereits in 2.2 festgestellt, dass sie in den meisten Fällen gar 
nicht in eine enge Hexendefinition fallen. Nichtsdestotrotz scheint es angebracht, auch sie 
zu berücksichtigen, weil sie uns einen Einblick in die soziale Stellung von Zauberkundigen 
verschaffen und sie darüber hinaus in der Hexenverfolgung eine Rolle spielten. Dabei ist 
vor allem herauszustellen, dass viele von Obrigkeiten unternommene Versuche, auch 
solche Magier in den Kreis der Verfolgten aufzunehmen, an mangelnder Bereitschaft in 
der Bevölkerung scheiterten- so z.B. in einer vom Herzog ins Leben gerufene Kampagne 
in Mecklenburg-Güstrow. Rummel und Voltmer folgern daraus, dass diese Institutionen 
offenbar als Dienstleister zu sehr in der Gesellschaft verwurzelt waren, als dass man sie 
als Hexen denunziert hätte . Behringer spricht davon, dass „Strafverfolgung die 92

Ausnahme, Koexistenz die Regel“  war. Mehr noch: Meist wurden diese Personen selber 93

bei der Hexenverfolgung tätig- als sogenannte „witch doctors“ oder Hexenfinder wurden 
sie gerade in der frühen Verfolgungsphase vor Gericht zur Identifikation angeblicher 
Hexen zugelassen . Dies weist bereits darauf hin, dass ihre soziale Stellung durchaus 94

nicht zu unterschätzen ist: Mit ihrer vermeintlichen Kunst, Krankheiten zu heilen, die 
Zukunft vorherzusagen oder auf andere Art und Weise übernatürliche Kräfte auszuüben, 
erreichten sie vor allem in ländlichen Gebieten einen hohen Stellenwert. Darüber hinaus 
schienen sie über große Macht zu gebieten, was ihnen Respekt verschaffte. Dass die 
mittelalterliche und frühneuzeitliche Gesellschaft geradezu durchdrungen war von Magie, 
wird auch ersichtlich an der Partizipation seitens der Kirche, die selber im Geschäft mit 
Amuletten und Schutzzaubern aktiv wurde . Waren Magier also per se keine 95

Außenseiter? Diese Festlegung dürfte etwas zu vorschnell sein: Behringer postuliert, 
Hexerei sei universell nicht neutral gewichtet, sondern der „Inbegriff des antisozialen 
Verhaltens“ . Dabei bezieht er sich wohlgemerkt nicht auf den gelehrten Hexenbegriff, 96

sondern auf die omnipräsente Institution Hexe in allen Gesellschaften. Man würde solchen 
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Leuten stets „mit Vorsicht“ gegenübertreten, sie aber notfalls „zur Rechenschaft […] 
ziehen“ .  Einerseits konnte dies geschehen, indem man den Zauberer zur Rücknahme 97

seiner Magie anhielt, genauso war es aber möglich, ihn für sein Delikt umzubringen. Auch 
Rummel und Voltmer bemerken eine „fließend[e]“  Grenze zwischen weißer und 98

schwarzer Magie: Da „Vorteile der einen immer auch Nachteile für andere“  bedeuten 99

würden, hätten jedwede Magier leicht in die Nähe der Schadenzauberei gerückt werden 
können, die als anerkannter Tatbestand galt. Wir erkennen also zwei Seiten 
herkömmlicher Zauberei: Einerseits war sie essentiell für das damalige Leben und konnte 
mit einer hohen Stellung einhergehen; andererseits grenzte sie durchaus auch ab, da das 
Übernatürliche mit dem Weltlichen nicht vereinbar ist. Und so sprechen die Forscher an 
dieser Stelle von einer  gesellschaftlichen „Sonderstellung“  der Magier. 100

Ausgehend von diesen Betrachtungen müsste auf den ersten Blick die Beurteilung der in 
der Frühen Neuzeit Verfolgten noch einseitiger ausfallen: In 2.4 wurde gezeigt, dass 
Hexenprozesse in einer Zeit liegen, in der man nach Sündenböcken suchte. Der gesamte 
gelehrte Hexenbegriff fußt auf antisozialen Verhalten, in ihm integriert sind schwerste 
Delikte wie der Glaubensabfall und die bekannte Schadenzauberei. Dass inzwischen alle 
Thesen widerlegt wurden, den Hexereivorwürfen habe ein wahrer Kern innegewohnt 
(siehe 2.8) -die „wirklichen Magier“ blieben ja wie gerade aufgezeigt unbehelligt- wirkt als 
zusätzlicher Teil eines Bildes, in dem die Gesellschaft unschuldige Außenseiter als 
Kompensation eigener Schwierigkeiten umbringt.  
Interessanterweise wird diese These in heutiger Zeit von Geschichtsforschern 
angefochten. Kern dieser Gegenposition ist der Beweis, dass das Hexenstereotyp ein 
Potenzial zur Instrumentalisierung aufweist: Der Vorwurf der Hexerei war leicht zu 
beweisen und schwierig zu widerlegen- der juristische Ablauf der Prozesse ermöglichte 
das einfache Denunzieren als Grundlage für eine Gerichtsverhandlung. Dort konnten 
durch den Einsatz von Folter umso leichter Geständnisse erpresst werden. Zudem war 
Opposition gegen solche Verleumdungskampagnen sehr schwer, da man schnell als 
Verteidiger des Teufelskultes hingestellt werden konnte und so selbst verdächtig wurde. 
Kurzum: Das Vorhandensein eines Hexenbildes einerseits und die Bereitschaft zur 
Verfolgung in der Bevölkerung andererseits ermöglichte eine Ausnutzung durch 
Einzelpersonen . Die betrachtete Theorie geht aber noch einen Schritt weiter: Diese 101

Instrumentalisierung sei vor allem aus politischen Motiven erfolgt. Es ist bezeichnend, 
dass sich unter den Hingerichteten eben nicht nur Frauen und Außenseiter, sondern auch 
hochgestellte Persönlichkeiten aus der Oberschicht befanden. Die Anhänger der 
Instrumentalisierungsthese weisen auf regionale Untersuchungen hin, denen zufolge die 
aktive Rolle in den Prozessen durch einen begrenzten Personenkreis erfolgte, der in der 
zweiten Reihe der Dorfhierarchie stand. Gemeint sind jene Familien, die zwar in der 
Oberschicht angesiedelt waren, die aber zugleich keinen Zugang zu den meist erblichen 
Ämtern besaßen. Sie erzeugten nun Prozesse gegen gerade die Personen, die diese 
Posten innehatten; mit der Zeit gelang es ihnen so, in die Sphären der Macht 
aufzusteigen. Wenn nicht direkt die Amtsträger beschuldigt wurden, dann wurden 
zumindest Frauen aus deren Familie angeklagt, um den Ruf dieser Leute zu schädigen- 
der Effekt, der sich einstellte, war so derselbe. 
Diese Ansicht ändert natürlich die Beurteilung der Angeklagten: Sie waren in diesem Falle 
also nicht Außenseiter, sondern standen ganz im Gegenteil an der Spitze der dörflichen 
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Hierarchie. Auf der anderen Seite darf dies nicht vergessen machen, dass sich im Milieu 
der Prozessopfer eben auch solche aus unteren Schichten befanden. Die Wissenschaftler 
sehen durchaus auch ein Potenzial bei Außenseitern, angeklagt zu werden: Rummel und 
Voltmer sprechen von „Disziplinierungskampagnen“ seitens der Kirche: Sie wertete 
Verstöße gegen die Norm, besonders gegen die sexuelle, als Zeichen der Hexerei. Das 
begünstigte in dieses Raster fallende Außenseiter zu verfolgen . Auch lag es als 102

Beschuldigte unter der Folter nahe, plausible Namen als Mithexen zu nennen- sprich 
Leute, denen man das Hexenhandwerk prinzipiell zutraute. 
Und selbst wenn der Verweis auf eine Instrumentalisierung des Hexenbegriffes vielleicht 
bedeutet, dass die Opfer der Prozesse nicht zwingend Außenseiter waren, bevor man sie 
anklagte, so ist doch unumstritten, dass die Verfolgung selbst eine klare Ausgrenzung 
darstellte: Unschuldige wurden an den Rand der Gesellschaft gestellt indem man ihnen 
vorwarf, von allen geltenden Normen abzuweichen. Durch brutale Verhörmethoden bzw. 
Folter wurden sie zu Geständnissen gezwungen und schließlich verbrannt. 

2.7 Opposition und das Ende der Verfolgungen 
Die Kapitelüberschrift impliziert, es bestände eine zwingende Korrespondenz zwischen 
dem Widerstand gegen die massenhaften Hinrichtungen und deren Ende. Damit würden 
wir aber die Augen verschließen vor der Tatsache, dass Opposition das Zeitalter der 
Hexenverfolgung durchgehend begleitet hat. Indes stellt sich die Frage, wie erfolgreich sie 
war und ob sie den Ausschlag gab, dass die Verfolgungen schließlich endeten. 

Tatsache ist, dass -wie wir in 2.4 festgestellt haben- der gelehrte Hexenbegriff von einer 
breiten theologischen Mehrheit getragen und in Großteilen Europas von der Bevölkerung 
massiv adaptiert wurde. Vor diesem Hintergrund wird argumentiert, dass gegenteilige 
Meinungen sogleich in die Nähe des Glaubensabfalls gerückt wurden und ohnehin keine 
Chance hatten, gegen die Hexenpanik etwas auszurichten. Als Beispiel dient u.a. der 
Theologe Cornelius Loos, der nach einem kritischen Buch in den 1580er Jahren inhaftiert 
wurde und anschließend gar 1592 seinen Lehren abschwören musste, um einer 
Hinrichtung zu entgehen . 103

Andere Forscher hingegen sehen die Kritik als weniger sinn- und wirkungslos an, laut 
Behringer war sie sogar „ziemlich erfolgreich“ . Die Vertreter dieser These führen ins 104

Feld, dass -worauf in 2.4 verwiesen wurde- neben der Partizipation seitens der 
Bevölkerung auch eine zumindest billigende Haltung seitens der Regierung fundamental 
für eine Massenverfolgung war, wie an prozessarmen Ländern deutlich wird. Und solche 
weltlichen Herrscher waren durchaus beeinflussbar in ihrer Haltung. 
Doch auch die Befürworter dieser Theorie müssen zugeben, dass zentral für die 
anfängliche Opposition gegen die Ausschreitungen war, die Existenz von Hexen an sich 
nicht infrage zu stellen. Stattdessen rücken zwei Ansatzpunkte in das Zentrum der 
Skeptiker: 
Erstens wurden Teile des theologischen Hexenbegriffes angezweifelt, vordergründig die 
darin enthaltene Flugvorstellung. Dabei wurde auf verschiedene Art der alte Standpunkt 
der Kirche z.B. im Canon Episcopi, wie er in 2.4 vorgestellt wurde, rezipiert: So knüpfte 
Ulrich Molitor 1489 an das Konzept der Allmacht Gottes an, die große Magie und Flüge 
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 Behringer, W., Hexen, 2009, S.78, Z.30.104

Seite �19



durch die Luft nicht zulasse . Herman Witekind und Anton Prätorius griffen in diesem 105

Kontext wieder die Vorstellung auf, dass Hexerei teuflisches Blendwerk sei; sie hielten den 
Teufelspakt zwar für real, sahen dessen Bestrafung aber im Aufgabenbereich Gottes . In 106

die gleiche Richtung bezüglich des Illusionsgedankens argumentierte 1563 der fürstliche 
Leibarzt Dr. Johann Weyer, er plädierte darüber hinaus für ein Umdenken im Umgang mit 
vermeintlichen Hexen, denn sie bedürften als Geschädigte Behandlung statt Verfolgung . 107

Auch dieser Gedanke stammt noch aus dem frühen Mittelalter; er wurde durch den 
Reformator Johannes Schwebel ergänzt mit einer Bibelstelle, bei der Jesus in einem 
Gleichnis einen Gutsherren seine Knechte auffordert lässt, Unkraut auf einem Feld nicht 
zu entfernen, um den Weizen nicht zu gefährden, bis es von diesem in der Ernte getrennt 
werden soll . Übertragen bedeutete dies in Schwebels Augen, bei Hexenprozessen 108

könnten neben Hexen auch Unschuldige getötet werden . 109

Dieser letzter Aspekt geht bereits in den zweiten Ansatzpunkt der Kritiker über, der 
juristischer Natur ist. Negativ geäußert wurde sich in diesem Zusammenhang zur brutalen 
Prozessführung, aber auch zu allgemeineren Punkten. Eine dahingehende Argumentation 
haben wir im kirchlichen Kritikteil bereits kennengelernt, nämlich die, nach der Hexen nicht 
in den Zuständigkeitsbereich weltlicher, sondern kirchlicher Gerichte (Schwebel) oder gar 
in den Gottes (Witekind, Prätorius) fielen. Die Verfahrenstechnik wiederum wurde kritisiert 
durch den Juristen Johann Boye, der 1557 auf die Sinnlosigkeit der Folter hinwies , und 110

später 1627 durch den Jesuiten und Professor Adam Tanner, der darüber hinaus unfähige 
Richter anklagte und strengere Regeln für die Beschuldigung von Mitmenschen forderte. 
Gemeint war damit der Wunsch nach einer Haftung des Anklägers, wenn sich der 
Angeklagte als unschuldig erweist. Zuletzt griff auch Tanner auf frühere theologische 
Konzepte zurück, indem er die Möglichkeit der dämonischen oder teuflischen Blendung 
auf die Prozesse übertrug: Auch dort wäre es möglich, dass der Satan Angeklagte 
täuschen könne und so die Denunziation von Unschuldigen bewirke . 111

Nachdem der Verfolgungsspitze um 1630 eine Phase der kontinuierlichen Abnahme der 
Prozesse und deren Verschiebung in den illegalen Bereich folgte, wurde auch radikalere 
Opposition möglich. Dieser Kausalzusammenhang zeigt bereits, dass die Kritik an den 
Ausschreitungen keinesfalls der entscheidende Punkt für deren 
Beendigung war. Ausschlaggebend dürfte hingegen gewesen 
sein, dass das Faktorenbündel, wie es in 2.4 genannt wurde, 
langsam in sich zusammenbrach: Ökonomischer Aufschwung 
setzte den Krisenzuständen ein Ende, die erst eine 
verfolgungswillige Atmosphäre ermöglicht hatten. Gleichzeitig 
sank nun die Bereitschaft in der Obrigkeit; vielleicht auch 
deswegen, weil die zeitgenössischen Vorstellungen vor dem 
Hintergrund der Aufklärung irrational erschienen. 
All das bedeutet aber nicht, dass die Kritiker aus diesen 
Gründen keine Rolle für das Ende des Verfolgungszeitalters 
spielten. Ganz im Gegenteil waren sie ja auch Vertreter der 
Aufklärungsepoche, deren Relevanz herausgestellt wurde. 
Der berühmteste unter ihnen dürfte Friedrich Spee gewesen 
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sein, der über alle bisherigen Formen der Kritik hinausging und 1631 seiner Gesellschaft 
ein verheerendes Zeugnis bezüglich der Hexenprozesse ausstellte: Eine Bevölkerung, die 
aus Aberglauben und Hass Anklagen produziere, eine schlechte Justiz mit unrechtmäßiger 
Folter; das alles gebilligt von einer verantwortungslosen Obrigkeit. Aus all diesen Gründen 
seien die Verfolgungen sofort einzustellen. Jedoch scheint auch Spee noch von einer 
starken Gegenposition Angst gehabt zu haben: Erst nach seinem Tod wurde sein Buch 
unter richtigem Namen veröffentlicht und sein Zweifel, ob es überhaupt Hexen gibt, wird 
auch nur angedeutet. Die Wirkung seiner Schrift ist umstritten, denn sie fällt zwar mit dem 
Ende der Hochzeit überein, jedoch ohne dass klar ist, ob und wie hier die 
Kausalzusammenhänge liegen .  112

2.8 Hexenglaube bis heute 
In 2.7 haben wir erfahren, dass die Aufklärung mitverantwortlich dafür war, dass die 
Epoche der Hexenverfolgungen im späten 17. Jahrhundert endete. An ihre Stelle trat eine 
Zeit, in der die Ereignisse zeitgenössisch interpretiert und eingeordnet wurden. 
Den Anfang machten die Aufklärer selbst: Ihre skeptische und rationale Haltung 
begründete eine grundsätzlich kritische Positionierung gegen die Kirche, insbesondere der 
katholischen. So lag es nahe, die Hexenverfolgungen als Argument im Konflikt gegen sie 
einzubringen. Der in 2.7 angesprochene Thomasius ist einer derjenigen, die die Kirche für 
ihre Schuld in den Ereignissen anklagte; in Anknüpfung an ihn veröffentlichte der 
Geistliche Wilhelm Gottlieb Soldan 1843 eine „Geschichte der Hexenprozesse“ und gab 
der aufklärerischen Position damit den Namen „Soldan-Paradigma“ - analog wird auch 113

vom „rationalistischen Paradigma“  gesprochen . 114 115

Diese Haltung verschärfte sich Ende des 19. Jahrhunderts im sogenannten 
„Kulturkampf“  mit der konservativ bleibenden und an einer Aufarbeitung kaum 116

interessierten katholischen Kirche. Infolgedessen wurde die Hexenverfolgung in ihrer 
zeitgenössischen Deutung mehr und mehr zu einem Verbrechen der kirchlichen 
Inquisition. Neben diesem fixierten, monokausalen Ansatz wurden zudem die Opfer der 
Prozesse verklärt: Sie seien Anhänger alter Kulte gewesen, die im Christentum auf brutale 
Weise als Satansanhänger unterdrückt worden seien. Mit dem meist von katholischer 
Seite vertretenen Ansatz, dass den Hexereiprozessen zumindest reale Verbrechen 
zugrunde gelegen hätten, hatte diese Sicht eines gemeinsam: Beide gingen von einem 
wahren Kern der Verfolgungen aus und stellten das Vorhandensein der Hexerei an sich 
nicht in Widerrede . 117

In diesem Punkt ist zu erkennen, dass man sich von der ursprünglich rational-
aufklärerischen Position entfernte. Stattdessen wird nun vom „romantische[n] 
Paradigma“  gesprochen. Dieses ging mit einem wahren Kult um die Hexen einher; 118

Esoterik und Okkultismus wurden populär- zudem führte der aufkeimende Nationalismus 
in Folge der französischen Revolution zu einem Interesse an nationaler Identität und 
Vergangenheit und bestärkte die Bewegung zusätzlich. Als Vertreter dieser Romantik sind 
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vor allem der deutsche Sprachforscher und Märchensammler Jacob Grimm und sein 
französischer Kollege Jules Michelet zu nennen, welche den Begriff von den „weisen 
Frauen“ und die Vorstellung, diese seien Vertreter einer germanischen Urreligion, die  
wegen ihrer Unterstützung der unterdrückten Bevölkerung verbrannt wurden, prägten . 119

Rummel und Voltmer bemerken, dass diese Vorstellungen nur noch ein „kleiner Schritt“  120

von denen der Nationalsozialisten trennte. In Zeiten von Reichsgründung und dem 
verlorenen Ersten Weltkrieg hatten nationale Tendenzen in Deutschland nicht ab-, sondern 
eher zugenommen und nachdem die NSDAP Anfang der 1930er Jahre an die Macht 
gekommen war, vereinnahmten deren Ideologen auch das Hexenthema für sich. Mit den 
Romantikern verband sie die Rückbesinnung auf germanische Wurzeln, in deren Kontext 
man auch die Hexen sah. Als zusätzliche Komponente kam noch die Rassenkunde ins 
Spiel: Die katholische Kirche wurde auf ihren jüdischen Ursprung reduziert und ihr 
deswegen unterstellt, die nordische Rasse auslöschen zu wollen. Als geradezu 
hexenbesessen ist SS-Führer Heinrich Himmler einzustufen, der Mitarbeiter des 
Reichssicherheitshauptamtes im Zuge des „H-Sonderauftrags“ bis 1944 knapp 33000 
Fälle der Verfolgung und Ahnenforscher seine Abstammung von einer Hexe nachweisen 
ließ. Die Nationalsozialisten wussten aber kurioserweise die Thematik auch umgekehrt 
ideologisch zu vereinnahmen, indem vorchristliche Hexenverfolgungen mit der Tötung von 
„Volksschädlingen“ verglichen wurde . 121

Die Verklärung der Ereignisse ist nach 1945 aber nicht beendet: Gibt man auf Google den 
Begriff „Hexe“ ein, so erhält man schon an zweiter Stelle nach dem Wikipedia-Artikel Links 
zu Internetseiten, die einem anbieten, selber eine zu werden. Man könne in 
„Verbundenheit zur Natur und ihrer Weisheit“ Jung-, Teen- oder Großstadthexe werden 
und hätte dabei „eine große moralische Verantwortung“ zu tragen . Tatsächlich ist 122

inzwischen mit der sogenannten Wicca-Bewegung eine regelrechte Religion entstanden, 
auch Kräuterhexen erfahren eine Renaissance. Und auch abseits dieser Anhänger hat 
sich die alte Vorstellung der verfolgten weisen Frau bis heute erhalten; es gibt sogar 
immer noch Wissenschaftler, die die These vertreten, eine Hexensekte habe real 
bestanden . Und selbst wenn Historiker inzwischen viele gängige Vorurteile widerlegt 123

haben und ein differenziertes, polykausales Bild entworfen haben, hat sich dieses noch 
nicht in der Gesellschaft verankert. Grund dafür mag auch die moderne Medienlandschaft 
sein, in der alte Stereotype in Märchen, aber auch in Hollywoodproduktionen erhalten 
bleiben. 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3. Mikroebene 

3.1 Entstehung der Gemeinde Odenthal 
Das erste Mal, dass die Gemeinde Odenthal nach dem jetzigen Stand der Quellen 
Erwähnung findet, ist in einer Urkunde aus dem Jahre 1150. Dort ist freilich noch von 
„Udindar“ oder genauer sogar „Vdindar“ die Rede, in der Folgezeit sollte der Ortsname wie 
viele altdeutsche Begriffe noch eine größere Wandlung erfahren. Präziser gefasst wird von 
einem Ritter „Heinricus de Vdindar“  gesprochen, der als Siegelzeuge in der Abtei 124

Siegburg auftritt . 125

Doch auch wenn die Gemeinde folglich im frühen Mittelalter ihren Ursprung hatte, die 
ersten Bewohner der Region sind noch in weit früheren Zeiten zu suchen: Die ältesten 
Funde im Gebiet Odenthals datieren zur Zeit 3000 v. Chr. . Für eine dauerhafte 126

Sesshaftigkeit war die Region allerdings nicht prädestiniert, sie ist ursprünglich vollständig 
bewaldet und von Flüssen und Sümpfen durchsetzt gewesen. 

Eine erste Siedlung ist, wie eingangs erwähnt, erst im Jahre 1150 überliefert. Zu diesem 
Zeitpunkt scheint Odenthal, bzw. Udindar bereits länger existiert zu haben, denn sonst 
würde sich dort noch kein Rittergeschlecht etabliert haben. Wir sehen aber an dieser 
Quelle mit ihrer indirekten Erwähnung des Ortes bereits, über wie wenig gesicherte Fakten 
man aus der Gründungsepoche verfügt. Die Heimatforschung war also auf 
onomastische  Untersuchungen angewiesen, um eine Theorie über die Entstehung des 127

Dorfes zu entwerfen.  
Als erstes tat dies Gerd Müller : Er führte den Namen „Udindar“ auf „Udindarre“ zurück, 128

eine Zusammensetzung aus dem Personennamen Udo und dem Verb „darre“, also 
trockenlegen im Bezug auf die Art der Gebietserschließung. Für ihn war folglich der Graf 
Udo (regierend 910-949) der Gründer Odenthals . Moderne Forscher bestreiten diese 129

These allerdings, da die Benennung von Ortschaften in jener Zeit eher der örtlichen 
Beschaffenheit und nicht den Namen der Grundherren folgte. Sie leiten den Wortteil „Udin“ 
vom altdeutschen Wort „ondra“ für sumpfige Talauen ab . Diese Theorie erwehrt sich 130

natürlich einer genaueren Datierung der Gründung. 
Fakt ist, dass die Franken im frühen Mittelalter zunächst die unbewaldeten Ufer des 
Rheins besiedelten. Die Gebiete jenseits von Deutz gehörten zum Königsforst und waren 
demnach für den Herrscher zur Jagd reserviert. Die Verwaltung der einzelnen Gaue im 
Reich übernahmen sogenannte Grafen. Diese erschlossen in ihren Besitztümern Land 
durch Rodungen in Waldgebieten, die freilich dafür nicht mehr Teil des Königsforstes sein 
durften. Rein rechtlich kann eine Gründung von Odenthal also erst möglich gewesen sein, 
als der Königsforst um 900 an den neuen Herzog Lothringens Gebhard von Franken fiel. 
Somit muss die Dorfentstehung in den Zeitraum von 900-1150 und somit möglicherweise 
wirklich in die Regentschaft von Gebhards Sohn Udo gefallen sein . 131
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Wann auch immer sie zu datieren ist, über die Art der Gründung können relativ genaue 
Aussagen gemacht werden, da sie einem strengen Muster folgten: Eine Schar um einen 
Scharmeister (scerio) erschloss nach einer rituellen Besitznahme das Gebiet durch 
Rodung und Trockenlegung. Anschließend wurde ein Herrenhof für den Lehnsherren mit 
Mühle und Kirche angelegt und das umliegende Land zu Lehen ausgegeben, weswegen  
ringsum Lehnsgüter entstanden . Darüber hinaus bekamen besonders verdiente 132

Persönlichkeiten Land zum freien Eigentum, sie wurden zu Rittern. In Odenthal finden sich 
gleich drei Rittergeschlechter, eines „von Odenthal“, das seinen Sitz wohl im 
nahegelegenen Strauweiler hatte, sowie „von Hortenbach“, welches spätestens ab 1156 
das ausgestorbene Geschlecht „von Odenthal“ ersetzte, und „von Scherve“, das in der 
Kramerburg nordwestlich von Hochscherf seinen Sitz hatte .  133

Eine größere Burg (ca. 250m2) für die regierenden Grafen wurde vor 958 und damit 
wahrscheinlich von Udos Sohn Heribert von der Wetterau (949-992) als „Burg Berge“ 
zwischen Odenthal und Altenberg errichtet. Sie sollte dem Grafengeschlecht von Berg ab 
1056 seinen Namen geben. Laut Müller wurde zur Unterbringung der erforderlichen 
Arbeiter eine neue Grundherrschaft in Osenau (damals noch „Ohrenau“) angelegt . 134

Unter Adolf IV. (1106-1170) bekam die Gemeinde Odenthal mit dem Kloster Altenberg 
1133 einen neuen Fixpunkt. Dieses lag erst im Bereich der Burgmauern, weswegen die 
Burgbesatzung laut Müller ausziehen musste und in Holz eine neue Grundherrschaft 
zugesprochen bekam . Später aber verlegte der erste Abt das Kloster 1145 in das Tal 135

nahe der Burg. Es besaß offenbar eine hohe Anziehungskraft, denn schon bald war man 
in der Lage, Tochterklöster anzulegen . Ab 1195 ist dann auch nicht mehr von der Abtei 136

Berge, sondern wie in der heutigen Fassung von Altenberg die Rede . Diese begann am 137

12.3.1255 mit dem Bau des regionalen Wahrzeichens, des Altenberger Doms, in dem 
schon 10 Jahre später Messen abgehalten wurden , wobei die endgültige Fertigstellung 138

erst um ca. 1400 erfolgen sollte . 139

Odenthal wurde derweil mit anderen Grundherrschaften der Region bis 1286 zu einem 
Amtsbezirk mit der Burg Bensberg im Zentrum zusammengefasst . Der Ortsname 140

unterlag in der Zwischenzeit eine raschen Entwicklung: 1150 war wie bereits erwähnt von 
„Udindar“ die Rede, um 1300 spricht ein Zehnregister von „Udindarne“, 1308 wird als 
Siegelzeuge ein Geistlicher zu „Odendar“ angeführt und schon 1340 siegelt ein Pastor aus 
„Odenthal“. Das diese Entwicklung keineswegs einheitlich und linear erfolgte, zeigen 
alternative Ortsnamen wie „Odendarne“ (1352) oder „Odindail“ (1365) . Auch zum 141

Zeitpunkt unserer Untersuchungen um 1600 (siehe 3.2, 3.3) ist freilich z.B. noch von 
„Odendall“  die Rede.  142

Wie anhand der obigen Informationen schon ersichtlich, nimmt im Mittelalter die Anzahl an 
Quellen stetig zu . Sie zeugen von einer wachsenden Anzahl an Dörfern und Höfen 143

sowie der komplizierten Verflechtung der lokalen Zuständigkeiten und -gehörigkeiten. 
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Insgesamt existierten im heutigen Gemeindegebiet sechs Grundherrschaften: Odenthal, 
Osenau, Holz, Altenberg, Strauweiler und Scherf (die beiden letzten sind Rittergüter). Ihre 
Grundherren waren in selber Reihenfolge die Grafen von Berg, der Stiftspropst von St. 
Gereon zu Köln, wieder die Grafen von Berg, der Abt und der Konvent von Altenberg, die 
Ritter von Quade und die Ritter von Scherf . 144

Unter einem weiteren Herzog Adolf wurde die Region dann wahrscheinlich erstmals durch 
Kriege direkt betroffen: Jener hatte zunächst mit seinem Vater Wilhelm im ersten 
Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts um die Herrschaft gerungen und wandte sich 
anschließend gegen das Erzbistum Köln, nachdem sein Bruder und Kandidat für den 
Bischofssitz Wilhelm sich nicht gegen Dietrich von Mörs durchsetzen konnte. Daraufhin 
entbrannte ein Krieg, über den am 13.10.1416 die Chroniken berichten: „Item up den 
selven Fridag branten sie [die Kölner Truppen] Strulfilre [Strauweiler]“ . Zusätzlich wurde 145

der Ort dadurch belastet, dass Herzog Adolf zur Kriegsfinanzierung u.a. die Einnahmen 
der Odenthaler Mühle verpfändete . 146

Als nächstes einschneidendes Ereignis erwies sich die Reformation und die Zeit der 
Glaubensspaltung, die durch das ganze Gebiet des Heiligen Römischen Reiches 
Deutscher Nation verlief. Das Herzogtum Berg, zu dem bekanntlich auch Odenthal 
gehörte, nahm hierbei eine Sonderrolle ein: Sein Herzog Johann (1511-1539), der die 
Länder Jülich, Berg, Kleve und Mark und damit beinahe 50% des heutigen Nordrhein-
Westfalens unter sich vereinte , verbot 1525 zwar die lutherische Lehre, schränkte dies 147

aber schon ein Jahr später insofern ein, als dass er deren Anhängern die Predigt in seinen 
Ländereien erlaubte. Er selbst betrieb eine eigene Reformation der katholischen 
Landeskirche: 1532 verordnete er z.B., jede regionale Kirche müsse die dortigen Armen 
ernähren . 148

Eine ähnliche Haltung nahm auch der Kölner Erzbischof Hermann von Wied (1515-1546) 
ein: Er wehrte sich gegen alle protestantischen Einflüsse, nahm aber zugleich eigene 
Änderungen vor, wie z.B die 1536 in einer Kölner Synode verfügte Bestimmung, dass 
ausnahmslos an allen Kirchen des Bistums Schulunterricht gewährleistet sein müsse . 149

Vom Vatikan bekräftigt, fühlte er sich als Leiter der katholischen Reform. 
Seine Entscheidung, 1542 gar Reformatoren zu sich einzuladen, stieß aber auf breiten 
Widerstand: Der Kölner Stadtrat bat den Kaiser um Beistand gegen die neue Lehre. Kaiser 
Karl V. (1519-1556) sah darin die Gelegenheit, neue Länder zu erobern und das Vorgehen 
der katholischen Reformer im Rheinland zu stoppen: Einen Erbstreit um die Gebiete 
Geldern und Zütphen nutzte er als Grund, um gegen Herzog Wilhelm den Reichen 
(1539-1592), der das Erbe seines Vaters Johann angetreten war und seine Arbeit 
fortgeführt hatte, einen Krieg zu beginnen. Diesen gewann er und befahl deshalb dem 
Herzog im Frieden von Venlo 1543 den Abbruch und die Rückgängigmachung aller 
Änderungen im konfessionellen Bereich . 150

Damit waren die Glaubensstreitigkeiten aber keineswegs abgeschlossen: Nur zögerlich 
hielt sich der Herzog an die Vertragsbestimmungen und nach der Abdankung des Kaisers 
1555 fühlte er sich gar nicht mehr dazu verpflichtet. In der Folge brachte er in seiner 
Haltung eine außerordentliche Schwankung an den Tag: In den 50er Jahren wandte er 
sich erst der „neuen Lehre“ zu, um dann bis 1570 wieder zur katholischen Konfession 
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zurückzukehren. Nachdem er aufgrund psychischer Leiden in jenen Jahren zunehmend 
regierungsunfähig wurde, übernahmen seine Räte sukzessive die Kontrolle über das 
Land. Sie gingen entschiedenen gegen den Protestantismus vor. Gleichzeitig wandte sich 
in Köln der Erzbischof Gebhard Truchseß von Waldburg (1577-1583) gegen die 
katholische Lehre, indem er 1583 heiratete. Noch im selben Jahr wurde deswegen der 
Herzog Ernst von Bayern zum neuen Erzbischof gewählt, was einen Krieg ausbrechen 
ließ. In der Folge trat vor allem der Pfalzgraf Johann Kasimir auf den Plan, der als 
Verbündeter von Truchseß einen Feldzug durch das Rheinland veranstaltete und zur 
Besoldung seiner Truppen diesen erlaubte, die umliegenden Gegenden zu plündern. Dies 
betraf alsdann auch Odenthal und Altenberg. Die dortigen Mönche wurden entführt und 
nur gegen Lösegeld freigelassen. All das hatte erst ein Ende, als auf Drohen des Kaisers 
Kasimir seinen Raubzug abbrach . 151

Aber auch danach kehrte nicht Ruhe ein: 1588 wurde die Region von marodierenden 
spanischen Truppen heimgesucht . Und nach dem Tod Wilhelm des Reichen 1592 brach 152

ein offener Stellvertreterkrieg aus: Der Kaiser schickte spanische Truppen in die 
Herzogtümer, um sie endgültig zu rekatholisieren. Der geisteskranke Erbe Johann Wilhelm 
I. (1592-1609) wurde hingegen unterstützt von niederländischen Verbänden. Während die 
Spanier in Jülich und Kleve Erfolge vermeldeten, wurde Berg von den Holländern 
gehalten. Dort wurde nun auch die Reformation eingeläutet . 153

Das Hin und Her der Religionen lässt sich auch in Odenthal nachzeichnen: In dem Buch 
der Odenthaler Bruderschaft (siehe 3.2) wird „Agnes von Solingen, filia Pastoris“  154

genannt. Müller ordnet diese Tochter dem Pastor Dietrich Becker von Hückeswagen zu. 
Zu seiner Amtszeit im beginnenden 16. Jahrhundert nennt die Bruderschaft auch Johann 
Clarenbach ihr Mitglied; Müller sieht hier eine mögliche Übereinstimmung mit Adolf 
Clarenbach, einem berühmten evangelischen Prediger in der Region, der 1529 verbrannt 
wurde. All das mag Grund gewesen sein dafür, dass ab spätestens 1550 mit Johann Lupp 
von Witzhelden ein neuer Pastor im Amt ist. Sein Stellvertreter Dietrich von Wyntgensyffen 
gibt in einem Bericht an den Herzog an, in seiner Gemeinde gebe es einen 
„Widderdeufer“- evtl. ein Hinweis auf Dietrich Becker . 155

Ein anderer Priester, Mattheus Richenhoffen, musste Odenthal 1611 „wegen ärgerlichen 
Wandels“  verlassen, wo er durch einen Katholiken ersetzt wurde. Später wurde er 156

Pastor in Zündorf und konvertierte zum Kalvinismus. 1617 geriet er in spanische 
Gefangenschaft . 157

Müller fasste die Geschehnisse insofern zusammen, dass „reformatorisches Gedankengut 
in Odenthal zwar bekannt wurde, sich aber nicht durchzusetzen vermochte“ .  158

Im Herzogtum hingegen kamen 1609 nach dem Tod Johann Wilhelms I. mit Pfalzgraf 
Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg und Kurfürst Sigismund von Brandenburg zunächst 
gemeinsam zwei Lutheraner an die Regierung, die ihr Land evangelisch gestalten 
wollten . Langfristig wurde das Land in zwei Bereiche geteilt, einen des protestantischen 159
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Hauses Hohenzollern und einen des katholischen Hauses Wittelsbach . Zu alledem 160

schreibt Müller: „Vor diesem Hintergrund ist der Odenthaler Hexenwahn jener Zeit zu 
betrachten“ .  161

3.2. Odenthal um 1600 
Wie in 3.3 festzustellen, gibt es in der Überlieferung der Hexenprozesse in Odenthal eine  
ausgeprägte Quellenarmut. Doch diese gilt nicht nur dort, sondern allgemein ist die 
Auswahl an Material in dieser Zeit und Region sehr begrenzt. Ganz im Gegenteil, aus 
Gründen der Kuriosität, so argumentiert Becker, wären Unterlagen zu Hexenprozessen 
eher bei Aufräumaktionen von Aktenmaterialien verschont geblieben . So beschränkt 162

sich unser Bild der konkreten Lage im heutigen Raum Odenthal auf sehr wenige Quellen, 
die darüber hinaus zumeist in zitierter Form Sekundärliteratur entnommen wurden. 
Deshalb muss in diesem Kapitel ergänzend auf allgemeine Aussagen zum Landleben im 
16./17. Jahrhundert im Rheinland zurückgegriffen werden, um daraus ein Bild von 
Odenthal zu entwickeln. 

Zuerst soll das Dorf kategorisiert werden: Die Siedlungen der Region lassen sich zunächst 
gemäß ihrer politischen und kirchlichen Grenzen unterteilen. In diesem Kontext lässt sich 
eine Aussage von Thomas Becker  anbringen, freilich getroffen für einen anderen 163

Untersuchungsraum im Rheinland, der nach „[d]ie politische Einteilung […] ungleich 
differenzierter als die kirchliche“  sei. Auf Odenthal scheint dies zuzutreffen: Formal liegt 164

es in dem Herrschaftsbereich des Herzogtums Berg mit Regierungssitz in Düsseldorf, 
wobei der Herzog in Zeiten unserer Betrachtung der bereits erwähnte geisteskranke 
Johann Wilhelm I. war- gleichzeitig Herr über die Länder Jülich, Kleve und Mark. Jedoch 
gab es zahlreiche Untereinheiten: So waren die alten Gaue, wie das in 3.1 angeführte 
Deutzgau, inzwischen durch Ämter mit einem Amtmann an der Spitze ersetzt worden. Das 
für Odenthal zuständige Amt war in Porz lokalisiert , nachdem es zuvor in Bensberg 165

gelegen hatte . Jedes Amt besaß eine gewisse Anzahl an Ortsherrschaften, eine davon 166

war Odenthal, sein Areal ist durchaus mit den heutigen Gemeindegrenzen zu vergleichen. 
Verwaltet wurde es durch einen sogenannten „dapifer“, auch Truchseß genannt. Müller 
vergleicht dieses Amt mit dem des heutigen Gemeindedirektors . Innerhalb der 167

Ortsherrschaft gab es dann noch einmal verschiedene Grundherrschaften. Im 
vorangegangenen Kapitel haben wir die solchen in Form von Odenthal, Osenau, Holz, 
Altenberg, Strauweiler und Scherf kennengelernt. Diese Orte stimmten ursprünglich auch 
überein mit den Gerichtsbezirken, da jede Grundherrschaft ihr eigenes Hofgericht besaß. 
Im „Specificatio Odenthaler Hoffgerichter“ finden wir 1539 indes acht Hofgerichte: Sie 
lauten Holz, Dhünn, Scherf, Hof, Strauweiler, Herzogenhof, Selbach und Gorchhausen, 
wobei in der Schrift darauf hingewiesen wird, dass die letzten beiden nur für eine relativ 
geringe Personenzahl von max. 28 Leuten zuständig waren .  168
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Den Hofgerichten übergeordnet war das sogenannte Schultheißengericht, welchem, wie 
der Name schon aussagt, ein Schultheiß vorstand. Aus einer herzöglichen Erkundigung 
von 1555 erfahren wir, dass es im Amt Porz insgesamt nur drei solche Gerichte gab, ein 
Hauptgericht in Porz selbst und zwei Untergerichte in Bensberg und eben in Odenthal . 169

Um die Vielfalt an politischen Einheiten und Kompetenzen zu komplettieren, kamen noch 
die sogenannten Honschaften hinzu. Eine Liste von 1586 nennt dabei Grimßgewalt, 
Odenthal, Blecher, Freihofe, Beidbach, Halffen und Scherf . 170

Gegenüber den weltlichen Einteilungen verhielt es sich mit den kirchlichen übersichtlicher: 
Ganz Odenthal war zu einem sogenannten Kirchspiel zusammengefasst , welches dem 171

Dekanat Deutz unterstand . Darüber hinaus ist noch hervorzuheben, dass sich Osenau 172

im Besitz des Klerus, nämlich des Kölner Gereonsstifts, befand. 
Zunächst soll als Zusammenfassung dienen, dass Odenthal also administrativ in eine 
Orts- mit mehreren Grundherrschaften, juristisch in ein Schultheiß- und mehrere 
Hofgerichte, finanziell in Honschaften und kirchlich in ein Kirchspiel gegliedert war, sowie, 
dass an der Spitze des Ortes der Truchseß stand. 
Dieser Umstand soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass, wie Becker hervorhebt, die 
Bewohner des Dorfes ein Großteil ihres Lebens in Selbstverwaltung regelten . 173

Womit wir in unserer Betrachtung zu den Bewohnern übergehen: Becker unterscheidet 
zwischen drei ländlichen Schichten: Zum Einen gab es Pächter, sogenannte Halfmänner 
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oder auch kurz Halfen, die gegen eine Ernteabgabe von bis zu 50% ihren Hof vom Klerus, 
Adligen oder Kaufmännern bezogen . Hier rückt wieder das Gehöft Osenau in unsere 174

Aufmerksamkeit, denn mit ihm trifft Beckers Postulat, dass häufig „mindestens ein Hof im 
Dorf zu einem Stift“  gehöre, auch auf Odenthal zu. Weiter schreibt er, dass diese Halfen 175

in der sozialen Hierarchie ganz oben unmittelbar unter dem Grundherren standen. Man 
bezeichnete sie als „dicke Bauern“ ; Becker wählt zusätzlich die Titulierung „ungekrönte[] 176

Könige“ . Grund dafür war ein entscheidender Vorteil gegenüber der zweiten Schicht, 177

den Eigenbauern: Diese befanden sich zwar nicht mehr in Leibeigenschaft und hatten 
sukzessive das ehemalige Land ihres (Grund-)Herren erhalten, allerdings galt bei ihnen 
die Regel der Realerbverteilung. Diese hatte den entscheidenden Nachteil, dass sich 
dadurch ihr Land, welches ohnehin nur maximal eine Hufe  umfasste, von Generation zu 178

Generation verringerte . Realerbteilung gab es bekanntermaßen auch in den 179

mittelalterlichen Herrscherdynastien, das resultierende Problem der Zersplitterung der 
Reiche hatte aber im 15. Jahrhundert zur Abschaffung der Regel geführt . Auf dem Land 180

bestand sie jedoch weiterhin und sorgte für eine bessere materielle Stellung der Halfen. 
Noch weiter unten befand sich aber die sogenannte landlose Schicht, zu denen Becker 
Gesinde, Tagelöhner und Arme zählt. Ihr Anteil habe im Rheinland aber die 30-40% im 
Gegensatz zu anderen Territorien nie überschritten. Dies führt er ebenfalls auf die beiden 
ersten Schichten zurück: Nur die Halfen seien in der Lage gewesen, sich finanziell 
Personal zu leisten, die Kleinbauern hätten hingegen ihre Höfe im Eigenbetrieb 
bewirtschaften müssen . 181

Kommen wir als nächstes zu der Frage, wie viele Einwohner Odenthal denn sein Eigen 
nannte. In seiner Betrachtung des ältesten Odenthaler Kirchenbuchs aus dem 17. 
Jahrhundert entnimmt Ferdinand Schmitz demselben ganze 98 Ortsnamen, die 
aufzuzählen an dieser Stelle zu lange dauern würde . Das sollte aber nicht darüber 182

hinwegtäuschen, dass diese Menge wenig aussagt über die tatsächliche Einwohnerzahl 
der Ortsherrschaft: Viele der Namen bezeichneten bloß Einzelgehöfte, die nur von einer 
Familie oder Person bewohnt wurden. Aufschlussreicher hingegen dürfte die bereits 
angesprochene Steuerliste von 1586 sein: Sie nennt, rechnet man alle Honschaften 
zusammen, ganz genau 300 Personen. Dazu muss allerdings gesagt werden, dass 
erstens beinahe ausschließlich männliche Namen genannt werden, Ehefrauen und Kinder 
müssen also noch hinzuaddiert werden; zweitens, dass an einigen Stellen nur vom 
„Gut“  oder von den „Erben“  die Rede ist, ohne auf die genaue Anzahl einzugehen und 183 184

drittens, dass unklar ist, ob und wie die landlose Schicht in die Rechnung einbezogen 
wurde . Insgesamt dürfte die Einwohnerzahl also um 1600 wesentlich höher gelegen 185

haben, vielleicht um die 700, aber wahrscheinlich unter 1.000 (als Vergleich mag an dieser 
Stelle dienen, dass die Gemeinde heute knapp 15.000 Menschen fasst ). Von 1708 ist 186
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durch einen indirekten Verweis sogar die Anzahl der Kommunikanten, sprich der 
Teilnehmer am kirchlichen Abendmahl überliefert. Sie liegt bei 833 Personen , laut Otto 187

Redlich lag die Gesamteinwohnerzahl durchschnittlich rund 25% darüber. Da aber 
gleichzeitig der durchschnittliche Bevölkerungsanstieg vom 17. ins 18. Jahrhundert im 
Bereich von 25% liegt , kommen wir auch mit dieser Annäherung zu ähnlichen 188

Ergebnissen für die Zeit um 1600. Mit diesem Ausmaß dürfte sich Odenthal in dem von 
Becker genannten Rahmen von durchschnittlich unter 1.000 Personen bewegt haben . 189

Dieser Teil knüpft bereits an den Punkt der lokalen Siedlungsstruktur an: Odenthal befindet 
sich in einer Grenzregion zwischen zwei Siedlungshemisphären, die das Rheinland 
bestimmen: Laut Becker sei dies einerseits die des Straßendorfes im Bereich der Mittel- 
bzw. Vorgebirge und andererseits nördlich davon die separierten Einzelgehöfte in der 
niederrheinischen Tiefebene . Das Bergische Land befindet sich nicht nur zwischen 190

diesen beiden Zonen, sondern darüber hinaus finden wir in Odenthal auch beide 
Siedlungsformen: Auf der einen Seite sind da klassische Dörfer wie Blecher oder Erberich, 
-die es auch heute noch gibt- auf der anderen Seite kommen auch Einzelgehöfte mit 
Namen wie z.B. Schlinghofen oder Königreich vor. Dieser Dualismus wird in der 
Ursachenforschung für die lokale Hexenverfolgung noch eine Rolle spielen. 
Schauen wir uns nun erst einmal die Ausgestaltung 
dieser zwei Typen an:  Im Straßendorf reihen sich 
einzelne Höfe ähnlich einer Perlenkette an einem 
einzigen Hauptverkehrsweg auf. Dabei bildet ein -
meist aus einem Raum bestehendes- Haupthaus 
im Fachwerk-Stil mit anderen Nebengebäuden ein 
Viereck. Diese ganze Konstruktion war der 
eigentlichen Straße abgewandt und mit ihr nur 
durch die Toreinfahrt verbunden . Innerhalb 191

solcher Dörfer war das Nachbarschaftsgefühl sehr 
ausgeprägt, wobei man nur die Anwohner auf der 
eigenen Straßenseite als Nachbarn bezeichnete 
(diese Einteilung war vollkommen unabhängig von 
den sozialen Beziehungen); mit den drei Nachbarn 
links und rechts des eigenen Hauses bildete man 
zudem jeweils eine Rotte . 192

Freistehende Gehöfte waren von ihrer Anlage her 
viel offener angelegt. Gleichzeitig waren sie 
allerdings voneinander räumlich isoliert, ein sozialer Kontakt fand hier seltener statt . 193

Natürlich gab es über die beschriebenen Güter hinaus noch spezielle Gebäude, die in 
keiner Ortschaft fehlten: Zunächst wäre hier die Kirche zu nennen. Grundsätzlich war dies 
ein zentrales Element jeder Grundherrschaft; im konkreten Untersuchungsraum ist aber 
davon auszugehen, dass für spätere Siedlungen die in Odenthal errichtete Kirche und 
zusätzlich später der Altenberger Dom ausreichten . In Odenthal selbst war 194

wahrscheinlich schon mit der Gründung des Ortes eine obligatorische Holzkirche errichtet 
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worden. Diese wurde spätestens Mitte des 11. Jahrhunderts durch eine aus Stein ersetzt, 
denn so alt sind die ältesten Überreste der heutigen Pfarrkirche St. Pankratius. Die Pfarrer 
der Gemeinde wechselten zwischen dem endenden 16. und beginnenden 17. Jahrhundert 
häufig: Von 1571 bis 1601 amtiert Johann von Kamp aus Lützenkirchen, bis 1604 folgt ihm 
Heinrich Coman. Noch kürzer ist Dionysius Bastardt Priester der Gemeinde, nämlich nur 
für zwei Jahre bis 1606. Ihm folgt Mattheus Richenhoffen von 1607 bis 1611 , ihn haben 195

wir bereits in 3.1 als Calvinisten kennengelernt, der Odenthal deshalb verlassen muss. 
Stattdessen wird ein gewisser Leonardus Hoevel aus Weisweiler, auch Leonardus Crays, 
genannt, der bis 1615 tätig ist und dann nach Niederemdt wechselt . Aus der Antwort auf 196

eine herzogliche Erkundigung von 1550 können wir entnehmen, wie die Bestimmung eines 
Pastors ablief: Nach dem Tod eines Priesters würde die Gemeinde fünf Personen wählen, 
die dem Junker in Strauweiler mitteilten, wen das Kirchspiel als Nachfolger wünsche. 
Diesen Wunsch übermittle der Junker dann dem Archidiakon in Köln, der diesen 
Kandidaten dann als Pastor implementiere . Der besagte Junker war folglich der Kollator 197

der Gemeinde, also derjenige, der das Recht hatte, Kirchenämter zu verleihen. Als solcher 
wird für 1579 Degenhard von Hall angeführt. Ein weiteres wichtiges Kirchenamt war das 
des Stellvertreters und Kaplans. Als solchen können wir als letztes Pankratius von Coeln 
vom Jahre 1566 konkret benennen . Parallel zur Odenthaler Gemeinde darf natürlich 198

nicht das Kloster Altenberg vernachlässigt werden, hier amtierten um 1600 die Äbte Petrus 
Neuvenar (1581-1591) und Batholomäus Anstel (1591-1614) . Als drittes gesellt sich 199

noch eine ab 1513 bestehende und bereits andeutungsweise erwähnte Bruderschaft mit 
Namen „Bruderschafft Unser Lieben Frawen Sanctae Mariae Unbeflecketer Empfengnuß“ 

 dazu. Ihr Mitgliederverzeichnis führt die Herzöge von Berg, die Pastoren der Pfarrei 200

und viele (wahrscheinlich angesehene) Bewohner des Kirchspiels .  201

Kommen wir zurück zu den Gebäuden des Dorfes: Zum kirchlichen Bereich gehörten 
neben einer Pfarrkirche ein Friedhof (wahrscheinlich deckungsgleich mit dem heutigen), 
der gleichzeitig oft Versammlungsplatz der Gemeinde war; ein Pfarrhaus und die 
Wohnung des Küsters, die meistens eine Schule ersetzte. Darüber hinaus verfügten 
Dörfer über gewerbliche Einrichtungen, also Mühlen oder Schmieden . In dem 202

Mitgliedsverzeichnis der Bruderschaft finden sich zwar auch Schmiede, in Odenthal waren 
vor allem Mühlen präsent; in der an anderer Stelle bereits verwendeten Quelle 
„Specificatio Odenthaler Hoffgerichter“ werden die des Ortes für 1539 aufgezählt: Dem 
Kloster Altenberg gehörten eine Mehl-, Öl-, Woll- und Lohmühle. Das Geschlecht Hall aus 
Strauweiler nannte eine Mehlmühle „zum Stein“ ihr Eigen. Und schließlich besaß der 
Amtmann von Misenloe aus Scherff eine Mühle am gleichnamigen Fluss . 203

Dieser Abschnitt lässt den Einschub zu, die Nahrungsversorgung der Ortschaft zu klären. 
Eine wichtige Quelle für Lebensmittel stellte der ohnehin landschaftsprägende Fluss 
Dhünn dar: Schon aus dem 15. Jahrhundert sind Dokumente überliefert, die das 
Fischereirecht auf dem Gewässer klären . Ansonsten dürfte die Ernährung nach regional 204

typischen Präferenzen abgelaufen sein: Fleisch, vornehmlich vom Schwein, wurde in 
Mengen von durchschnittlich 100kg pro Person und Jahr verbraucht, allerdings wurden 

 Vgl. Müller, G., Odenthal, 1987, S.119 Z.12 - S.120 Z.2.195

 Vgl. Müller, G., Odenthal, 1987, S.120, Z.15-20.196

 Vgl. Müller, G., Odenthal, 1987, S.90, Z.11-16.197

 Vgl. Müller, G., Odenthal, 1987, S.112, Z.34-36.198

 Vgl. Müller, G., Odenthal, 1987, S.118, Z.36-37.199

 Müller, G., Odenthal, 1987, S.79, Z.32-33.200

 Vgl. Müller, G., Odenthal, 1987, S.79 Z.38 - S.87 Z.36.201

 Vgl. Becker, T., Leben im rheinischen Dorf [online], 1998, S.4 Z.42 - S.5 Z.9.202

 Vgl. Müller, G., Odenthal, 1987, S.91, Z.28-36.203
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auch quasi alle Körperteile verwendet. An normalen Arbeitstagen dominierte trotzdem der 
Gemüseanteil, dabei vor allem Rüben und Kohl. An oberster Stelle stand jedoch das 
Getreide: Noch vor Weizen, Hafer und Gerste wurde Roggen angebaut . Seine 205

Weiterverarbeitung fand in den angesprochenen Mühlen und Gemeinschaftsbäckereien 
statt. 
Letztere waren vor allem ein Treffpunkt für Frauen, da diese für das Backen der Brotlaibe 
zuständig waren. Gleiches galt bei der Beschaffung von Trinkwasser aus sogenannten 
„Pütz“-Brunnen. Nahe Glöbusch findet sich der Ortsname Pützbusch, vielleicht ein Hinweis 
auf die Lage des Brunnens. Die männliche Kommunikation hingegen war vor allen in den 
Gasthäusern lokalisiert. Auch auf diese gibt das Bruderschaftsbuch einen Hinweis, denn 
auch Wirte werden dort genannt . Das ist insofern interessant, da Gasthäuser eigentlich 206

meist in einem Spannungsverhältnis zur Kirche standen, die Ausschweifungen nahe ihrer 
Mauern nicht tolerieren wollte .  207

Ebenfalls für Konflikte sorgte die Tatsache, dass man sich in einem „Zeitraum […] der 
Spiele“  befand. Becker hat darauf hingewiesen, dass im 16. bzw. 17. Jahrhundert weder 208

Arbeit und Freizeit noch privates und öffentliches Leben wie heute voneinander getrennt  
waren. Deswegen boten sowohl öffentliche als auch private Feste und das damit 
verbundene Vergnügen Ablenkung vom meist harten Alltag. Aber auch hier wurde von 
kirchlicher Seite Opposition betrieben, da diese die christlichen Anlässe vieler Feiern in 
den Hintergrund rücken sah . Das Odenthaler Kirchenbuch hat uns so auch nur 209

geistliche Brauchtümer überliefert:  So wurde am Sonntag vor Maria Lichtmeß (2. Februar) 
für die Osterkerze gesammelt. Bevor mit Aschermittwoch dann die auf Ostern 
vorbereitende Fastenzeit begann, zogen an Karneval als Könige verkleidete Männer durch 
den Ort, um ebenfalls kirchliche Spenden zu sammeln. In der Karwoche vor Ostern ließ 
der Pfarrer die Kinder von jedem Kommunikanten (in diesem Kontext ist übrigens auch die 
Kommunikantenzahl überliefert, siehe oben) ein Osterei holen. Zum Gedenktag für den 
Kirchenpatron Pankratius am 12. Mai letztlich lieferten Frauen Armenbrote, gespendet 
vom Herzog, vom Karthäuserorden aus Köln (vermutlich in Verbindung durch Osenau), 
von den Altenberger Mönchen und von den Halfen an die Kirche .  210

Wir haben bislang einen Blick auf die 
Ausgestaltung von Odenthal geworfen- als 
Ortsherrschaft mit einer gemischten 
Besiedelung aus Einzelhöfen und kleinen 
Dörfern. Kirchen, Gerichte, Schmieden, 
Müh len , Bäckere ien , Brunnen und 
Wirtschaften komplettieren die Ausstattung. 
Ein kurzer Exkurs in die Alltagswelt wurde 
auch vorgenommen. Als letzter Punkt bleibt 
die konkrete Lebenssituation um 1600. In 
3.1 ist bereits auf die Verheerungen des 
Truchseßschen Krieges eingegangen 
worden. Doch darüber hinaus galten für den 
Ort auch all die Krisen, die in 2.4 aufgezählt 
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worden: Allen voran die Kleine Eiszeit, die lokal sogar dazu führte, dass der gewaltige 
Rhein gefror . Die rheinischen Bauern trafen die resultierenden ökonomischen Probleme 211

doppelt hart, da man hier agrartechnisch „auf dem Stand des späten Mittelalters“  212

stehengeblieben war: Eine erweiterte Dreifelderwirtschaft kam hier genauso wenig zum 
Einsatz, wie andere ertragssteigernde Methoden. Das führte dazu, dass nach Abzug der -
vor allem kirchlichen- Abgaben nur ein geringer Überschuss produziert wurde, aus dem in 
Krisenzeiten schnell eine Unterversorgung wurde . In Verbindung mit der Inflation der 213

Lebensmittelpreise bedingte dies, dass man als Kleinbauer noch mehr als sonst auf 
Eigenversorgung angewiesen war- mit damit einhergehenden Rationierungen, besonders 
im Fleischkonsum. Kurzum: Die Bewohner Odenthals dürften im selben Maße wie alle 
anderen ländlichen Bevölkerungen von dem allgemeinen Krisengefühl zwischen 16. und 
17. Jahrhundert betroffen worden sein- und somit war auch der gleiche Nährboden für 
Hexenverfolgungen gegeben.  

3.3 Die Hexenprozesse in Odenthal 
Für die Hexenprozesse in Odenthal gilt eine sehr spezielle Situation bezüglich der zur 
Verfügung stehenden Quellen: Grundsätzlich existieren aus jener Zeit nur sehr wenige 
Anhaltspunkte, im untersuchten Raum aber beschränkt sich der Großteil der Informationen 
auf einen einzigen Sekundärtext, der ältere Primärquellen zu rezipieren scheint. 
Verantwortlich dafür ist laut Anton Jux , dass die hauptsächlichen Primärquellen, die 214

Gerichtsakten des Amts Porz, verloren gegangen sind. Im speziellen Fall sollen sie auf 
dem Speicher der Schnabelsmühle im Besitz des Bergisch-Gladbacher Bürgermeisters 
Fauth im beginnenden 19. Jahrhundert zunächst aufgetaucht und später wieder 
verschollen sein . Sie scheinen aber Grundlage eines Kapitels in einem Buch zur 215

Geschichte der Stadt Mülheim gewesen zu sein, welches der Heimatforscher Vincenz von 
Zuccalmaglio 1846 verfasste. Unter der Überschrift „Ein Hexenprozess [a]us dem Kreise 
Mülheim am Rhein“  zeigt er exemplarisch an einem Prozess in Odenthal, wie 216

Hexenverfolgungen in seiner Region abliefen.  
Hier wird bereits ein Problem dieser unserer Hauptquelle deutlich, nämlich dass 
Zuccalmaglio einen Odenthaler Prozess als Beispiel verwendet. Das hat zur Folge, dass 
eine der verurteilten Hexen, eine gewissen Katharina Güschen, in unseren Betrachtungen 
einen sehr großen Raum einnimmt, während wir vom Autor über andere Prozesse im Ort 
eher nur in Nebensätzen erfahren. 

So berichtet er, dass man „im Jahre 1602 zu Bensberg 8 Hexen verbrannte, worunter 5 
aus Odenthal“ . Diese kleine Textpassage gerät somit zum einzigen Verweis auf den 217

nach heutigen Stand ersten und zugleich größten Prozess im Raum Odenthal. Es wäre 
durchaus wünschenswert, mehr über ihn und insbesondere über seine Hintergründe 
herauszufinden, da er von der Definition her schon einen „small panic trial“ (4-19 
Hinrichtungen) darstellt und sich somit von den folgenden Einzelprozessen abhebt . Es 218

 Vgl. Interview 1.1 mit Becker, T., 2015, 10:58-11:00.211

 Becker, T., Leben im rheinischen Dorf [online], 1998, S.9, Z.33-34.212

 Vgl. Becker, T., Leben im rheinischen Dorf [online], 1998, S.9, Z.2-17.213

 Dr. Anton Jux war als Historiker im Bergischen Land tätig. Er ist inzwischen verstorben.214

 Kreisverwaltung des rheinisch-Bergischen Kreises (Hg.), Bergischer Kalender 1959, 1959, S.90, Z.23-29.215

 Zuccalmaglio, V. v., Geschichte des Kreises Mülheim a. R., S.394, Überschrift.216

 Zuccalmaglio, V. v., Geschichte des Kreises Mülheim a. R., S.394, Z.21-23.217

 Vgl. Behringer, W., Hexen, 2009, S.34, Z.13-20.218
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wird an ihm aber immerhin deutlich, dass sich die Prozesse gegen Bürger Odenthals 
zusammen mit denen anderer Angeklagter im Ort Bensberg konzentrieren. Außerdem 
können wir durch spätere Bemerkungen Zuccalmaglios wahrscheinlich vier der fünf 
Verurteilten konkreten Personen zuordnen: Eine könnte die Großmutter der bereits 
erwähnten Güschen gewesen sein, zwei deren Tanten und eine weitere eine gewisse Frau 
Bloem- alle diese Frauen stammten aus den Ort Nittum. Auf alle Verweise soll später noch 
einmal eingegangen werden.  

Der nächste Hexenprozess begann im Herbst 1611. Für ihn nennt Zuccalmaglio erstmals 
konkrete Namen, nämlich Agnes Polwirth und Christina Kirchbaum . Er führt aber nicht 219

aus, wie diese Begebenheit endete. Dies wiederum scheint eine andere Quelle zu 
beschreiben, die somit auch die Echtheit von Zuccalmaglios Information bestätigen würde: 
Am 26.1.1612 beschwert sich in einem Schreiben an Werner von Quad der Schultheiß 
Paulus, dass man am 9.1. „ein Zauberin ahm Haigdorn verbranet“  habe, wobei die 220

benötigten Bäume ohne Erlaubnis gefällt worden seien. Ferner bittet er, weil noch „mehr 
andere besagte Weiber in hafft eingezogen“  seien, den Amtmann Johann von Luninck 221

anzuhalten, gegen weitere Rodungen zwecks der Errichtung von Scheiterhaufen 
vorzugehen . 222

Auch wenn ihre Herkunft nicht explizit genannt wird, so ist doch davon auszugehen, dass 
sie die Odenthaler Opfer 6 und 7 waren, da es sich um zwei Nachbarinnen der bereits 
erwähnten Katharina Güschen handelte . Diese wiederum wohnte laut Zuccalmaglio 223

ebenfalls in Nittum , welches damals zur Ortsherrschaft gehörte. Ihr Prozess verlief 224

etwas zeitversetzt und parallel zu dem von Polwirth und Kirchbaum, denn die beiden 
verursachten die Verfolgung ihrer Person 1611 durch ihre Anschuldigung als 
Mitzauberin . Doch bereits vorher war Güschen anscheinend in Verdacht geraten, 225

Zuccalmaglio spricht von dem Vorwurf, sie sei „von Hexenart“ , welcher sich darin 226

begründe, dass „ihre Großmutter und zwei Muhmen […] als Hexen verbrannt worden 
[waren] und ihre Mutter […] ein früher natürlicher Tod von den Flammen gerettet 
[hatte]“ . Dies habe bereits vor ihrer Anklage zu ihrer Ausgrenzung geführt, ferner sei sie 227

bereits 1602 angezeigt gewesen. Überhaupt scheint die Frau ein schwieriges Leben 
gehabt zu haben, da sie bereits dreimal verheiratet gewesen war, wobei von ihren sechs 
Kindern vom ersten Mann nur eine Tochter überlebt hat. Ihr letzter Gatte soll sie schlecht 
behandelt haben und verließ sie schließlich . Dies wird durch eine Gerichtsakte vom 228

11.2.1611 dokumentiert, wo sie vor dem „Herren- und Landgeding zu Odenthal“ den 
benannten Jacob Hosterz von Oberhausen verklagte, dass er „zu verschieden mhalen ir 
alles Eigenthumbs und geringes armuth […] widder Irem willen hinweggenommen […] und 
alßbald darvon gemacht“ habe. Es lautet aber ferner: „Die Nachbarn, als der dicke Peter, 
Johan Becker und andere, hierüber abgefragt, referiren, daß obgedachte Trein [Güschen] 
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sich vor und nach bei innen beclagt […] hetten aber solchs von Ire personen nit gesehen“. 
Anscheinend wurde das Verfahren eingestellt .  229

Stattdessen wurde nun wenig später Katharina Güschen selbst (in den Akten nach ihrem 
ersten Ehemann Scheuers Tring/Treine benannt) dem Verbrechen der Hexerei angeklagt. 
Nach einem Zeugenverhör in Paffrath übermittelte am 27.12.1611, also ca. 2 Wochen vor 
der Hinrichtung im Prozess gegen Polwirth und Kirchbaum, der zuständige Schultheiß 
Godfried Borken die Anzeige gegen Scheuers Tring den kurfürstlichen Räten der 
Landesregierung in Düsseldorf, die Zuccalmaglio indirekt zitiert: „die Scheuer Trine, 
weilandt Guischens Tochter zu Nittum [stehe] im Rufe der Zauberei […], so daß die 
Kirspelsleute [die Leute aus dem Kirchspiel Odenthal] fürchteten ihr zu nahen. Sie sei von 
mehreren bereits verbrannten Hexen als Mitschuldige genannt worden. Ferner habe sie 
dem Bäcker Johann ein Kalb zu Tode gezaubert und bei Rasimirs Kriegszeit 
(Truchsessische Krieg vom Jahre 1583) einen Freier bis zur Tollheit verliebt gemacht, was 
dieser nach wieder erlangter Vernunft erzählt habe. Item habe sie vor 3 oder 4 Jahren auf 
einer Kindtaufe zu Rothbruch in Siegharts Hause der Frau Gottharts einen Trunk Weines 
zugebracht, worauf die Trinkende so dick geworden, daß sie zu zerplatzen gefürchtet und 
lange Zeit davon krank gewesen, bis Wilhelm von Köln die Urne entzaubert habe“ . Der 230

Anzeige folgte die Bemerkung, man habe die Angeklagte in den Bensberger Hexenturm 
gesperrt und warte auf weitere Anweisungen . 231

Am 7.1. erhält der „liebe[] Diener“  Borcken von einem Herrn Polandi im Namen der 232

Landesregierung einen „derben Verweis“ , da man eine Frau nicht nur anhand von 233

Gerüchten verurteilen könne. Stattdessen solle eine förmliche Vernehmung von Zeugen 
und Angeklagter vorgenommen, beide Parteien miteinander konfrontiert und das Ergebnis 
der Landesregierung zugesendet werden . 234

Am 19.3.1612 fand also im Fronhof in Paffrath das Zeugenverhör in Gegenwart von zwei 
Schöffen statt. Die folgenden Personen sagten aus: 
• Gotthart zum Rothbruch, über 60 Jahre alt, Kirchspiel Odenthal: (auf Eid) 

Wilhelm Kheure habe im Beisein von Johannes und Theisen vom Küchenberg die 
Scheuer Treine eine Zauberin genannt. Johann habe sie aufgefordert, sich zu 
verteidigen, was sie aber nicht gemacht hätte. Außerdem habe sie bei der Taufe in 
Siegharts Haus dessen Ehefrau einen Wein gebracht, der sie in das Gefühl zu bersten 
versetzt, zum Schreien gebracht und acht Tage krank gemacht hätte, bis sie durch 
Wilhelm von Köln geheilt worden sei. Er könne aber nicht die Treine dafür verantwortlich 
machen. 

• Der dicke Peter zu Nittum, 80 Jahre alt, Kirchspiel Odenthal: (auf Eid) 
Betätigt die Aussage von Gotthart (laut Zuccalmaglio ist seine Aussage „nicht 
articulirt“ ) 235

• Johann Becker zu Nittum, 50 Jahre alt, Kirchspiel Odenthal: 
Er sei eines Abends mit Wilhelm Kheure betrunken an Güschens Haus vorbeigegangen 
und jener habe zu dieser Gelegenheit gerufen, die Scheuers Treine sei eine Hexe, die 
er verbrennen lassen wolle. Er selbst wüsste nicht, ob sie eine Hexe sei, aber in letzter 
Zeit seien etliche Personen gestorben. 

 „GerichtsProthocoll Zu Odendall“ (Bergische Gerichte XIII, 2); Zitate wurden übernommen aus: Müller, G., Odenthal, 229
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• Margareth, Heinrichs Hausfrau auf´m Scheidt: 
Bezeugt Beckers Aussage 

• Johann Scheid zu Nittum, 40 Jahre alt, Kirchspiel Odenthal: 
Er könne nichts böses über Treine sagen, außer dass man sie der Hexerei bezichtigt. 

• Heinrich auf´m Scheidt, 33 Jahre alt, Kirchspiel Odenthal: 
Die Treine stamme aus einer Hexenfamilie. Ihm seien vor fünf Jahren drei Kälber 
gestorben und eine Kuh, drei Rinder und drei Kälber gefallen. Er könne aber nicht 
bejahen, dass Güschen die Täterin sei . 236

Als nächstes wurden der Beschuldigten Katharina Güschen laut Zuccalmaglio 18 
Standard-Fragen der Inquisition gestellt. Die ersten sechs Fragen sind allgemeiner Natur -
sie umfassen Name (1), Alter (2), Geburt und Eltern (3), Ehemänner (4), Kinder (5), sowie 
Dienst und Beruf (6)-, die siebte bezieht sich auf den Urheber ihrer Beschuldigung als 
Hexe und die übrigen elf Fragen thematisieren den Hexereivorwurf und liefern im Grunde 
die Vorlage für ein Geständnis- es geht darum, ob sie zaubere (8), von wem sie das 
gelernt habe (9), ob sie Hexentänze besucht habe (10), wo dies stattgefunden habe (11), 
mit wem dies geschehen sei (12), ob sie dort einen Bund mit dem Satan eingegangen sei 
(13),  wo und wann dies geschehen sei (14), ob sie buliert habe (15), wo und wie oft dies 
geschehen sei (16), wer der Buhle sei (17) sowie ob er ihr einen Zauberpott zur Verfügung 
gestellt habe und was sie damit angerichtet hätte (18). Aus ihren Antworten ergibt sich die 
folgende Aussage: Sie sei die Scheuer Treine in Nittum, über 40 Jahre alt und ihre beiden 
inzwischen verstorbenen Eltern hießen Johannes und Jutta Güschen. Nach deren Ableben 
habe sie ihren Lebensunterhalt ein Jahr bei Johann auf dem Schwarzbroich verdient. 
Dann habe sie zum ersten mal geheiratet, einen Johann Scheuer, mit dem sie sechs 
Kinder gehabt habe, von denen aber bis auf eine Tochter alle verstorben seien. Nach dem 
Tod ihres Mannes vor zwölf Jahren sei sie sieben Jahre lang mit Dietrich von Schlebusch 
verheiratet gewesen und anschließend mit ihrem dritten Mann, Hannes, 
zusammengekommen; der ihr aber den Hausrat zerstört oder fortgenommen und sie 
verlassen habe. Sie würde sich nun selbst sowie durch die Hilfe Gottes und guter 
Menschen ernähren. Wilhelm Kheure habe sie der Zauberei bezichtigt und sie sei 
dagegen mit Zeugen gerichtlich vorgegangen, der Schultheiß habe sie aber nicht 
angehört. Die Hexereivorwürfe würde sie abstreiten- was den Trank bei der Taufe betreffe, 
so habe sie der Hausfrau nichts böses tun wollen . 237

Zuletzt kam der Schultheiß auch der dritten Anordnung durch die Landesregierung nach 
und konfrontierte die Beschuldigte mit den Zeugen. Beide Parteien beharrten auf ihren 
Aussagen.  238

Am 9.4.1612, drei Wochen nach dem Start der Verhandlung, sandte der Schultheiß die 
Protokolle nach Düsseldorf. Er bat darüber hinaus um Eile, da der Koch zu Bensberg die 
steigenden Verpflegungskosten beklage. Seinem Wunsch kam man aber anscheinend in 
Düsseldorf nicht nach: Erst mehr als vier Monate später, am 30.8.1612, antwortete die 
fürstliche Regierung und gab dem Landesgericht die Entscheidungsfreiheit: Die Schöffen 
sollten urteilen, ob man die Angeklagte foltern oder freilassen solle . 239

Das taten sie am 30. August nach „fleißiger Erwägung “ und der Beurteilung der 240

Zeugenaussagen:  Sie kamen zu dem Schluss, „daß Verhaftinne wegen verschiedener 
entstehender Inditien torturae zu subziciiren sein solle“  241
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Zuccalmaglio beschreibt das weitere Geschehen wie folgt: „ Auf dies Urtheil wurde die 
Unglückliche sofort in die Folterkammer geführt, wo ihr die Scharfrichter die peinlichen 
Werkzeuge [sic.]. Beim Anblick dieser Marterwerkzeuge sank sie mit lautem Schreien 
zusammen und betheuerte ihre Unschuld, worauf der Henker mit seinen Knechten sie 
ergriff und torquirte“ . Die Bedeutung dieses „torquieren“, oder alternativ auch als 242

„peinliches angreifen“ bezeichnet, erläutert Müller in seinem Heimatbuch: „Die Folter 
begann mit dem ersten Grad. Sie wurde im 2. Grad gesteigert und im 3. Grad lag bereits 
ein Höhepunkt. Mehr hielt der Gefolterte nicht aus. Als Beispiel mögen folgende drei 
nachgewiesene Grade dienen: 1. Grad: Anwendung des „Daumenstocks“. 2. Grad: Dazu 
noch die Beinschrauben. 3. Grad: Der Aufzug [Hochziehen bei beschwerten Füßen]“ . 243

Zuccalmaglio berichtet in dem konkreten Fall, dass „obwohl alle Grade der Tortur auf´s 
Schärfste angewandt wurden“ , Katharina Güschen auf ihrer Aussage beharrte. 244

Dies führte aber keineswegs zu ihrer Freisprechung, stattdessen wurde sie am nächsten 
Morgen erneut gefoltert, worauf sie letztlich folgendes Geständnis ablegte:  
„Ihr Bule heiße Lucifer und habe mit ihr bulirt in ihrem Hause. Sie habe Gott ab und dem 
bösen Feindt zugesagt, seie vor 26 Jahr geschehen, als ihr das Haus abgebrannt. Item 
Bloem habe ihr die Zauberkunst gelehret. Seie auffm Hexentanz auf der Nittumer Heide 
gewesen, der Spillmann heiße Prummer und wohne zu Dunwaldt. Die Bloem sei auff dem 
Tanz gewesen. Sie hätte ihre eigenen Kinder zu Tode gezaubert, item dem Becker Hanz 
Ditz 2 Kinder und Johann Schmitt ein Kalb. Item bekennt, daß sie Gottharts Haußfrau auff
´m Kindtauff einen Drunk zugebracht, daß sie dabei gesprochen: trink in thausent Teuffels 
Nhamen! Item, daß sie ihren Schmier= oder Zauberpott in ihrem Hauße unterm Hackstock 
neben dem Spülstein habe stehen“ . 245

Direkt danach widerrief sie ihr Geständnis, worauf man sie am dritten Tag in Folge, am 
1.9.1612, folterte. Sie änderte in der Folge ihr Geständnis: Sie strich die Behauptung, die 
zwei Kinder des Becker Hans Ditz getötet zu haben , ergänzte stattdessen aber: 246

„daß sie des Peters zu Nittum Frau Schwiegermutter, welche eine alte Frau gewesen und 
krank im Bette gelegen, einen Drank Weines zugebracht, darin sie Schmier etwan 
gemischt, bezaubert, und sei selbe davon gestorben. Item bekennt, daß ihr Bule Lucifer 
auch 1 oder 5mal mit ihr allhier im Thurm bulirt, seie in Gestalt eines feinen Mannes in 
schwarzen Kleidern zu ihr kommen und seie kalter Natur. Item habe sie ezliche Mahl das 
heilig Nachtmahl entfangen und in ihren Schmier gemischet. Item bekennt, was sie zum 
Dank sollen kommen hätte sie die Hand geschmiert und wäre alsdann von ihrem Bulen 
dahin, folgents wieder zu Hause gefahren. Sie hette einen Zauberstock in thausent 
Teuffels Nahmen neben ihren Mann ins Bette gelegt, daß er glaubt sie neben sich liegen. 
Ihr Buhl hätte große Hände und Füße mit einer Hundtsklauen gehabt und auf dem Hute 
eine Feder. Item daß ihr Bul Lucifer zu ihr gesprochen: Sie solle ihm folgen und Gott 
absagen, er wolle ihr genug geben und dabei ihr einen großen rothen Pfennigh geben, so 
des andern Morgens Pferdsdreck gewesen. Andern Tags sei ihr Buhl wieder zu ihr 
gekommen und habe mit ihr buliret“ . 247

Mit dieser Aussage war das Fundament für eine Verurteilung der Scheuers Tring gelegt. 
Am 7.9.1612 sandte Schultheiß Borcken die Dokumente wiederum an die 
Landesregierung, mit Bitte auf weitere Anweisungen. Und erneut ersuchte er um eine 
Beschleunigung der Angelegenheit: Eine Mitgefangene im Hexenturm habe sich mit einer 
Haarschnur stranguliert und weil Katharina Güschen mit ihrem Halstuch selbst 
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„verzweifelte Versuche“  unternommen hätte, müsse man sie jetzt kostspielig bewachen 248

lassen . 249

Diesmal antwortete ein Herr von Palandt im Namen der Regierung auch mit einem 
„umgehenden Boten“ . Er trägt auf, als erstes die angeblich Beschädigten zu 250

vernehmen, dann den von der Scheuers Tring angegebenen Schmierpott zu suchen und 
schließlich die Schöffen ein Urteil fällen zu lassen, welches man vor der Vollstreckung 
jedoch der Landesregierung zukommen lassen solle . 251

Am 20.7.1612 kam der Schultheiß dem Befehl mit einem Schreiben nach, welchem er 
einerseits die Vernehmung der Frau Gottharts anhängte und darüber hinaus angab, der 
Schmierpott sei zwar nicht gefunden worden, dies sei aber vermutlich darauf 
zurückzuführen, dass sich Leute in dem seit zehn Monaten leerstehenden Haus „bequem[] 
[gemacht] hätten“ . Außerdem fügte Borcken der Nachricht das Schöffenurteil an : 252 253

„Anno 1612 auf Samstag den 15. Septembris zu Paffrath ist wegen Scheur Treinen, der 
bezüchtigten Hexen, den sembtlichen unterstehenden Herren Scheffen gedachter Hexen 
peinlich und all noch bestehentlich Bekenntnuß vorgelesen, welche sie semptlich nach 
fleißiger Erwegung aller gestendigter Bekenntnuß und sonst gehabter Inquisition dahin 
erkläret: „Daß es mit gedachter Scheur Treine wie mit der unlängst verurteilten Polwirths 
gehalten, daß sie durch das Feuer vom Leben zum Thodt gebracht werden soll.“ Ita 
conclusum (gez.) Scheuermann. Khers. Moizfeld. Krelingh“ . 254

Die Landesregierung jedoch milderte dieses Urteil mit einem Erlass am 3.12.1612 
dahingehend, dass die Verurteilte vor ihrer Verbrennung erst zu erwürgen sei. Und so 
dauerte es noch bis zum 10.1.1613, mehr als ein Jahr nach ihrer Anklage, bis Katharina 
Güschen am Steinbrückchen unweit Lustheide (ein Ort bei Refrath) hingerichtet wurde- als 
nunmehr achte vermeintliche Hexe aus Odenthal . 255

Wie auch schon bei der vorherigen Verbrennung scheint anschließend die 
Finanzierungsfrage aufgekommen zu sein, denn im Schlussbericht schlägt Schultheiß 
Borcken der Landesregierung vor, man könne die Kosten „aus deren [Güschens] Gütern“ 

 decken. 256

Fassen wir abschließend die Ergebnisse zusammen: Durch die Quellen werden insgesamt 
acht Todesopfer der Verfolgungen in Odenthal ersichtlich. Für die fünf Toten von 1602, 
sowie für Scheuers Tring von 1613 haben wir allein das Material von Zuccalmaglio als 
Indiz (ausgenommen Güschens vorherigen Prozess gegen ihren Mann), für die beiden 
Angeklagten von 1611 auch noch als weiteren Beleg das Schreiben von Werner von Quad 
im Bezug auf die wilden Rodungen für den Scheiterhaufen.  
Es bleibt allerdings die Frage, ob es sich hierbei um die einzigen Prozesse handelte, oder 
ob es weitere Fälle gab, die aber nicht überliefert sind. Zwar hat Thomas Becker die 
Wahrscheinlichkeit für weitere Prozesswellen, die über Einzelanklagen hinaus reichen, als 
tendenziell unwahrscheinlich eingestuft, da sonst mit Erwähnungen in anderen 
zeitgenössischen Quellen zu rechnen sei ; nichtsdestotrotz kann man auch eine Reihe 257

von Argumenten anbringen, die für größere Opferzahlen sprechen. So kann man Becker 
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entgegnen, dass wir ohne Zuccalmaglio, wie oben bereits beschrieben, auch keine 
Kenntnis von gleich zwei der drei Prozessen besäßen. Darüber hinaus ist an dieser Stelle 
eine überlieferte Redensart zu nennen: „Se breeten zu Ohnder die Hexen wie Hohnder“  258

(Sie brieten in Odenthal Hexen wie Hühner). Dieser Spruch deutet auf Ausmaße hin, die 
höchstens bei dem Massenprozess von 1602 vorzufinden waren. Möglich wäre aber eben 
auch, dass sich hier auf Verfolgungen bezogen wird, die bislang unbekannt sind. Inwiefern 
aber die Redensart zu interpretieren ist und welchen Ursprung sie hat, ist unklar. Es finden 
sich aber auch innerhalb der vorliegenden Quellen eventuell Hinweise- sie entstehen 
durch Leerstellen, die vielfältige Deutungen ermöglichen: Beispielshalber weist 
Zuccalmaglio bei Güschen darauf hin, dass „ihre Großmutter und zwei Muhmen  […] als 
Hexen verbrannt worden“  waren. Es bleibt aber offen, ob dies ihm Rahmen der 259

Prozesse von 1602 geschehen ist oder nicht. Deshalb lassen sich mithilfe einiger 
Rechnungen und Schätzungen nur Vermutungen anstellen: Wenn die Scheuers Tring 
1612 über 40 Jahre alt war, war sie 1602 über 30. Ihre Großmutter dürfte deshalb, wenn 
wir von Geburten bei einem Alter der Mutter um 20 ausgehen, über 70 gewesen sein. 
Auch wenn dies zuerst für mittelalterliche Verhältnisse unwahrscheinlich erscheint, gibt 
Thomas Becker zu bedenken, dass in jener Zeit einige Leute durchaus das Alter von 
Senioren unserer Zeit erreichten, allerdings in weitaus geringerer Zahl . Eine 70-jährige 260

Großmutter wäre somit ungewöhnlich, aber nicht unmöglich. Es ist aber trotzdem 
verwunderlich, dass Zuccalmaglio nicht angibt, dass die Großmutter und die Muhmen im 
Zusammenhang mit dem Prozess von 1602 standen. Der gleiche Sachverhalt gilt für „die 
Bloem“ , die Scheurs Tring als Lehrmeisterin beschuldigt: Wurde sie schon 1602 261

verbrannt, oder klagte Güschen damit eine neue Person an? Ebenfalls schwer zu 
beurteilen ist die folgende Passage in Zuccalmaglios Text: „…eine andere Hexe unt 
Thurmgenossin der Trein, Stein (Christina) genannt, sich mit ihrer Haarschnur strangulirt 
habe. Weil solche Fälle kürzlich häufig vorgekommen und die Treine auch mit ihrem 
Halstuch schon verzweifelte Versuche angestellt habe, so lasse er dieselbe fortwährend 
durch drei Mann bewachen“ . Interessant ist hier der Verweis auf eine Turmgenossin und 262

auf weitere Selbstmordversuche. Für die Mitgefangene Stein gibt es noch eine plausible 
Erklärung, ohne dass von weiteren Opfern ausgegangen werden muss: Das 
eingeklammerte Wort Christina könnte sich auf die bereits erwähnte Christina Kirschbaum 
beziehen, die 1611 zusammen mit Agnes Polwirth angeklagt wurde. Dies würde auch 
erklären, weshalb Schultheiß Paulus am 26.1.1612 auch nur von einer verbrannten Hexe 
redet. Nur bliebe in diesem Falle offen, warum Polwirth schon im Januar hingerichtet, 
während ihre Mitangeklagte Kirschbaum noch im September gefangen gehalten worden 
sei. Außerdem ist weiterhin ungeklärt, wie die Bemerkung zu verstehen ist, 
Selbstmordversuche seien „kürzlich häufig vorgekommen“: Gilt dies allgemein für 
Gefangene oder speziell für jene im Hexenturm, was bedeuten würde, dass es noch mehr 
Angeklagte gab? Überhaupt weist Zuccalmaglios Bezeichnung von einem „Hexenthurm zu 
Bensberg“  darauf hin, dass anscheinend ein spezielles Gebäude für vermeintliche 263

Hexen existierte. Zuletzt darf auch nicht die Bemerkung im Brief von Schultheiß Paulus 
missachtet werden, nach der „mehr andere besagte Weiber in hafft eingezogen“ seien. 
Waren damit Kirschbaum und Güschen gemeint? Oder gab es hier weitere Angeklagte, die 
entweder freigesprochen wurden oder von deren Verurteilung wir nicht wissen? 
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So lässt sich zum Schluss konstatieren, dass die jetzige Quellenlage auf acht Opfer aus 
Odenthal hindeuten, dass aber weitere Prozesse nicht auszuschließen sind. 

3.4 Analyse der Geschehnisse und der sozialen Stellung 
der Verfolgten 
In den vorangegangenen Kapiteln haben wir die Ortsherrschaft Odenthal und die 
Chronologie der dortigen Ereignisse kennengelernt. Nun sollen die Erkenntnisse analysiert 
und interpretiert werden, mit einem besonderen Augenmerk auf die Untersuchung 
hinsichtlich des Wettbewerbsthemas „Außenseiter der Geschichte“. 

Zunächst muss aber die Quellenlage thematisiert werden, denn sie stellt gewissermaßen 
das Fundament für die restliche Arbeit dar. Das erste Problem, mit welchem sich befasst 
werden muss, ist das der geringen Anzahl an Quellen. Bereits in 3.3 wurde erläutert, wieso 
wir größtenteils allein auf den Sekundärtext von Zuccalmaglio zurückgreifen müssen. 
Damit begeben wir uns in große Abhängigkeit von seiner Glaubwürdigkeit, da wir beinahe 
über keinerlei Möglichkeiten verfügen, seine Aussagen zu verifizieren. Becker ist allerdings 
nach Studie seines Textes davon überzeugt, dass Zuccalmaglio „durchaus glaubwürdig“  264

sei- entweder habe er „genial erfunden“  oder, und das hielte er für wahrscheinlicher, 265

sich an einem Original orientiert . Diese These wird dadurch gestützt, dass immerhin das 266

Schreiben des Schultheißen Paulus beweist, dass 1612 in der Tat Hexen in der Region 
verbrannt wurden. Weiter ist die Existenz von Scheuers Tring durch die Gerichtsakte ihres 
Prozesses gegen ihren Ehemann verbürgt; auch andere Akteure in ihrem Fall, wie z.B. der 
„dicke Peter“ aus Nittum, können durch Steuerlisten aus früherer Zeit in ihrer Existenz 
nachgewiesen werden.  
Das zweite Problem, das angeschnitten werden muss, wird in einer Einschränkung 
deutlich, die Becker in seiner Fürsprache für Zuccalmaglio tätigt: Er halte ihn für 
glaubwürdig „da, wo er Quellen wiedergibt“ . Dies bedeutet im Rückschluss, dass all 267

jene Passagen seines Textes mit Vorsicht betrachtet werden müssen, die schwerlich den 
Prozessakten entnommen werden können. Gerade das Fehlen jeglicher Quellenangaben 
macht schwierig zu ermitteln, ob seine Ausführungen -angenommen er hatte wirklich 
Primärquellen vorliegen- komplett auf Tatsachen beruhen, oder ob er eigene Ergänzungen 
vornahm. Dieser schmale Grat zeigt sich beispielshalber in Passagen wie dieser: „Diese 
Abstammung vom Hexengeblüt verursachte, daß nicht blos die Nachbarn sich in 
abergläubischer Scheu von der Berüchten (Verfämten) zurück hielten, sondern daß bei 
Krankheiten und Unglücksfällen in der Nachbarschaft auch das Gerede aufkam, die 
Scheuer Trine habe solches durch ihre Zauberkünste zu Wege gebracht“ . Unklar bleibt 268

an dieser Stelle, ob Zuccalmaglio dies den Zeugenaussagen entnommen haben will (aus 
den von ihm zitierten geht dies zumindest nicht direkt hervor), ob ihn noch andere 
Dokumente vorlagen oder ob dies nur seine eigene Vorstellung abbildet. 
Neben dem Problem der fehlenden Parallelquellen und dem der fehlenden 
Quellenangaben besteht noch das der Perspektive: Ginzburg verweist darauf, dass 
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Primärquellen über Hexenprozesse immer die „Perspektive der Sieger“  vertreten 269

würden. Nicht nur, dass Gerichtsakten durch den Gerichtsschreiber beeinflusst und dem 
Urteil widersprechende Indizien verschwiegen wurden, sondern die Dokumente an sich 
sind in ihrer Gesamtheit kritisch zu betrachten, da insbesondere die Geständnisse der 
Hexen von übergreifender Gleichförmigkeit waren. Für unseren konkreten Fall heißt das: 
Wir können nicht sagen, ob es bei dem Zeugenverhör zum Fall Scheuers Tring auch 
entlastende Zeugen gab, die aber schlichtweg nicht erwähnt wurden. Wir wissen nicht 
einmal, ob das Geständnis wirklich von ihr stammt, oder frei erfunden wurde, um ihre 
Verurteilung zu forcieren. Einige Hexenforscher sind deswegen bereits soweit gegangen, 
Gerichtsakten als Quelle komplett zu ignorieren . Und auch uns bleibt nur, das Material 270

mit größter Vorsicht zu behandeln. 
Erschwerend kommt hinzu, dass in unserem Fall neben einer „Perspektive der Sieger“ 
auch eine „Perspektive der Verlierer“ existiert: Zuccalmaglios Text ist von großer 
Subjektivität, an mehreren Stellen wird seine Sympathie für Scheuers Tring deutlich: So 
redet er von ihr als „arme[s] Weib“  und betont eingangs, dass man an ihrer 271

Lebensweise eigentlich „nichts zu tadeln“  gehabt hätte. So sehr diese Haltung aus 272

menschlicher Sicht verständlich ist, sie erschwert den Umgang mit seinem Bericht 
zusätzlich, da unklar ist, inwiefern die Subjektivität ihn beeinflusst und ob er entsprechend 
sein Material gefiltert hat. 
Dieses Perspektivenproblem ist auch an anderer Stelle präsent: Eine Quelle nämlich 
wurde in dieser Arbeit beinahe vollständig ignoriert: In einem Jahrbuch schreibt 1939 
Anton Jux über den Fall Scheuers Tring und sein Bericht enthält sehr viele Informationen, 
die über die Zuccalmaglios hinausgehen: So erzählt er, dass Güschen noch ein 
Geschwisterkind gehabt und Wilhelm Kheure, den wir als einen von ihren Anklägern 
kennengelernt haben, eine Wut gegen sie gehegt habe, weil sie ihm Teile ihres Landes 
verpachtet und diese später zurückfordert hatte . Auf der einen Seite wirkt die ganze 273

Geschichte aber unglaubwürdig, weil sie eine ungewöhnlich reiche Quellenbasis 
voraussetzen würde und nicht wissenschaftlich, sondern eher wie Prosa anmutet. Und auf 
der anderen Seite ist es hier die nationalsozialistische Perspektive, die die Schilderungen 
beeinflusst: So ist es Jux wichtig darauf hinzuweisen, dass Güschen Augen „blau wie der 
Himmel und blank wie die Sterne“  besaß. Überhaupt prägen die Rassenklischees den 274

Text; die stolze Treine und ihre den germanischen Kulten anhängige Großmutter stehen 
u.a einem verschlagenen, jüdisch anmutenden Kölner Händler gegenüber, der durch 
Gerüchte die Hexenprozesse von 1602 anstößt. Auch das restliche Jahrbuch ist ähnlich 
nationalsozialistisch gefärbt, schon das erste Kapitel trägt die Überschrift, „Ein Volk, ein 
Reich, ein Führer“  und im Anfangsteil wird darauf verwiesen, dass das Buch durch die 275

„Parteiamtliche Prüfungskommission zum Schutze des NS-Schrifttums“ am 15.12.1938 
bewilligt wurde- nachträgliche Zensur macht dies wahrscheinlich. Was wir nicht wissen ist, 
ob Jux wirklich zumindest an einigen Stellen neue, uns unbekannte Quellen vorlagen. In 
der Makroebene wurde ja bereits angesprochen, dass die Nationalsozialisten in ihrer 
Verehrung der „germanischen“ Hexen Primärquellen erforschten, die uns heute nicht mehr 
zur Verfügung stehen. 
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Jux begegnet uns nach dem Krieg mit weiteren, diesmal weit seriöser gestalteten, 
Beiträgen. Ihm ist es zu verdanken, dass wir durch die Korrespondenz des Schultheißen 
Paulus eine erste Parallelquelle zu Zuccalmaglio besitzen. 

Nachdem sich eingehend mit den Quellen beschäftigt wurde, gehen wir nun zur Analyse 
über. Zur Strukturierung sollen nacheinander die in die Ereignisse involvierten Gruppen 
untersucht werden. 
Beginnen wir mit der einfachen Bevölkerung, sprich mit den Bewohnern der 
Ortsherrschaft. Wie wir bereits in 3.2 erfahren haben, teilten sie sich in drei Schichten- 
erstens die mächtigen Halfen, zweitens die Eigenbauern und drittens die landlose Schicht. 
Bei der Untersuchung liegt es nahe, sich speziell auf den Ort Nittum zu fokussieren, denn 
sieben der acht Odenthaler Opfer stammen aus diesem Ortsteil. Sie lauten: Die 
Großmutter und zwei Tanten der Scheuers Tring, sie selbst, Agnes Polwirth, Christina 
Kirschbaum sowie „die Bloem“. Umso wichtiger ist es, diese Lokalität zu analysieren: Der 
Name Nittum geht laut Müller auf den Begriff „Nithheim“  bestehend aus der 276

Personensilbe „Nith-„ und der typisch fränkischen Ortsbezeichnung „-heim“ zurück. Daraus 
folgert er, dass der Ursprung dieses Ortes im 8. Jahrhundert liege, als die sogenannten 
„Uferfranken“ das Gebiet um den Rhein besiedelten; und in der Tat sind in Nittum 
frühmittelalterliche Relikte gefunden worden . Damit wäre es älter als das restliche 277

Odenthal- und auch sonst nahm es schon immer eine besondere Stellung ein: Im 
südwestlichsten Teil der Gemeinde gelegen, gehörte es anfangs nicht zu den 
ursprünglichen Grundherrschaften . Erst später wurde es Osenau zugeordnet .  278 279

Schwer fällt es, sich ein Bild von Nittum im 16. und 17. Jahrhundert zu machen: Gehörte 
es von der Siedlungsstruktur eher zur Kategorie Dorf oder Streusiedlung? Einerseits ist in 
einem Abgaberegister vom 25.6.1602 schlicht vom dem „Gut zu Nittum“  die Rede, 280

andererseits weisen unsere Kenntnisse über die Einwohner auf eine größere 
Häuseransammlung hin. An dieser Stelle kommt uns nämlich der Umstand zugute, dass 
die Benennung von Personen in jener Zeit neben den Vornamen durch einen 
ortsgebundenen Nachnamen erfolgte- so lassen sich für uns die einzelnen Menschen 
wegen meist gleicher Vornamen zwar sehr schwer trennen, dafür aber leicht ihrem 
Wohnsitz zuordnen. Im Odenthaler Bruderschaftsbuch , welches von 1513 bis 1566 reicht, 
sind aufgeführt: Evert, Agnes, Weltgin, Christine, Heinrich, Wilhelm und Gerda .  281

Die ebenfalls bereits erwähnte Steuerliste von 1586 nennt: Peter, Johann, Johann Blomer, 
der „dicke Peter“, Kremers Peter, Lodwig, Michel, Pütz Johann, Johann und Schröders 
Johann . 282

Aus den Schilderungen von Zuccalmaglio erfahren wir von: Der Großmutter von Scheuers 
Tring, zwei Tanten von Scheuers Tring, Johannes Güschen, Jutta Güschen, Katharina 
Güschen genannt Scheuers Tring, Johann Scheuer, eine gemeinsame Tochter, Dietrich 
von Schlebusch, Jacob Hosterz von Oberhausen genannt Hannes, Agnes Polwirth, 
Christina Kirchbaum, „Die Bloem“, Wilhelm Kheure, der „dicke Peter“, Johann Bäcker, 
Johann Scheid und Peter . 283

Freilich geben uns diese Namen nur bedingt Auskunft über die Nittumer Bevölkerung, sind 
sie doch zeitversetzt und auf verschiedenen Grundlagen entstanden. Sie wurden hier aber 
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als kleinen Einblick präsentiert und beweisen ganz eindeutig, dass dort mehrere Familien 
gelebt haben und es folglich auch mehrere Höfe gab. Allein schon die Tatsache, dass 
Polwirth und Kirchbaum als „Nachbarinnen“  von Güschen bezeichnet werden und diese 284

anscheinend selbst ein „Gütchen“  besessen hat, zeigt, dass Nittum wohl ein, wenn auch 285

sehr kleines, Dörfchen darstellte. 
Dieser Umstand ist für unsere Betrachtungen deswegen von Belang, da Becker für das 
Vorkommen rheinischer Hexenprozesse eine bemerkenswerte These aufgestellt hat: Er 
verglich die geographische Verteilung der Hinrichtungen mit der lokalen Siedlungsstruktur. 
Dabei fiel auf, dass das Gros der Prozesse sich im Mittel- bzw. Vorgebirgsbereich 
konzentrierte, wo Dörfer dominierten, während im prozessarmen Raum der 
niederrheinischen Ebene verstreute Höfe die Landschaft prägten . Diese Korrespondenz 286

ließe sich freilich damit erklären, dass in dem gedrängten Milieu von Straßendörfern 
soziale Spannungen und Gerüchte leichter entstehen konnten. Bemerkenswerterweise 
liegt das Bergische Land genau im Grenzbereich dieser beiden Siedlungstypen, wobei 
Becker darauf verweist, dass der Bereich der Dörfer „die bekannten Zentren bergischer 
Hexenverfolgung, die Räume von Bensberg und Siegburg, gerade noch einschließt“ . 287

Dass in Odenthal, wo wir bekanntlich sowohl Dörfer als auch Einzelhöfe finden (siehe 3.2), 
die Hexereianklagen ausgerechnet im zur ersten Kategorie gehörigen Nittum finden, stützt 
diese Theorie. 
Bleibt die Frage zu klären, ob sich als notwendige Voraussetzung von Verfolgungen der 
Hexenbegriff auch in Nittum gefestigt hat. Den Stellenwert des Hexenglaubens in der 
bäuerlichen Gesellschaft konkret für die Gemeinde Odenthal zu rekonstruieren, fällt 
natürlich aufgrund der dünnen Quellenlage aus dieser Zeit schwer. Eine der wenigen 
Möglichkeiten, eine Annäherung vorzunehmen, kann durch die Untersuchung mündlicher 
Überlieferungen in Form von Sagen aus der Region erreicht werden:  Georg Kiesing und 
Jan Krauthäuser sammelten solche Märchen 1986 in einem zentralen Buch. Unter den 66 
Geschichten finden sich auch einige aus Odenthal. Leider haben die Autoren keine 
Angaben zur Entstehungszeit hinterlassen, weswegen nicht gesagt werden kann, ob sie 
auf das 17. Jahrhundert zurückgehen. Außerdem muss mit solchen oralen Quellen 
vorsichtig umgegangen werden, da nicht geklärt werden kann, inwiefern die Sagen „echte“ 
Gerüchte widerspiegeln oder schlicht erfunden wurden, sowie inwiefern der ursprüngliche 
Inhalt überlieferungsbedingte Änderungen erfahren hat. Und doch lassen sich aus dem 
vorliegenden Material einige Schlussfolgerungen ziehen: So scheint das Hexenthema eine 
ganz dominante Rolle einzunehmen, denn in jedem der Märchen spielen Hexen die 
tragende Funktion: In der ersten Geschichte beobachten drei Odenthaler Jungen einen 
Hexenball , in der zweiten verfolgen zwei Brüder ihre Hexenbräute in der 288

Walpurgisnacht  und in der dritten wird ein Wanderer durch das magische Viehfutter 289

einer Bäuerin verhext . Selbst wenn diese drei Sagen aus der Zeit nach 1600 stammen 290

würden, würde dies eine Aktualität des Hexenthemas in Odenthal auch nach dem Ende 
der Verfolgungswellen bedeuten. Einige Aussagen in den Texten verstärken diese 
Annahme: An einer Stelle heißt es: „In Odenthal gab es genug Bauern und Bäuerinnen, 
die sich in der Schwarzkunst gut auskannten“ . Und an einer anderen lautet es gar in 291
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Odenthal „wimmelte es nur so von Hexen und ihren Nachkommen“ . Und gleich zweimal 292

ist davon die Rede, die entsprechenden Personen stammten „aus einer alten 
Hexenfamilie“ . Dies ist insofern interessant, weil wir hier eine Parallele zum Fall der 293294

Scheurers Tring entdecken: Der Glaube an die Erblichkeit der Hexerei, die für die 
Nachfahren angeblicher Hexen eine ungeheure Bedrohung darstellte, ist damit auch für 
Odenthal verbürgt. Gleichzeitig weisen die Quellen, soweit man ihnen Glauben schenken 
darf, auf die lange bestehende Koexistenz von Hexen und der restlichen Gesellschaft hin. 
So decken sich die Odenthaler Burschen, die den Hexenball beobachten wollen, vorher 
bei anderen Hexen oder Hexern mit Talismanen und Amuletten ein. Und im Bezug auf die 
Hexenbäuerin mit ihrem ergiebigen Tierfutter ist davon die Rede, viele andere Landwirte 
hätten ihr „Geld und Gold für ihr Geheimnis geboten“ . Auf der anderen Seite schwingt in 295

diesem letzten Zitat auch schon wieder die Außenseiterstellung der Hexen mit. Einerseits 
wurden sie für ihre Künste konsultiert, gleichzeitig waren sie vom Rest der Gesellschaft 
klar getrennt. Zwar werden die Bräute, die von ihren Freiern auf die Walpurgisnacht 
verfolgt werden, als Schönheiten dargestellt. Doch gerade in der Geschichte mit den 
Jungen, die einen Hexenball beobachten, wird diese Fassade von Schönheit der Hexen 
mithilfe eines Talismans aufgedeckt und ihre Abstoßung und Hässlichkeit offenbart. 
Besonders Mäuse spielen in der Beschreibung der Hexenversammlung eine tragende 
Rolle- Zeichen dafür, dass Hexen für die als Plage empfundenen Tiere verantwortlich 
gemacht worden. Überhaupt unterstreichen die Sagen die Allmacht der Hexen, auf alle 
Bereiche des Alltags Einfluss auszuüben.  
Ein weiteres Indiz sind Überlieferungen alter 
angeblicher Hexensammelplätze: Im Raum 
Odenthal sollen diese bei Erberich und bei 
Osenau bestanden haben . Auch der 296

Hinrichtungsort der Scheuers Tring scheint nach 
dahingehenden Erwägungen gewählt worden zu 
sein: Noch heute befindet sich im Wäldchen 
neben Lustheide ein sogenannter „Hexenteich“. 
Alles in allem deuten diese Geschichten also in 
der Tat darauf hin, dass in Odenthal und somit 
auch in Nittum der Hexenglaube fest verwurzelt 
war. 
Als nächste Komponente der Verfolgung 
brauchte es noch eine Krisenstimmung. Hier 
kann auf die Erkenntnisse aus 3.2 zurückgegriffen werden, nach der die Kleine Eiszeit 
auch das Rheinland traf und Glaubensstreitigkeiten, sowie der Truchseßsche Krieg für 
zusätzliche Verheerungen sorgten. Als kleine Impression mag folgende Schilderung von 
1588 dienen: „die anderen, so sie nicht ermordet und gefangen wurden, haben sie [die 
Soldaten] dermaßen wundlich zerkerbt, zerschlagen und […] die  Nägel von den Fingern 
geschlagen und sonst unerhörter Weise gemartert, daß ihnen der Tod lieber denn das 
Leben gewesen“ . Somit ist auch das Milieu gegeben, Verfolgungen gedeihen zu lassen. 297

Bleibt zuletzt die Frage, ob die Landbewohner im konkreten Fall denn auch wirklich die 
aktive Rolle in den Prozessen übernahmen (bottom-up-Modell), oder ob die Obrigkeit 
hauptsächlich forcierte (top-down-Modell). Auch wenn die Rolle der Justiz und 
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Landesregierung in diesem Kapitel im Anschluss an die Thematisierung der Bevölkerung 
noch einmal behandelt wird, kann an dieser Stelle schon eine klare Aussage getroffen 
werden: Im Falle Odenthal scheint es relativ klar, dass den Einwohnern die tragende Rolle 
zukam. Denn hätte es wirklich lokale, federführende Autoritäten gegeben, wären erstens 
die Opferzahlen kaum so gering geblieben, zweitens hätten die Prozesse nicht zu drei 
verschiedenen Zeitpunkten und nur in Nittum stattgefunden. 
Gehen wir noch mehr ins Detail, wird dieser Umstand umso ersichtlicher: So wurde die 
Scheuers Tring bereits 1602 „angezeigt, […] blieb aber dessenungeachtet unverfolgt“ . 298

Anscheinend hatte also jemand aus ihrem Umfeld Anzeige gegen sie erstattet, aber 
keinen Gerichtsprozess auslösen können. Besonders gut lässt sich die Haltung der 
Bevölkerung aber an den Zeugenaussagen im Prozess beobachten: Hier kommt der 
vorherigen Beschuldigung als Hexe durch Wilhelm Kheure anscheinend eine zentrale 
Rolle zu, obwohl dieser sich im Zustand „völliger Betrunkenheit“  befunden hatte. 299

Außerdem kann man sehen, dass niemand der Zeugen direkte Vorwürfe erhebt: Gotthart 
zum Rothbruch spricht die genannte Anschuldigung durch Wilhelm Kheure und die 
angebliche Verhexung der Frau Siegharts durch Wein an; betont aber im letzteren Fall, 
„nicht behaupten“  zu können, ob Güschen daran wirklich Schuld trägt. Der dicke Peter 300

aus Nittum stimmt ihm zu. Johann Bäcker thematisiert ebenfalls die Anschuldigung, meint 
aber auch: „Ob aber Treine der Hexerei schuldig sei, wisse er nicht“ . Ebenso weiß 301

Johann Scheid „nichts böses von Treinen“  außer dem Hexereivorwurf. Zu guter letzt 302

berichtet Heinrich auf dem Scheidt vom Tod einiges seines Viehs, will aber ebenfalls 
richtigstellen: „Ob aber Scheuer Treine dies verursacht habe, könne er nicht bejahen“ . 303

Kurzum: Keiner sieht Güschen klar als Schuldige. Davon aber einfach auf die Gesinnung 
der Leute zu schließen, könnte leichtfertig sein. Wichtig ist zu betonen, dass all diese 
Aussagen vor Gericht getätigt wurden. Und es wirkt, als ob alle aufgerufenen Zeugen 
davor zurückschreckten, eine eindeutige Anklage zu erheben- selbst Wilhelm Kheure hatte 
dies nur im trunkenen Zustand getan. Fast scheint es so, als sei in dem Bensberger 
Schultheißengericht noch die alte germanische Rechtsordnung praktiziert worden, nach 
der Ankläger vor Gericht dafür haften mussten, wenn sich der Angeklagte als unschuldig 
erwies . Auf der anderen Seite ist es bezeichnend, dass die Zeugen darauf hinwiesen, 304

dass Scheuers Tring „vom Hexengeblüt stamme“  oder „vor und nach etliche Personen 305

zu Nittum gestorben“  seien; sowie, dass sie auch nach der Konfrontation mit Güschen 306

auf ihrer Meinung beharrten . Eine gegenseitige Aussprache oder ein Entgegenkommen 307

scheint also genauso wenig stattgefunden zu haben wie das Auftreten von Personen, die 
sich für Treine aussprachen bzw. sie entlasteten. 
Kurzum: Das Umfeld der Angeklagten übernimmt im Gerichtsprozess die Rolle von 
passiven Förderern der Verurteilung. Was fehlt ist jemand, der aktiv mitwirkt. Am ehesten 
trifft dies auf Wilhelm Kheure zu, der in seiner betrunkenen Anschuldigung (in diesem 
Zusammenhang wird man unvermittelt an das Sprichwort „in vino veritas“ erinnert) 
verlauten lässt, dass er Güschen „wolle verbrennen lassen“.  Indes ist darauf 308
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hinzuweisen, dass konkreter Auslöser ihrer Anklage die Denunziation durch Polwirth und 
Kirschbaum war- wer diese hingegen vor Gericht brachte, bleibt uns ebenso verborgen 
wie im Falle der Prozesse von 1602. 

Schauen wir uns als nächstes die Haltung des Schultheißengerichtes an. In seinem 
Drama zum Fall Scheuers Tring macht Stephan Nuding  den Richter Borcken zu einem 309

bedauernswerten Mann, der von der Prozesswütigkeit der Einwohner einerseits und der 
Kirche andererseits überfordert ist und trotz allen Widerstandes schließlich nachgeben 
muss . Unsere bisherigen Erkenntnisse deuten in eine ähnliche Richtung, nach der die 310

Bevölkerung federführend war. Doch so einfach sind die Verhältnisse trotzdem nicht.  
Zwar entspricht der Prozess von Scheuers Tring -Anklage durch angebliche Mithexen, 
Verhör, schließlich Folter, Geständnis und Hinrichtung- den damaligen Verhältnissen, 
weswegen den Schultheißen zumindest keine außerordentliche Schuld trifft, auch wenn 
aus heutigen Maßstäben natürlich die Brutalität des Vorgehens Schuld genug ist. Ein 
Umstand fällt aber während des gesamten Prozesses auf: Richter Borcken gibt die 
Verantwortung stets aus der Hand. Während des Verfahrens befindet er sich wiederholt in 
Kontakt mit der Landesregierung und bittet sie um „Verhaltungsbefehle“ . Die wichtigen 311

Entscheidungen treffen diese oder die Schöffen; z.B. an der Wendestelle, als es darum 
geht, ob Güschen „peinlich anzugreifen oder freizulassen“  sei. Welche Motive Borcken 312

zu diesem Verhalten bewegt haben oder ob dieses den gängigen Regeln entsprach, bleibt 
unklar. Jedenfalls scheinen die Schöffen weniger  von Zweifeln geplagt gewesen zu sein, 
auch wenn sie laut Protokoll ihre Urteile nach „fleißiger Erwägung“  treffen, fallen diese 313

doch zweimal zu Treines Ungunsten aus. 
Merkwürdig ist, dass der Richter sich an die Landesregierung wendet. Aus den 
Informationen, die wir durch Zuccalmaglio von den vorherigen Hexenprozessen erhalten 
haben, wird ersichtlich, dass ein solches Procedere damals noch nicht erfolgt war- sonst 
wäre das Urteil auch in den Fällen wahrscheinlich durch vorheriges Strangulieren 
gemildert worden. Eine mögliche Erklärung wäre, dass das Bensberger Gericht durch 
seine vorherigen Todesurteile Aufmerksamkeit bei der Landesregierung erregt haben 
könnte. Schließlich waren im Herzogtum Berg aus vorheriger Zeit gerade mal zwei 
verbrannte Hexen bekannt und auch sonst blieb es außerordentlich prozessarm . Vor 314

diesem Hintergrund könnte der Schultheiß gewillt gewesen sein, ein erneutes 
Fehlverhalten zu vermeiden und entschloss sich deshalb für ein mit der Regierung 
abgestimmtes Vorgehen. 
Jedenfalls kann man aus den vorliegenden Informationen zwar auf der einen Seite keine 
sonderlich verfolgungsfördernde Position von Borcken erkennen, andererseits unternimmt 
er aber auch keine Anstalten, die Ereignisse zu unterbinden. Ganz im Gegenteil: Weder 
die Tatsache, dass sich eine andere Angeklagte aufknüpfte, noch dass der angebliche 
Zauberkessel nicht gefunden werden konnte, scheint in ihm irgendwelche Skrupel geweckt 
zu haben. Dringlichstes Problem scheint in seinen Augen nur die teure Versorgung und 
Bewachung der Angeklagten gewesen zu sein, weswegen er an mehrerer Stelle zur Eile 
drängte und anscheinend an einer schnellen Verurteilung interessiert war. Auch dies 
deutet auf eine gewisse Unerfahrenheit im Umgang mit der Situation hin. 
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Neben den vielen quellenbedingten Leerstellen bleibt für diesen Abschnitt vor allem eine 
Frage offen: Aus welchem Grund fand der Prozess eigentlich in Bensberg statt? In 
Odenthal lag auch ein Schultheißengericht und Nittum liegt geographisch diesem nicht nur 
näher sondern ist schließlich auch Teil der Odenthaler Ortsherrschaft. Vielleicht waren in 
Bensberg mit dem Hexenturm entsprechende Kapazitäten für Gefangene vorhanden, aber 
solche Ideen sind freilich nur Vermutungen. Auf jeden Fall waren die beiden Gerichte 
miteinander vernetzt: Noch 1609 ist der Schultheiß Godfridt Borcken in Odenthal tätig . 315

Nun blicken wir auf die zweite im Prozess präsente Obrigkeit: Die Landesregierung. Von 
allen drei Parteien -Bevölkerung, Justiz und Regierung- tendiert man dazu letzterer die 
wenigste Schuld zuzuschreiben, weil sie am liberalsten auftritt: Zu Beginn tadelt sie für die 
„voreilig[e]“  Festnahme, da einer unbescholtenen Frau „aus Scheltworten und 316

unverbürgtem Gerede kein Verbrechen constatirt werden könne“ .  In der Folge wird der 317

Schultheiß zu einem ordentlichen Verfahren angewiesen. Danach wird auch nach der 
förmlichen Anklage angeboten, neben der Möglichkeit der Folter, Güschen einfach 
freizulassen. Und auch nach dem mit Folter erzwungen Geständnis wird der Richter 
zunächst aufgefordert, die angeblich durch Schadenzauber Geschädigten zu vernehmen 
und den angeblichen Hexenkessel zu suchen. Und nicht zuletzt wird das abschließende 
Urteil „gemildert“ durch die vorherige Strangulierung. 
Insgesamt finden wir also eine Regierung vor, die die örtliche Verfolgung eher bremst. 
Jedoch verhindert sie sie auch nicht, wie an anderer Stelle in Deutschland geschehen- 
Beispiel Kurpfalz. Die Folter z.B. wird zugelassen und somit -auch wenn die zitierten 
Einwände gegen die mündliche Beschuldigung vorgebracht werden- fügt man sich der 
Argumentation des Ausnahmeverbrechens (crimen exceptum), welches ein 
Ausnahmeverfahren (processus extraordinarius) rechtfertige. 
All das muss natürlich in Bezug gesetzt werden mit den konkreten Verhältnissen: 1609 ist 
der regierende, geistesschwache Herzog gestorben und zuerst sind lutherische Kräfte an 
die Macht gekommen. Die Regierung dürfte aufgrund der eigenen Schwierigkeiten kaum 
Interesse an den Odenthaler Ereignissen gehabt haben. Darauf deuten die langen 
Wartezeiten hin, bis sie jeweils weitere Befehle sendete; sodass der Prozess sich 
jahrelang hinzog. 

Nachdem jetzt die Fraktionen Bevölkerung, Justiz und Landesregierung betrachtet 
wurden, bleiben abschließend die Opfer selbst. 
Zu den Verurteilten von 1602 können wir wenig sagen, deswegen springen wir gleich zu 
Agnes Polwirth und Christina Kirchbaum. Über letztere finden wir aus dem Jahre 1609 ein 
bemerkenswertes Dokument: Es bescheinigt ihr und ihrem Mann die Pacht des 
Herzogenhofes in Odenthal . Ganz offensichtlich gehörte sie zur dörflichen Oberschicht 318

der Halfen. Somit würde sich die in 2.6 formulierte These bestätigen, dass sich die 
Hexenverfolgungen häufig gegen Reiche richteten. 
Ganz anders verhält es sich selbstredend mit dem Fall Katharina Güschen: Ein früher Tod 
der Eltern, drei gescheiterte Ehen, fünf gestorbene Kinder und nie endende Gerüchte über 
ihre Hexenabstammung. In einer gewissen Weise scheint ihr Ende in ihrer Vita 
determiniert gewesen zu sein: Zeitgenössisch hießt es: „Wer ein ehebrecher / müste auch 
ein zauberer sein“ . Und der Glauben an die Erblichkeit der Hexerei wurde ihr ebenfalls 319

zum Verhängnis. Es ist anzunehmen, dass Polwirth und Kirchbaum gerade sie als Mithexe 

„GerichtsProthocoll Zu Odendall“ (Bergische Gerichte XIII, 2, Titel.315

 Zuccalmaglio, V. v., Geschichte des Kreises Mülheim a. R., S.395, Z.30.316

 Zuccalmaglio, V. v., Geschichte des Kreises Mülheim a. R., S.395, Z.33-34.317

 Vgl. Müller, G., Odenthal, 1987, S.139, Z.6-8.318

 Rummel, W.; Voltmer, R., Hexen und Hexenverfolgung, 2012, S.90, Z.34-35.319
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bezichtigten, weil das der Odenthaler Gesellschaft plausibel erschien. Und gerade 
deswegen wurde sie solange gefoltert, bis das gewünschte Resultat erzielt wurde. 
Wie muss man sich Katharina Güschen vorstellen? Man kann wohl zwei mögliche 
Versionen imaginieren: Die eine sieht sie als eine vom Pech gezeichnete Frau, die durch 
vielerlei Verhängnis keine Möglichkeit hatte, ihrem Schicksal dem Flammentod zu 
entgehen. Das andere deutet sie als aufrechte Kämpferin, die die Widrigkeiten ihres 
Lebens aushielt und dagegen anging. Schließlich war sie in der Lage, sich selbst zu 
ernähren, sie schreckte darüber hinaus offensichtlich nicht davor zurück, ihren dritten 
Ehemann für sein Verhalten anzuklagen und auch die Folter überstand sie zu Beginn. 
Wie über ihren Charakter, so lässt sich auch über ihre soziale Stellung streiten: Immerhin 
besaß sie ihr eigenes Heim, welches -sonst würde es während ihrer Gefangennahme nicht 
geplündert werden- auch gewisse Begehrlichkeiten weckte. Nichtsdestotrotz sollten wir 
diese Wohnstätte auch nicht überbewerten: Nach heutiger Erkenntnis (siehe 3.5) war sie 
ca. 20m2 groß und 1,70m hoch . 320

Letztlich werden wohl alle Bilder in einer gewissen Weise zutreffen. Und schließlich gilt für 
sie, was für alle als Hexen Verurteilten gilt: Selbst wenn sie vorher kein Außenseiter war, 
so wurde sie es durch die Prozesse. 

3.5 Umgang mit den Ereignissen in späterer Zeit 
Dem „traurigste[n] Kapitel der Ortsgeschichte“  (Müller) folgte eine weiterhin sehr 321

wechselvolle Historie. Das Thema der Arbeit gebietet allerdings, sich hier auf die gröbsten 
Punkte zu beschränken: Ein einsschneidendes Ereignis war die Umwandlung zur 
Zivilgemeinde unter napoleonischer Besatzung, bei der das Kloster Altenberg erst zur 
Fabrik umfunktioniert wurde und dann 1803 zusammen mit dem Dom abbrannte. Unter 
finanzieller Hilfe des preußischen Königs wurde das lokale Wahrzeichen schließlich im 19. 
Jahrhundert wieder aufgebaut. In Zeiten der Industrialisierung wurde das ländliche, 
gewerbefreie Odenthal zum Naherholungsziel, welches es auch heute noch darstellt . 322

1846 hatte bekanntlich Vincenz von Zuccalmaglio die alte Geschichte von Katharina 
Güschen und den Verfolgungen in Odenthal überliefert. Populär wurden seine 
Erkenntnisse erst durch die Rezeption seitens von Anton Jux im Zweiten Weltkrieg. Er und 
andere Forscher griffen die Geschichte von Scheuers Tring auch nach 1945 auf und 
verbreiteten sie so. Indes sollte es bis in die 80er Jahre dauern, bis man in Odenthal die 
Entscheidung traf, zur Erinnerung an die Ereignisse ein Denkmal zu errichten. Vielleicht 
mag dafür die 1976 erschienene Ortsgeschichte des Historikers Gerd Müller 
ausschlaggebend gewesen sein, die die erste „zusammenfassende Darstellung der 
historischen Entwicklung“  von Odenthal darstellte und unter den Bewohnern 323

anscheinend eine so große Nachfrage auslöste, dass auf die erste Auflage von 3.000 
Exemplaren eine zweite mit weiteren 1.000 folgte. Auf einer Gedenktafel am Brunnen ist 
freilich als Anlass nur die „Neugestaltung des historischen Odenthaler Ortskerns“  324

genannt.  

 Museumsführung durch Herr Clemens, 2015 (nicht dokumentiert).320

 Müller, G., Odenthal, 1987, S.120, Z.25.321

 Vgl. o.V., Odenthal: Die Wiege des Bergischen Landes [online], Z.76-97.322

 Müller, G., Odenthal, 1987, Geleitwort, Z.2-3.323

 Sachquelle (Tafel am Hexenbrunnen), Z.1.324
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Infolgedessen wurde also 1988 auch das angesprochene Denkmal errichtet: Der Bildhauer 
und örtliche Schulleiter Walter Jansen entwarf als Skulptur einen Hexenbrunnen . Dabei 325

handelt es sich um einen bronzenen, massiven Kessel, der von fünf undefinierbaren 
Fabelwesen -als Symbol „für die im Dunkeln liegenden Ursachen und Auslöser fanatischer 
Verfolgungen“ - getragen wird, die ihrerseits auf einem in Granit eingravierten 326

Pentagramm stehen, welches wiederum die Abwehr des Bösen versinnbildlicht . Ein 327

Brunnen wurde daraus, da aus dem Pott Wasser sprudelt- als „Zeichen des Reinigens und 
Abwaschens“ . Auf der Oberseite des Kessels sind reliefartig fünf Stationen eines 328

Hexenprozesses -Denunziation, Hexenrituale, vermeintliche Folgen der Hexerei, Prozess 
und Hinrichtung- eingearbeitet. Der Entwurf wurde in Köln durch H.W. Schweitzer 
umgesetzt und im Mai 1888 aufgebaut . Der Brunnen liegt einige Meter von der Kirche 329

entfernt direkt am Friedhof. Einer Inschrift kann man entnehmen, dass die Kreissparkasse 
bei der Finanzierung behilflich war. 
Dabei stand eingangs nicht fest, dass die bewilligten knapp 90.000DM für den 
Hexenbrunnen aufgewendet werden. Stattdessen stand als Alternative die Förderung des 
Wiederaufbaus von Katharina Güschens vermutlichen Wohnhaus zur Disposition, diese 
konnte sich gegen den Hexenbrunnen aber letztlich nicht durchsetzen . Dieser zweite 330

Vorschlag ging zurück auf die 70er und 80er Jahre: Damals sollte am Nittumer Weg ein 
Haus abgerissen werden, welches aber nach Ansicht des Hobbyforschers Wolfgang 
Clemens die ehemalige Wohnstätte der Scheuers Tring darstellte- als Begründung führte 
er an, man habe durch deszendente  Ahnenforschung die Nachfahren der damaligen 331

Nachbarn feststellen können. Nachdem es ihm gelungen war, den Abriss zu verhindern, 
konnte er das Gebäude vorsichtig abbauen lassen. Dabei wurden mögliche Indizien 
gefunden: So konnte ein früherer Brand nachgewiesen werden, von dem die Quellen 
berichteten; darüber hinaus fanden sich einbalsamierte Tiere (dies war als Hausopfer 
damals allgemein üblich gewesen). Plan war es, das Haus neben dem in Familienbesitz 
geführtem Bauernhausmuseum in Oberkülheim bei Bergisch Gladbach wieder neu zu 
errichten . Da aber schließlich die Mittel für den Aufbau des Hexenbrunnens verwendet 332

wurden, musste dies verschoben werden- noch heute ist es nicht dazu gekommen. 
Natürlich lässt sich über die getroffene Entscheidung diskutieren: So seien an dieser Stelle 
Zweifel geäußert, was die Wirksamkeit des Denkmals betrifft; denn -diese Vermutung ist 
freilich nicht endemisch belegt- es scheint, als ob zwar der Hexenbrunnen selbst den 
Odenthaler Bewohnern durchaus bekannt ist, nicht aber dessen Hintergründe, auch wenn 
eine Tafel an der Hauswand gegenüber der Skulptur darauf hinweist. Sie wiederum 
allerdings zeigt noch Vorurteile, wie sie in 2.8 bereits angesprochen wurden:  So werden 
die vermeintlichen Hexen als „heilkundige[] Frau[en]“  ausgewiesen- dies weist 333

Parallelen zu der Verklärung von Hexen als „weise Frauen“ auf. Auch die 
Überdimensionalisierung der kirchlichen Rolle wird in den Reliefs deutlich: Über den 
ganzen Prozessen thront ein Inquisitor.  
Es lässt sich also zusammenfassen, dass Heimatforscher dazu beigetragen haben, dass 
Odenthal diesen Teil seiner Vergangenheit erfahren hat. Die Mühen könnten aber von 
politischer Seite größer ausfallen. 

 Vgl. Sachquelle (Tafel am Hexenbrunnen), Z.2.325

 Sachquelle (Tafel am Hexenbrunnen), Z.16-17.326

 Vgl. Sachquelle (Tafel am Hexenbrunnen), Z.14-15.327

 Sachquelle (Tafel am Hexenbrunnen), Z.6.328

 Vgl. Sachquelle (Tafel am Hexenbrunnen), Z.3.329

 Gedächtnisprotokoll aus einem Telefongespräch mit Herrn Clemens, 2015.330

 deszendente Genealogie= Ahnenforschung, bei der von den Vorfahren zu den Nachfahren ermittelt wird.331

 Klein, L., In den alten Dokumenten Hinweise auf Hexenwahn [Zeitungsartikel], Bergische Landeszeitung, 1984.332

 Sachquelle (Tafel am Hexenbrunnen), Z.19.333
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4. Schlusswort 
In der Einleitung habe ich zu meinem Thema die Aussage getroffen, es sei von Vorurteilen 
durchsetzt. Einige davon habe ich dann an der Stelle auch schon benannt, wie die 
Ausweisung der Hexenverfolgung als christliches Phänomen und auf der Mikroebene die 
Besonderheit der Prozesse in Odenthal. 
Innerhalb der Arbeit wurde sich anschließend eingehend mit diesen und weiteren 
Vorurteilen befasst: So wurde aufgedeckt, dass die Hexenverfolgungen keineswegs im 
Mittelalter, sondern in der Frühen Neuzeit zu lokalisieren sind; ferner sind sie nicht allein 
mit der inquisitorischen Tätigkeit der Kirche zu erklären und überhaupt muss man von 
monokausalen Ansätzen ablassen: Verschiedene Faktoren, hauptsächlich eine 
theologische Grundlage, eine krisenreiche Zeit und die damit verbundene Suche nach 
Sündenböcken in der Bevölkerung, sowie eine breite Basis an Menschen, die diese 
Situation ausnutzen oder tolerierten, schiefen die Grundlage zum Tod zehntausender 
Personen -vornehmlich Frauen- in Europa. Dabei ist Hexerei selbst ein omnipräsentes 
Phänomen, weil übernatürliche Erklärungen in der menschlichen Psyche veranlagt sind. 
Gefährlich wird es für praktizierende Magier aber erst, wenn sie eine Straftat im Sinne der 
Schadenzauberei begehen oder -wie in Falle der Massenverfolgungen der Neuzeit- als 
Sündenböcke für unerklärliche Phänomene wie klimatische Schwankungen und von Krieg 
geprägte Zeiten herhalten müssen. Außenseiter sind sie aber in beiden Fällen, denn selbst 
wenn ihre Rolle mit einer hohen gesellschaftlichen Stellung einherging, blieben sie 
aufgrund ihrem Verhaftetsein im Übernatürlichen isoliert von ihrer Umgebung. 
Ironischerweise -und damit offenbart sich ein weiteres Vorurteil- waren jene Personen, die 
die Zauberei praktizierten, meist gar nicht diejenigen, die als Hexe verfolgt wurden. Ganz 
im Gegenteil, als „witch doctors“ dienten sie zur vermeintlichen Identifizierung jener 
Personen. Diese waren meistens normale Einwohner ihres Dorfes und eigneten sich 
entweder aufgrund ihrer Außenseiter-Stellung als Sündenböcke oder waren gerade durch 
ihre hohe Position dazu prädestiniert, durch instrumentalisierte Vorwürfe beseitigt zu 
werden. Als Grund galt in jedem Fall der Vorwurf des Teufelspaktes, der ursprünglich in 
Zeiten der Glaubensabspaltungen im 15. Jahrhundert den „Ketzern“ vorgehalten wurde, 
aus denen sich aber später die vermeintlichen neuen Sekten entwickelten, deren 
Mitglieder alsdann als Hexen bezeichnet wurden. Über den alpinen Raum als 
Versuchslabor breitete sich diese Vorstellung in ganz Europa aus. Breite Anwendung fand 
sie jedoch erst, als im beginnenden 17. Jahrhundert die Kleine Eiszeit, die Reformation 
und zahlreiche Kriege für eine Atmosphäre der Verunsicherung und Angst sorgten, die den 
Nährboden dafür bereiteten, dass massenhafte Hinrichtungen stattfanden. 
Von dieser Entwicklung blieb auch das bergische Kirchspiel Odenthal nicht verschont: 
Nachdem es sich seit dem frühen Mittelalter an nahezu ungestört entwickelt hatte, wurde 
es nun auch von Konfessionskriegen erschüttert. Vielleicht mag dies ausschlaggebend 
dafür gewesen sein, dass 1602 hier erstmals fünf Hexen verbrannt wurden. Davon 
berichtet uns nur eine einzige Quelle, Vincenz von Zuccalmaglio, der wahrscheinlich noch 
auf die originalen Prozessakten zugreifen konnte. Er schreibt auch von zwei weiteren 
Opfern, Agnes Polwirth und Christina Kirschbaum. Sie liefern ein Beispiel dafür, wie die 
Vorstellung des Hexensabbats dazu führte, dass in den Verhören gezielt nach Gefährten 
gefahndet wurde, was Kettenprozesse mit sich zog. So nannten die beiden ihre Nachbarin 
Katharina Güschen, genannt Scheuers Tring, als Mithexerin. Bis Anfang 1613 können wir 
ihren Weg durch die Justizmühlen betrachten, verlangsamt durch zögerliche Institutionen 
vor Ort und in der Landesregierung. Gleichzeitig scheint sich aber auch niemand dafür 
eingesetzt zu haben, sie zu verschonen. Ihr Flammentod stand bereits im Vornherein fest. 
Denn auch wenn wir nur wenig über sie wissen, so stand sie doch offensichtlich am 
unteren Rand ihrer Gesellschaft, um nicht zu sagen: Sie war eine Außenseiterin.   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5.3.3 Jux, Anton: „Eine Hexenverbrennung am Hagdorn im 
Jahre 1612“ 
 



5.3.4 Klein, Lothar: „In den alten Dokumenten Hinweise auf 
Hexenwahn“ 



5.3.5 Sven Jentzsch: Interviewfragen an Thomas Becker 

Interviewfragen:
Am Anfang eine auf den ersten Blick ganz einfache und doch alles andere als profane 
Frage:
1) Als was würden Sie eine Hexe definieren?
2) Aus welchen Gründen wurden Sie verfolgt? Waren Sie schlichtweg Außenseiter?
Wenn Hexen in Ihren Augen normale Menschen evtl. gar aus höheren Schichten waren 
(Anmerkung: Ich bin an dieser Stelle davon ausgegangen, dass Sie ihre These vertreten, 
dass die Angeklagten oft aus höheren Schichten stammten und der Hexereivorwurf 
schlichtweg gegen Sie instrumentalisiert wurde): 
3) Gab es denn auch Personen, die von Beruf her (Kräuter-)Hexe waren? Kann man Sie 

als Außenseiter bezeichnen?
Lassen Sie uns nun in die lokale Ebene wechseln:
4) Wie gestaltete sich die Hexenverfolgung im Herzogtum Berg?
5) Wie würden Sie von Zeitpunkt und Umfang her die Hexenverfolgungen in Odenthal/

Bensberg einordnen?
Blicken wir jetzt einmal auf die konkreten Prozesse, bzw. erst einmal auf das Milieu, in 
dem sie entstehen konnten:
6) Wie muss man sich das Leben im Odenthal zum Beginn des 17. Jahrhunderts 

vorstellen?
Die Beschreibungen der Verfolgungen in Odenthal stützen sich im Grunde aus die 
Aussagen eines einzelnen Autor:
7) Ist Zuccalmaglio in ihren Augen eine vertrauenswürdige Quelle?
8) Wie kommt es, dass keine Prozessakten erhalten sind?
Zuccalmaglio berichtet vor allem über eine gewisse Katharina Güschen oder auch 
Scheuers Tring:
9) Würden Sie Güschen als Außenseiter bezeichnen?
Über Sie ist überliefert, dass sie drei Männer hatte und gegen den letzten sogar einen 
Prozess führte:
10) War dies für die damalige Gesellschaft ungewöhnlich?
Außerdem wurde ihr vermeintliches Wohnhaus in Neschen gefunden- bei der 
Untersuchung fanden sich einbalsamierte Tiere im Lehm:
11) Kann man diese Funde als Beweis für ihre Hexentätigkeit auslegen? Oder waren 

solche Riten normal?
Eine abschließende Frage:
12) Als wie wahrscheinlich schätzen Sie es ein, dass es in Odenthal/Bensberg noch 

weitere Verfolgungen/Prozesse gab?



5.3.6 Inschrift am Hexenbrunnen Odenthal, 12.10.2014 



5.3.7 Google-Suche: „Hexe“, 14.02.2015 

Ungefähr 8.510.000 Ergebnisse (0,22 Sekunden) 

Unangemessene Bilder melden

schminkanleitung hexe hexe knickebein

Bilder zu Hexe

Weitere Bilder zu Hexe

Verwandte Suchanfragen zu Hexe

Hexe – Wikipedia
de.wikipedia.org/wiki/Hexe
Eine Hexe ist im Volksglauben eine mit Zauberkräften ausgestattete, meist weibliche,
heil- oder unheilbringende Person, die im Rahmen der Christianisierung ...
Hexenverfolgung - Hexensalbe - Påskkärring - Fuchshexe

Alle Hexen von www.hexen.org Magie Rituale Zauber ...
www.hexen.org/
Als Hexe hat man große moralische Verantwortung zu tragen, besonders beim Einsatz
paranormaler Kräfte.

Hexe werden
www.hexe-werden.de/
Die Seite „Hexe-werden“ richtet sich an alle Interessierte, vor allem jedoch an Mädchen
und junge Frauen, für die ein Weg als Junghexe, Teenhexe oder ...

Hexe.org
www.hexe.org/
Hexe-Sein bedeutet für mich eine Verbundenheit zur Natur und ihrer Weisheit. Es
bedeutet für mich, selbst herauszufinden, wie das Leben und die Welt ...

Großstadthexen
www.grossstadthexen.de/
Die Fachhandlung für Esoterik in Düsseldorf für Rheinland und Ruhrgebiet. Willkommen
bei den Großstadthexen! Es freut uns, dass Du den Weg auf unsere  ...

Todesurteil: Warum in Düsseldorf keine Hexen rehabilitiert ...
www.welt.de › Panorama
04.11.2011 - Auch 273 Jahre nach ihrer Verbrennung als Hexen wurden zwei Frauen in
Düsseldorf nicht rehabilitiert. Ein Theologe befand, sie seien nicht ...

Straßen-Star: So lebt die Hexe von der Kö | Düsseldorf ...
www.express.de/.../strassen-star-so-lebt-die-hexe-von-der-koe,2858,725...
23.08.2008 - Düsseldorf - Spitzer Hut, schwarzes Gewand, in der einen Hand der Besen,
in der anderen ein Rabe - das ist die Hexe von der Kö. Seit 13 ...

Die nette Hexe - Stadtmitte - Düsseldorf, Nordrhein ... - Yelp
www.yelp.de › ... › Sehenswürdigkeiten

 Bewertung: 5 - 13 Bewertungen
13 Beiträge für Die nette Hexe "Was habe ich mich gefreut, dass es einen Beitrag über
die Hexe hier gibt! Geil! Eigentlich mag ich auch gar nicht viel dazu ...

Unter Anderen - Neue Hexen in Deutschland
www.unter-anderen.de/articles/hexen
Attis ist eine Hexe. In ihrer Altbau-Villa empfängt sie Menschen, die Hilfe suchen. In
schamanischen Ritualen beschwört Attis Geister, legt Tarotkarten und ...
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